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Kompendium Energetische Sanierung Praxisnahes Fachwissen für Immobilienverwalter und Wohnungseigentümergemeinschaften 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage



BALKONSYSTEME eine effiziente Fassadensanierung ENERGIEEINSPARUNG Eine Balkonverglasung bildet mit der Luftschicht zwischen Balkon und Fassade einen effektiven Wärmepuffer. Die Temperatur auf dem Balkon ist im Durchschnitt 7 Grad wärmer als draußen.



KOSTENERSPARNIS Häufige Betonsanierungen gehören der Vergangenheit an. Wasser, Schnee und Eis haben keine Chance mehr. Speziell Laubengänge sind optimal geschützt durch eine Laubengangverglasung.



WIR UNTERSTÜTZEN SIE: Wir sind Ihr zuverlässiger Gesamtdienstleister für Balkonsysteme und stehen Ihnen mit unseren qualitativ hochwertigen Produktlösungen und unserem Knowhow zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns: Tel: 030/ 634 998 25 [email protected], www.balco.de
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Grußwort



Liebe Leserinnen, liebe Leser, zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit zählt die erfolgreiche Gestaltung der Energiewende. Es steht dabei außer Frage, dass es sich hierbei um eine Generationenaufgabe handelt, die es in gemeinsamer Verantwortung zu bewältigen gilt. Ob diese gelingt, entscheidet sich auch im Gebäudebereich. Wohnen und Energieeffizienz gehören zusammen. Und was gut für die Energiewende und das Klima ist, kann auch das Wohnen preisgünstiger und lebenswerter machen. Besonders gefordert sind hier auch die Immobilienverwalter: Ihren Unternehmen kommt bei der Umsetzung der energetischen Maßnahmen gemeinsam mit den Eigentümern und Mietern eine wichtige Rolle zu. Denn es gilt, den unterschiedlichen Interessenlagen sowie finanziellen Möglichkeiten gleichermaßen gerecht zu werden. Dies setzt große Sachkunde und Verantwortungsbereitschaft voraus. Zur Verbesserung der Qualität von Wohnungsverwaltungen und des Verbraucherschutzes ist daher im Koalitionsvertrag vereinbart, berufliche Mindestanforderungen und Pflichtversicherungen für Verwalter gesetzlich zu verankern.



Als wichtiger Ratgeber für die Berufs praxis erweist sich das Kompendium des Dachverbandes Deutscher Immobilienverwalter e.V. zur energetischen Sanierung. Viele Gebäude wurden in einer Zeit errichtet, in der Energiefragen eine vergleichsweise geringe Rolle spielten und Energie deutlich preiswerter war. Im Bestand der rund 20 Millionen Gebäude liegt daher ein erhebliches Energieeinsparpotenzial. Die zukünftigen Ziele für Gebäude sind klar definiert: Bis 2050 soll ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand erreicht werden. Ab 2020 sollen alle Neubauten klimaneutral sein. Dass die Bundesregierung mit ihrer Energie- und Klimaschutzpolitik für den Gebäudebereich den richtigen Weg eingeschlagen hat, belegt der erste Monitoring-Bericht zur Energiewende. So haben wir seit 1996 den Anteil des auf die Gebäude entfallenden Endenergieverbrauchs für Raumwärme, Warmwasser und Klimakälte um rund 11 Prozent auf inzwischen rund 31 Prozent senken können. Das ist ein wichtiger Etappenerfolg – und zugleich Ansporn, noch mehr zu tun. Unter der bewährten Strategie „Fordern, Fördern, Informieren – Marktkräfte stärken“ setzt die Bundes7



regierung auf wirksame Anreize für die energetische Gebäudesanierung. Wichtigstes Zugpferd dieser Anreizpolitik ist und bleibt das CO2-Gebäude sanierungsprogramm. Die Förderbilanz ist beachtlich: Seit 2006 konnten bis Ende November 2013 mehr als 3,4 Mio. Wohnungen energetisch saniert oder besonders energieeffizient errichtet werden. Hinzu kommen etwa 1850 Gebäude der kommunalen und sozialen Infrastruktur. Hervorzuheben ist zudem das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“, mit dem wir quartiersbezogene Konzepte und den Einsatz von Sanierungsmanagern fördern – für mehr Energieeffizienz im Quartier. Zugleich sichert die Förderung Jahr für Jahr bis zu 300.000 Arbeitsplätze im örtlichen Mittelstand und Handwerk. 2014 stellt die Bundesregierung für das CO2-Gebäudesanierungsprogramm 1,5 Milliarden Euro jährlich bereit. Hinzu kommen weitere 300 Millionen Euro pro Jahr bis 2020 für Zuschüsse – insbesondere für selbstnutzende Eigentümer. Gemäß Koalitionsvertrag sollen die Mittel für das CO2-Gebäudesanierungsprogramm aufgestockt und verstetigt werden.
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Bei den ordnungspolitischen Vorgaben für den Gebäudebereich orientieren wir uns strikt am Wirtschaftlichkeitsgebot. Die ordnungsrechtlichen Regelungen wurden gerade mit der jüngsten Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV), die am 1. Mai 2014 in Kraft tritt, angepasst. Mit der darin enthaltenen Erhöhung der energetischen Anforderungen im Neubau haben wir einen gangbaren, da wirtschaftlich möglichen Weg erarbeitet. Die Verschärfung für den Neubau wird in zwei Jahren, zum 1. Januar 2016, wirksam. Die ener getischen Anforderungen bei der Sanie rung bestehender Gebäude sind unverändert geblieben, da sie bereits sehr anspruchsvoll sind. Dem Kompendium des DDIV, das auch mit Unterstützung der KfW Bankengruppe entstanden ist, wünsche ich eine rege Nutzung. Mein Dank gilt dem DDIV für sein hohes Engagement für die Belange der energetischen Sanierung.



Dr. Barbara Hendricks, MdB, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit



Einführung



Sehr geehrte Damen und Herren,



Energie ist das beherrschende Thema unserer Zeit



mit unserem Kompendium Energetische Sanierung haben wir den Nerv der Zeit und besonders den Nerv der Immobilienverwalter und Wohnungseigentümer getroffen. Die erste Auflage war innerhalb kurzer Zeit vollständig vergriffen. Das zeigt uns, wie ernst das Thema energetische Sanierung von Verwaltern und Eigentümern genommen wird und unterstreicht zugleich den Bedarf an zugeschnittenen Informationen für Wohnungseigentümergemeinschaften.



Für uns Immobilienverwalter entwickeln sich Energieeffizienz und Energiesparen in den uns anvertrauten Objekten zu den größten Herausforderungen, die wir in den kommenden Jahren bewältigen müssen. Zum einen geht es um den Werterhalt der Gebäude, zum anderen darum, die Wohnungseigentümergemeinschaften dauerhaft handlungsfähig zu halten und die Eigentümer finanziell nicht zu überfordern. Wie wichtig dabei unsere Aufgabe als Mittler und Koordinator ist, zeigt folgende kurze Rechnung: Würden wir die von unseren Mitgliedsunternehmen verwalteten 2,3 Millionen Wohnungseinheiten auf das energetische Niveau von KfW-Energiesparhäusern 40 sanieren, könnten 6 Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. Das entspricht dem Kohlendioxidausstoß von 2,7 Millionen PKW.



Zahlreiche gesetzliche Änderungen im Jahr 2013 machen nun eine Überarbeitung des Kompendiums notwendig. Die jetzt vorliegende zweite Auflage haben wir vollständig überarbeitet und mit Neuerungen des Mietrechtsänderungsgesetzes (in Kraft seit 1. Mai 2013), des Energieeinsparungsgesetzes (in Kraft seit 13. Juli 2013), der Energieeinsparverordnung (ab 1. Mai 2014 in Kraft) sowie neuen Rechtsprechungen und Studienergebnissen aktualisiert.



Was heute noch einer Utopie gleicht, könnte morgen schon Realität sein. Ziel des Energiekonzeptes der Bundesregierung ist ein klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050. Der Wärmeenergiebedarf soll bis 2020 um ein Fünftel und 9



der Primärenergiebedarf in weiteren 30 Jahren gar um 80 Prozent sinken. Die dann noch benötigte Energie soll überwiegend aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Dieses ambitionierte Ziel hat mehrere gute Gründe: Die Preise für fossile Brennstoffe steigen jedes Jahr deutlich. Im letzten Jahr übertrafen die Gesamtkosten für Heizung und Warmwasser die des Vorjahres um rund 9 Prozent1. Der Zeitpunkt, an dem sich immer mehr Mieter und selbstnutzende Eigentümer die Energiekosten nicht mehr leisten können, rückt näher. Schon heute müssen Mieter knapp 40 Prozent ihrer Miete für die Nebenkosten aufbringen. Dieser Anteil könnte schon in den kommenden Jahren auf knapp 50 Prozent steigen, wenn keine energiesparenden Maßnahmen ergriffen werden. Immer mehr Menschen wären dann nicht mehr in der Lage, die Kosten für ausreichend Heizenergie und Warmwasser aufzubringen. Dies muss unbedingt verhindert werden. Behagliches Wohnen darf kein Luxus sein!



Immobilienverwalter sind Multiplikatoren der Energiewende Umso wichtiger ist es, dass wir Verwalter uns in unseren Objekten frühzeitig mit dieser Problematik auseinandersetzen. Jetzt müssen wir damit beginnen, Maßnahmen zur Energieeffizienz im Wohnbereich zu planen und gemeinsam mit den Eigentümern umzusetzen. Oftmals sind solche Vorhaben wahre Mammut1 Bundesweiter Heizspiegel 2013 (www.heizspiegel.de), erschienen am 1.10.2013.
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projekte, die sich über Jahre hinziehen. Hohe Kosten verbunden mit schwierigen Finanzierungsmöglichkeiten, nicht ausreichende Instandhaltungsrücklagen, komplexe Prozesse zur Beantragung von Fördermitteln, vielzählige Entscheidungen und notwendige Mehrheitsbeschlüsse machen energetische Sanierungen in den oft heterogenen Wohnungsgemeinschaften schwierig. Nicht zuletzt sind Sanierungen auch ein zusätzlicher Aufwand für uns Immobilienverwalter. Im Idealfall beraten wir die Eigentümergemeinschaft und empfehlen die am besten geeigneten Maßnahmen, beauftragen Energieberater, Architekten, Ingenieure und Handwerker, kümmern uns um die Finanzierung, begleiten und überwachen den gesamten Prozess einschließlich der Nachbereitung – stets im Auftrag der WEG und ggf. in Abstimmung mit dem Beirat. Diese Zusatzleistungen können und sollen Sie sich jedoch als Verwalter gesondert vergüten lassen. Die neue Bundesregierung aus großer Koalition von CDU/CSU und SPD ist gehalten, darüber nachzudenken, wie Aufwand, Beratung, Koordination und Moderation derartiger Maßnahmen zukünftig auch gefördert werden. Um die steigenden Anforderungen an unsere Branche zu erfüllen, bedarf es Engagement und ständiger Weiterbildung auch auf Seiten der Verwalter. Der DDIV und seine Landesverbände sind sich dabei ihrer Vorreiterrolle bewusst. Mit der Vorlage dieser aktualisierten Praxishilfe tragen wir dazu bei, Sie über neue gesetzliche Rahmenbedingungen, Anforderungen und Möglichkeiten im Rahmen energetischer Sanierungsprojekte zu informieren.



Eine gemeinsame Umfrage von DDIV und KfW unter Immobilienverwaltern im Jahr 20112 zeigte uns, dass 90 Prozent ein grundsätzliches Interesse an KfW-Programmen haben, jedoch nur fünf Prozent über die Programme sehr gut informiert sind. Weit über die Hälfte kennen die Programme eher schlecht oder gar nicht. Viele bewerteten die Suche nach Produktinformationen und die Beantragung als zu zeitaufwändig und komplex. Hinderlich ist auch die nicht immer vorhandene Bereitschaft der Hausbanken, die Wohnungseigentümergemeinschaften zu unterstützen. Das war auch ein Grund, dieses Kompendium in Zusammenarbeit mit der KfW aufzulegen.



Erfolgreiche Sanierung schafft Mehrwert für Eigentümer und Verwalter Ziel der Publikation ist es, praxisnahe Hilfestellungen rund um die energetische Modernisierung zu leisten, von der ersten Eigentümerversammlung bis zur Finanzierung und Förderung über die KfW. Wer sich als Verwalter dieser Herausforderung stellt, ermöglicht seinen Eigentümern einen Mehrwert, der zu einer deutlichen Energie- und Kostenersparnis führt. Nicht zuletzt ist eine gelungene energetische Sanierung für den Verwalter stets auch immer ein gutes Aushängeschild.



hafte Beratung und ungenügende Ausführung von Leistungen teilweise nicht unerheblichen Mehrkosten ausgesetzt sind. Die Altersvorsorge vieler Bundesbürger wird dadurch aufgezehrt. Als Interessenvertretung setzen wir uns in der Politik seit langem vehement für Zugangsvoraussetzungen ein. Der DDIV gab dazu zahlreiche Gutachten in Auftrag und veröffentlichte jüngst die Broschüre „Zugangsvoraussetzungen für Immobilienverwalter schaffen. Ein Plädoyer für mehr Qualität und Verbraucherschutz beim Wohneigentum“, die alle Argumente für eine Einführung von Zugangsregelungen bündelt.3 Zudem hat die Politik die Dringlichkeit von Berufsregeln in der Verwalterbranche erkannt: CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag festgelegt, berufliche Mindestanforderungen und Pflichtversicherungen für Immobilienverwalter zu verankern. Als die politisch aktive Interessenvertretung der Immobilienverwalter hat sich der DDIV dafür stark gemacht.



Leider zeigen uns Beispiele am Markt, dass Wohnungseigentümergemeinschaften durch schlechte Verwaltung, fehler-



Doch Zugangsvoraussetzungen allein modernisieren keine Gebäude: Der DDIV engagiert sich daher auch in energiepolitischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen. Ein zentraler Erfolg, den wir mit anderen Verbänden gemeinsam erreichen konnten, ist der Verzicht der Bundesregierung auf Zwangssanierungen. Trotz der Dringlichkeit steigender Energieeffizienz setzen die verantwortlichen Politiker auch in Zukunft auf das Wirtschaftlichkeitsgebot und auf den Anreiz durch Förderangebote. Allerdings müssen die Förderstrukturen stärker an die



2 Neuauflage ist für 2014 geplant.



3 Kostenfrei über die Geschäftsstelle des DDIV und über www.ddiv.de erhältlich.
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Bedürfnisse von Wohnungseigentümergemeinschaften angepasst werden. Nur so können WEG wirksam von den Programmen profitieren. Neben steigender Energieeffizienz rückt zunehmend auch der Bedarf an altersgerechten Wohnungen in den Fokus der Politik. Geplant ist ein neues Programm in Ergänzung an das bereits bestehende KfW-Darlehensprogramm. Gleichzeitig ist ein Förderbonus für energetische Modernisierungsmaßnahmen angedacht, in deren Rahmen auch altersgerecht und barrierefrei umgebaut wird.



Wir unterstützen Sie!



Mit dieser zweiten Auflage des Kompendiums geben wir Ihnen nun einen aktualisierten Ratgeber an die Hand, der sich an Ihrem Alltag und Ihren Herausforderungen orientiert und Ihnen so den Überblick über vieles Wissenswertes rund um das komplexe Thema energetische Sanierung liefert. Zugleich ist die Broschüre auch für Wohnungseigentümer empfehlenswert, die sich zusammen mit ihren Verwaltern dem schwierigen Prozess der energe tischen Sanierung stellen und diesen erfolgreich umsetzen wollen. Wir wünschen Ihnen eine interessante und aufschlussreiche Lektüre. Herzlichst Ihr



Als Interessenverband ist es unser Ziel, Ihnen in Ihrem anspruchsvollen Verwalteralltag jederzeit zur Seite zu stehen. Neben Broschüren, Seminaren und Workshops unterstützen wir Sie nicht zuletzt auch mit einem regelmäßigen Austausch unter Kollegen, den Weg in die Zukunft erfolgreich und informiert zu beschreiten.
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Wolfgang D. Heckeler, Präsident des Dachverbandes Deutscher Immobilienverwalter e. V.



Wohnungseigentümergemeinschaften und ihre Bedeutung für den Klimaschutz



Klimaschutz contra Energiearmut



Die größten Energieeinsparpotenziale liegen im Gebäudebereich.



Der Gebäudebereich ist für den Klimaschutz von zentraler Bedeutung, denn dort liegen in Deutschland die größten Energieeinsparpotenziale.4 Allein 2010 flossen 38 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in der Bundesrepublik in die Beheizung, Warmwasserbereitung, Beleuchtung und Kühlung von Gebäuden. Davon wurden in privaten Haushalten 85 Prozent für Raumwärme und 13 Prozent für Warmwasser eingesetzt. Damit entfallen 98 Prozent der gesamten genutzten Gebäudeenergie auf die Versorgung mit



Wärme und Warmwasser. Nur zwei Prozent der Energie wird für die Beleuchtung eingesetzt.5 Betrachtet man den Energiebedarf der einzelnen Haushalte, kommen noch weitere Energieausgaben für Elek trogeräte hinzu.



4 Dena (2010): Sanierungsstudie Teil 1. Seite 8.



5 Dena (2012): Gebäudereport. Seite 15.



Der hohe Energiebedarf beim Heizen hat einen entscheidenden Grund: zwei Drittel aller Wohngebäude wurden vor Inkrafttreten der ersten Energiesparvorschrift 1979 im Rahmen der 1. Wärmeschutzverordnung errichtet. Ein Großteil davon sind bis
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Anteile der Energieverbraucher im Haushalt 5%



Wohnungsbestand nach Eigentumsform 8%
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Heizung Warmwasser Kochen Kühl- und Kälteanwendungen Informations- und Kommunikationstechnologien Beleuchtung sonstige Elektrogeräte



Eigentumswohnungen von WEG Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern von Privatpersonen Wohnungsgenossenschaften Kommune oder kommunales Wohnungsunternehmen Privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen andere (u.a. Unternehmen, Bund/Land oder Organisation ohne Erwerbszwecke Leerstandsquote



Quelle: Bundesumweltamt.



Quelle: Statistisches Bundesamt (2013): Zensus 2011.



heute noch weitgehend unsaniert und mit alter Anlagentechnik ausgestattet. Damit sind sie wahre Energieverschwender.



mung von Altbauten haben die kommunalen Wohnungsunternehmen und private Einzeleigentümer erreicht.



Den größten Sanierungsbedarf haben Wohn ungseigentümergemeinschaften. Nach aktuellen Zählungen des Zensus 2011 betrifft das mehr als 9,3 Millionen Eigentumswohnungen – das entspricht in etwa jeder vierten Wohnung in Deutschland.



Nach einer Untersuchung des InWIS6, wird der Sanierungsbedarf von WEG noch deutlicher: Während 56 Prozent aller Wohnungen in Deutschland als unsaniert gelten, liegt der Anteil an unsanierten Wohnungen bei Wohnungs eigentümergemeinschaften mit 70 Prozent um fast 15 Prozent höher als im Durchschnitt. Auch der Anteil an teil- und vollmodernisierten Wohnungen liegt bei Wohnungseigentümergemeinschaften (8,1 Prozent/1,7 Prozent) deutlich niedriger als der Sanierungsfortschritt von privaten Wohnungsunternehmen (17,6 Prozent/3,8 Prozent), Wohnungsgenos-



WEG sind Schlusslicht Bisher wurden bei einem Viertel aller Mehrfamilienhäuser bis Baujahr 1978 die Außenwände gedämmt. Bei Eigentümergemeinschaften wurde diese Modernisierung jedoch nur bei 16,5 Prozent durchgeführt. Den größten Modernisierungsfortschritt bei der Fassadendäm14



6 InWIS (2012): Untersuchung der energetischen Bestandsqualität und des Modernisierungsgeschehens nach Eigentümergruppen.



Sanierungsfortschritt von Wohnungen nach Eigentümergruppen WEG



69,29%



Private Einzeleigentümer Wohnungsunternehmen Wohnungsgenossenschaften
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13,49% 80%



teilmodernisiert



3,77% 100%



vollmodernisiert



Quelle: InWIS (2012): Eigene Abfragen und Berechnungen auf Grundlage der Datenbasis Gebäudebestand, Institut Wohnungen und Umwelt (2010).



Mehrere unabhängige Studien beziffern den gradtagsbereinigten Energieverbrauch von Mehrfamilienhäusern für Heizung und Warmwasser mit etwa 155 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Bei typischen Mehrfamilienhäusern der Baujahre 1969 bis 1978 sind es sogar 211 Kilowattstunden. In diese Kategorie der „Verschwender“ gehören auch viele Wohnungseigentümergemeinschaften in Deutschland. In der Sanierungsstudie (Teil I) zeigt die Deutsche Energieagentur (dena), dass der Energieverbrauch eines energetisch sanierten Wohngebäudes bei durchdachter Planung um durchschnittlich etwa 50 Prozent sinkt. In Einzelfällen kann die Einsparung sogar bis zu 90 Prozent betragen.



schaften kann der stetige Preisanstieg von fossilen Energieträgern enorme Probleme verursachen. Die Betriebskosten geraten immer mehr zu einer Belastung für Mieter und selbstnutzende Eigentümer. Der Rohölpreis ist in den vergangenen zwölf Jahren von 20 Dollar (Januar 2002) auf 108 Dollar (Januar 2014) pro Barrel Rohöl gestiegen. Zwischenzeitlich kostete das Barrel Rohöl sogar mehr als 120 Dollar 7 – ein Anstieg von 600 Prozent. Langfristig können die steigenden Energiekosten zu einer Entwicklung führen, für die es in Großbritannien bereits einen Namen gibt: Fuel Poverty, so genannte Energiearmut. Dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, die Kosten für ausreichend Energie aufzubringen, muss in Deutschland unbedingt verhindert werden. Die energetische Sanierung insbesondere von Gebäuden, die vor 1978 errichtet wurden, ist ein wichtiger Beitrag.



Gerade in den häufig heterogen strukturierten Wohnungseigentümergemein-



7 U.a. im April 2011 und März 2013.



senschaften (21,4 Prozent/8,5 Prozent) und privaten Einzeleigentümern (13,0 Prozent/3,5 Prozent).
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Deutliches Einsparpotential: Altbauten vor 1978 brauchen dreimal mehr Energie In den Gebäuden, die vor 1978 errichtet wurden, wird zur Beheizung durchschnittlich etwa dreimal so viel Energie benötigt wie bei Neubauten.8 Bei weiter steigenden Energiepreisen können die Kosten bald die finanziellen Möglichkeiten vieler Eigentümer und Mieter übersteigen. Dann kann eine Eigentümergemeinschaft durch ausbleibende Hausgeldzahlungen in gefährliche Schieflage geraten, unabhängig davon, dass bei vielen Wohneigentümergemeinschaften ohnehin nicht ausreichend Rücklagen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Ob aber tatsächlich warmmietenneutral saniert werden kann, wird in Fachkreisen immer wieder diskutiert. Vieles hängt vom zugrunde liegenden Berechnungsmodell sowie vom Alter der Immobilie ab. Das größte Einsparpotential an Energie haben Altbauten aus den Jahren 1958 bis 1978 durch ihre oft einfache Bauweise mit dünnen Wänden und schlichten Fassaden. Hier lassen sich zwischen 20 und 40 Prozent des Energiebedarfes durch eine energetische Sanierung einsparen. Bei Altbauten, die vor 1918 errichtet wurden, ist das Potential mit 10 bis 15 Prozent weitaus geringer.9 Häufig hängt dies mit der massiven Bauweise, verschnörkelten Fassaden und dem Denkmalschutz zusammen, die 8 Durchschnitt Gebäude 1960-1980: 300 kWh/m2; Wärmeschutzverordnung 95: 100 kWh/m2. 9 IWH (2010): Ista-IWH-Energieeffizienzindex.
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zusätzliche Investitionen und Aufwendungen bedürfen. Sanierungsvorhaben sollten daher zuvor detailliert durchdacht werden: Denn dem Ista-IWH-Energieeffizienzindex10 zufolge, ist der Energieverbrauch vieler unsanierter Gebäude oft geringer als bisher angenommen. Dieses Ergebnis basiert auf einer Auswertung von 200.000 verbrauchsbasierten Energieausweisen für Mehrfamilienhäuser. Die Untersuchung zeigt auch, dass das maximal technisch machbare Sanierungsniveau nicht immer ökonomisch sinnvoll ist. Der Sanierungsaufwand sollte daher stets dem Alter, Baustil und erwartetem Einsparungspotential des Gebäudes angepasst werden. Die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen11 stellte in einer Studie fest, dass bei Neubauten in höheren Modernisierungsstufen Kosten und energetischer Nutzen zunehmend auseinanderdriften. Nur selten lassen sich beim hocheffizienten Bauen die Investitionskosten innerhalb der Lebensdauer allein durch Energieeinsparung amortisieren. Daher wird empfohlen, vor Aufnahme der Vorhaben die Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Kosten und Einsparpotentiale zu untersuchen. Allerdings lassen sich energetische sowie finanzielle Einsparungen von Sanierungen mittel- und langfristig nicht von der Hand weisen. 10 Ergebnisse von 2010; erstellt von ista Deutschland GmbH und dem Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). 11 Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (2010): Passivhaus, Effizienzhaus, Energiesparhaus & Co. Aufwand, Nutzen und Wirtschaftlichkeit.
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Mieter, Vermieter und Eigennutzer profitieren von einer Gebäudesanierung



bauten benötigt. Da die erzielte Heizkostenersparnis mit 361 Milliarden Euro prognostiziert wird, rechnet die Studie bis 2050 mit eingesparten Energiekosten im Wert von 124 Milliarden Euro.



Eine Studie des Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos12 im Auftrag der KfW hatte 2013 die Kosten-NutzenBilanz für die Sanierung von Gebäuden untersucht und kam zu dem Schluss, dass sich eine energetische Sanierung von Gebäuden insgesamt betrachtet rechnet. Nach Angabe der Studie sind für Neubau, energetische Modernisierung und allgemeine Gebäudesanierung Investitionen von 838 Milliarden Euro bis 2050 nötig. Betrachtet man allein die Sanierung von Bestandsbauten, verlangt diese eine Investition von geschätzten 507 Milliarden Euro. Diese Kosten beinhalten Investitionen von 270 Milliarden Euro für die allgemeine Gebäudesanierung, so genannte „Ohnehin-Kosten“, die auch ohne energiesparende Maßnahmen aufgewendet werden müssten. Damit werden rund 237 Milliarden Euro explizit für energetische Sanierungen von Bestands-



Auch die Dena-Sanierungsstudie13 kommt zu dem Schluss, dass sich die energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern sowohl für Vermieter als auch für Mieter rechnet. Bis zum energetischen Standard Effizienzhaus 70 (der Jahres- Primärenergiebedarf darf bis zu 70 Prozent des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus betragen) können demnach sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser warmmietenneutral energetisch saniert werden. Dies bedeutet, dass der Vermieter die Investitionskosten rentabel auf die Kaltmiete umlegen kann. Gleichzeitig profitiert der Mieter von geringeren Heizkosten, so dass die Warmmiete nicht steigt. Würde mit der energetischen Sanierung eine Einsparung von 80 Prozent erreicht, was den Klimaschutzzielen der Bundesregierung für 2050 ent-



12 Prognos (2013): Ermittlung der Wachstumswirkungen der KfW-Programme zum Energieeffizienten Bauen und Sanieren. Studie im Auftrag der KfW.



13 Dena (2010): Sanierungsstudie Teil 1 (Studie untersuchte Gebäude von 1920 bis 1970 im Mietwohnungsbestand, die stark sanierungsbedürftig waren.).
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spricht, hätte dies laut Studie eine leichte Mieterhöhung zur Folge. Bei Annahme weiter steigender Energiepreise jedoch, würde auch diese Sanierungsvariante in wenigen Jahren warmmietenneutral sein. Der selbstnutzende Eigentümer profitiert ebenso von den eingesparten Energiekosten. Das gilt allerdings nur, wenn die energetischen Maßnahmen mit ohnehin anstehenden Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten gekoppelt werden. Weitere Voraussetzungen sind eine gute Planung und Ausführung sowie die strategische Bewertung des Gebäudes. Geschieht dies nicht, sinkt der Grad der Rentabilität deutlich. Schätzungen zufolge wird von den energetischen Einsparpotenzialen bei Sanierungen dadurch nur rund ein Drittel ausgeschöpft, weil Maßnahmen nicht auf einander abgestimmt worden sind. Trotz der im Ergebnis überwiegend wirtschaftlichen Vorteile von energetischen Sanierungen, gibt es oftmals Vorbehalte gegenüber energieeffizientem Bauen und Modernisieren. Dies begründet sich oft in der hohen Komplexität von Bauvorhaben, dem mangelnden Vertrauen in tatsächliche Erfolge und Einsparungen, den notwendigen Investitionskosten und oft auch mangelnder Transparenz des Marktes. Hinzu kommen bei Wohnungseigentümergemeinschaften notwendige Mehrheitsbeschlüsse. Zukünftig sollten sich daher alle Betroffenen dafür einsetzen, Markthemmnisse gezielt abzubauen und die Chancen energieeffizienter Sanierungen zu nutzen. Immerhin stehen in den nächsten 20 Jahren bei fast der Hälfte aller Wohnge18



bäude in Deutschland Sanierungen an. Dies entspricht in etwa einer Million Wohnungen pro Jahr.14



Energieeffizienz: Potential liegt auch im Optimieren Ein Aspekt, der beim Energiesparen in Gebäuden oftmals unberücksichtigt bleibt, ist das individuelle Verhalten der Wohnungsnutzer. Eine Untersuchung der TU Dresden im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasserkostenverteilung e. V. belegt, dass gerade in energiesparenden Gebäuden eine Tendenz zum verschwenderischen Energieverbrauch zu beobachten ist. Durch den Faktor Mensch werden die Bemühungen zum energiesparenden Bauen daher in gewisser Weise konterkariert. Die aktuelle Heizkostenverordnung15 entspricht dem Vorschlag der Wissenschaftler nach einer verbrauchsabhängigen Abrechnung von Heizkosten für Raumwärme und Trinkwassererwärmung. Bis 31. Dezember 2013 gab es eine Übergangsfrist für die Nachrüstung von zusätzlichen Wärmezählern bei Anlagen, die sowohl Raumwärme als auch Warmwasser bereitstellen. Diese Maßnahme könnte zusätzlich zum individuellen Energiesparen anregen und hohe Emissionen im Wohngebäudesektor vermeiden.



14 Dena (2011): Sanierungsstudie Teil 2, S. 15. 15 Heizkostenvorordnung vom 1. Januar 2009.



Das Energiekonzept 2050: Ziele, Förderungen und erste Erfolge



Gut gemeint und ambitioniert geplant



Vor Beginn der Sanierung gilt es Fördermöglichkeiten zu prüfen.



Im Herbst 2010 haben es sich Deutschland, EU und später zahlreiche weitere Staaten der Vereinten Nationen zum Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Damit sollen abschmelzende Polkappen, der Anstieg des Meeresspiegels, Dürren, Stürme und weitere Naturkatastrophen verhindert werden. Industrieländer wie Deutschland haben sich darauf verständigt, ihren CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent zu senken. Im Energiekonzept 2050 hat die Bundesregierung ihre Zielvorgaben für die Energiewende detailliert festgelegt. Nach übereinstimmender Auffassung zahlreicher



Wissenschaftler sind die Ziele jedoch nicht ohne massive Anstrengungen im Gebäudebereich zu erreichen. Das Immobilienwesen ist daher ein wesentliches Kernelement dieses Konzepts. Es soll mit Schaffung eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis zum Jahr 2050 einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten.



Effizienz, Einsparung und erneuerbare Energien Die Vorgaben der Energiewende im Gebäudebereich sollen durch die Verdopplung der energetischen Sanierungsrate von ein auf zwei Prozent pro Jahr erreicht werden. Neben der Reduktion des Wärme 19



energiebedarfs um 20 Prozent bis 2020 ist zudem die Verringerung des Primärenergiebedarfs um 80 Prozent bis 2050 geplant. Der restliche Energiebedarf soll dann ab 2050 zum Großteil durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Für den klimaneutralen Gebäudebestand setzt die Regierung aus Kostengründen auf eine Kaskade: erst soll der Energiebedarf herabgesetzt werden, um anschließend den restlichen Bedarf durch überwiegend erneuerbare Energien zu decken. Um dies zu erreichen, hat die Bundesregierung im aktuell gültigen Energieeinsparungsgesetz (EnEG 2013) festgeschrieben, dass ab 2020 alle Neubauten als Niedrigstenergiegebäude errichtet werden müssen. Die konkreten Grenzwerte dafür werden in der nächsten Energieeinsparverordnung voraussichtlich 2016 festgelegt. Bis dahin erarbeitet die Bundesregierung zudem einen Sanierungsfahrplan für Bestandsbauten. Ab 2020 soll im Gebäudebestand der Primärenergiebedarf um 80 Prozent bis 2050 sinken. Der Sanierungsfahrplan knüpft dabei an die notwendigen Investitionszyklen an: wenn ohnehin saniert wird, empfiehlt sich auch eine Verbesserung des energetischen Gebäudestandards.



Förderinstrumente der Bundesregierung Ein zentrales Instrument des Energiekonzepts der Bundesregierung ist die Schaffung finanzieller Anreize für die energetische Gebäudesanierung. Bereits 2006 wurde von der Bundesregierung das CO 2 -Gebäudesanierungsprogramm 20



ins Leben gerufen. Es fördert Energieeinsparmaßnahmen bei Neu- und Bestandsbauten und kann für Gebäudedämmung, Fenster- und Heizungstausch sowie den Einsatz erneuerbarer Energien und optimierter Mess- und Regeltechnik beantragt werden. Die Förderung ist in Form von zinsgünstigen Krediten und Investitionszuschüssen über die KfW erhältlich. Für das Förderprogramm hat der Bund seit 2006 bereits 11 Milliarden Euro bereitgestellt. Fast drei Millionen Wohnungen wurden in diesem Zeitraum saniert oder energieeffizient errichtet. Von 2012 bis 2014 stehen dem Förderprogramm aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ jährlich 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden ab 2013 für acht Jahre um weitere 300 Millionen jährlich aufgestockt. Die KfW-Programme, die vor allem für Wohnungseigentümer, WEG und Immobilienverwalter in Frage kommen, sind ab Seite 75 detailliert beschrieben. Praxistipp: Planungshilfe Sanierungskonfigurator Neben finanziellen Anreizen hat das Bundesbauministerium in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium im Sommer 2013 einen Sanierungskonfigurator gestartet, der sich an private Wohnungseigentümer und Mieter richtet, aber auch für WEG und Verwalter interessant ist. Durch Eingabe von Kennzahlen in die Online-Maske kann die energetische Qualität des Hauses bzw. der Wohnung bewertet werden. Im Anschluss zeigt das Programm in einfachen Schritten Möglichkeiten zur energetischen Verbesserung auf. Der Sanierungskonfigurator bietet Erstinformation, ersetzt jedoch nicht eine professionelle Energieberatung. Das Programm finden Sie unter www.sanierungskonfigurator.de



Ein weiteres zentrales Förderinstrument ist das Marktanreizprogramm (MAP). Es fördert den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärmeerzeugung in Gebäuden. Aus dem Programm, das hauptsächlich für den Gebäudebestand vorgesehen ist, werden Technologien für erneuerbare Energien gefördert, u. a. Solarthermieanlagen, Holzpellet-Heizungen und effiziente Wärmepumpen. Das Programm umfasst einerseits Investitionszuschüsse für Privatpersonen, die über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden können, und andererseits Tilgungszuschüsse und Zinsverbilligungen für Darlehen, von denen gewerbliche und kommunale Investoren über das KfW-Programm Erneuerbare Energien profitieren können. Schließlich unterstützt die Bundesregierung auch Kommunen bei der energetischen Sanierung mit dem Förderprogramm Energetische Stadtsanierung, das über die KfW ausgereicht wird. Das Programm umfasst Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager sowie die nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz von kommunalen Versorgungssystemen. Ziel ist es, Synergieeffekte im städtebaulichen Bereich zu erreichen. Auf eine Sanierungspflicht bei Bestandsbauten verzichtet das Energiekonzept bislang. Dies wurde auch in den jüngst in Kraft getretenen Gesetzesnovellierungen und im neuen Koalitionsvertrag weiter verfolgt. Ergänzt werden sollen die Förderprogramme durch zusätzliche steuerliche Anreize. Energiesteuern im Wärmemarkt sollen künftig stärker nach den CO2-Emissionen ausgerichtet werden.



Zudem sind steuerliche Verbesserungen wie die Absetzbarkeit von Sanierungen weiterhin in der Diskussion. Im Maßnahmenpaket zur Unterstützung von Gebäudesanierungen ebenfalls enthalten sind ein geändertes Mietrecht und die Neuregelungen zum WärmeContracting, die in Kapitel 32 ausgeführt werden. So wurden gesetzliche Regelungen im Mietrecht, die bisher Investitionen in energetische Sanierungen behinderten, nach den Interessen von Mietern und Vermietern ausgewogen angepasst. Weil durch das Vergleichsmietensystem zum Teil Fehlanreize ausgelöst wurden, eher nicht zu sanieren, wird der energetische Zustand eines Gebäudes zukünftig in den Mietspiegel aufgenommen. Die Bundesregierung verspricht sich davon einen weiteren Sanierungsimpuls.



Energiesparen zeigt Erfolge Experten der Wohnungswirtschaft halten das Energiekonzept für notwendig und sinnvoll, die Ziele allerdings für zu hoch gegriffen. Um die Sparziele bei Wärmeund Primärenergie einzuhalten, müsste bis 2020 vier Mal so viel eingespart werden wie zwischen den Jahren 1996 und 2007. Auch die Sanierungsquote ist bislang noch weit von den angestrebten zwei Prozent entfernt. Zwischen 2005 und 2008 lag sie gerade mal bei 0,8 Prozent16. Und doch scheinen die bisherigen Anstrengungen der Bundesregierung allmählich Wirkung zu zeigen – vor allem im 16 IWU, BEI (2010): Datenbasis Gebäudebestand.
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privaten HaushaltssekGesamter Endenergieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser tor, der mit 717 Milliuntergliedert nach Gewerbe, Industrie und Privathaushalten. arden Kilowattstunden 1200 den größten Anteil am Energieverbrauch in 1000 Deutschland hat.17 Seit 2003 geht der Energie800 verbrauch stetig zurück und das, obwohl die Wohnfläche von 2002 600 bis 2010 um sechs Prozent zunahm. Der 400 Verbrauch von Energie für Raumwärme und 200 Warmwasser sank innerhalb von 8 Jahren um 21 Prozent. Grün0 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 de für den Rückgang Private Haushalte Industrie Gewerbe, Handel, Dienstleistungen liegen nach Angabe Quelle: Dena (2012): Gebäudereport. der Dena zum Großteil in der Entwicklung und dem Einsatz neuer Technologien, kWh/m²a auf 183 kWh/m²a in 2010 beispielsweise in Materialien zur Dämgesunken.18 mung der Gebäudehülle und neuen Anlagetechniken. Gleichzeitig schreibt die Für die Praxis scheint das Energiekonzept Energieagentur den Erfolg auch einem der Bundesregierung trotz der zunehmenveränderten Verbraucherverhalten in Folden Einsparungen derzeit dennoch sehr ge gestiegener Energiepreise und einem ambitioniert zu sein. Es wird jedoch zum zunehmend wachsenden Bewusstsein der Großteil davon abhängen, ob es gelingt, Verbraucher zu. Immobilieneigentümer von der energetischen Sanierung ihrer Wohnungen und Die ersten Erfolge des Energiesparens Gebäude zu überzeugen. Hier gilt wie in werden sichtbar: auch das Bundeswirtvielen anderen Bereichen des Lebens: es schaftsministerium verzeichnet einen Rückmuss sich rechnen. gang des gebäuderelevanten Energieverbrauchs der Haushalte für Heizung und Warmwasser um 30 Prozent innerhalb von 14 Jahren. Trotz erheblicher Flächenzuwächse der Wohnungen ist der Verbrauch seit 1996 von durchschnittlich 263 17 Dena (2012): Gebäudereport.
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18 BMWi (2011): Erster Monitoring-Bericht „Energie der Zukunft“.



Kosten und Maßnahmen der Energiewende



Die Kosten-Nutzen-Debatte



Gerade bei der Planung sollte nicht gespart werden.



Die angestrebte Energiewende in Deutschland und der EU ist anspruchsvoll. Dies gilt umso mehr für Deutschland nach der Atomkatastrophe von Fukushima: Der Atomausstieg bis 2022 und die Energiewende bis 2050 müssen gleichzeitig angeschoben und damit auch finanziell bewältigt werden. Der Zeitrahmen für jedes der beiden Vorhaben ist eng gesteckt – zusammengenommen wird daraus eine Herkulesaufgabe. Die EU bezifferte 2011 erstmals die Gesamtkosten für Investitionen in intelligente Netze, einen klimaneutralen Gebäudebestand, moderne Industrieprozesse und in die Einführung von Elektromobilität in



den EU-Staaten. In den nächsten 40 Jahren müssen dafür voraussichtlich 270 Milliarden Euro jährlich aufgebracht werden. Die Gesamtsumme beträgt dann kaum vorstellbare 10,8 Billionen Euro. Dem gegenüber stünden jedoch, neben den Auswirkungen auf Klima und Umwelt, viele weitere positive Aspekte: Europa würde energieautark – unabhängig von Öl-, Gas- und Kohleimporten und es würden kurz- und mittelfristig bis zu 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Hinzu kämen sinkende Kosten für die Bewältigung von Umweltschäden und ein Einsparpotenzial beim Öl- und Gasverbrauch von 175 bis 320 Milliarden Euro pro Jahr.
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Seitdem wird quer durch alle Parteien und gesellschaftlichen Schichten über Sinn und Unsinn der europäischen Vorreiterrolle in der Energiewende diskutiert. Die verschiedenen Lager verlaufen quer durch Regierung und Opposition. Das Bundesumweltministerium präsentierte 2011 noch eine Studie, nach der ein 30-prozentiger Rückgang des CO2-Ausstoßes bis 2020 das Wachstum fördern und bis zu sechs Millionen neue Stellen schaffen würde. Das Bundeswirtschaftsministerium hingegen rechnet anders: Dem zufolge würde die Wirtschaftsleistung Deutschlands im Jahr 2020 sogar um 0,8 Prozent sinken. Seitdem wird in der deutschen Kostendebatte von allen Seiten mit mehr oder weniger gut belegten Zahlen jongliert.



Die Kosten im Gebäudebestand Nach den Berechnungen für das Energiekonzept müssen bis 2050 fast 90 Prozent der Gesamtwohnfläche in Deutschland energetisch saniert werden. Die Zusatzinvestitionen dafür beziffert die Bundesregierung bis 2050 mit „schätzungsweise über 300 Milliarden Euro, allein für Gebäude der privaten Haushalte“19. Auf einen ähnlichen Betrag kommt eine Studie im Auftrag der KfW, die die Kosten und Einsparungen der Energiewende bis 2050 errechnet hat. Darin werden die zusätzlichen Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen mit 270 Milliarden 19 Vgl. Website der Bundesregierung: www.bundesregierung.de - Kostennutzen der Energiewende.
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Euro beziffert.20 Dabei wird jedoch davon ausgegangen, dass Sanierungsvorhaben stets mit ohnehin anstehenden Modernisierungsarbeiten und so genannten wohnwertverbessernden Maßnahmen verbunden werden. Die Shell-Hauswärmestudie 2011 kommt auf eine Kostenschätzung zwischen 386 und 744 Milliarden Euro – je nach Sanierungsquote. In der Studie haben die Forscher in mehreren Szenarien berechnet, wie sich die Sanierung des Gebäudebestands unter verschiedenen Parametern entwickelt. Bleibt die bisherige Sanierungsquote von etwa 1 Prozent bestehen, belaufen sich die Kosten auf rund 386 Milliarden Euro. Der Energieverbrauch würde um 26 Prozent sinken, die CO2Emissionen um 27 Prozent. Die Reduktion des Energieverbrauchs wäre zwar substanziell, der Abstand zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 wäre jedoch weiterhin erheblich. Damit würden die Ziele der Regierung weit verfehlt. Wird hingegen, wie von der Bundesregierung angestrebt, die Sanierungsrate von ein auf zwei Prozent erhöht, steigen die Investitionskosten mit 744 Milliarden Euro auf fast das Doppelte. Die Energieeinsparungen belaufen sich dann auf über 34 Prozent, die jährlichen Treibhausgasemissionen sinken um 39 Prozent.



20 Prognos (2013): Ermittlung der Wachstums wirkungen der KfW-Programme zum Energieeffizienten Bauen und Sanieren. Studie im Auftrag der KfW.
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Die Edition Carbon ist mit carbonfaserverstärkten Produkten und extrem hoher Schlagfestigkeit bis über 60 Joule Garant für schöne, dauerhafte WDVS-Fassaden. Jetzt ist mit der neuen Edition Carbon DarkSide ein weiterer Innovationssprung gelungen: Erstmals ist es möglich, sehr dunkle, intensive Farben bis Hellbezugswert 5 auf wärmegedämmten Fassaden anzubringen. Und: durch die SystemEinstufung in Baustoffklasse A ist dies jetzt selbst im Hochhausbereich zu realisieren. Nutzen Sie diese Vorteile für eine nie erlebte Freiheit in der Fassadengestaltung!



w w w. c a p a ro l . d e



Vollsanierung versus Teilsanierung Neben der oft im Fokus stehenden Sanierungsquote, ist auch die Sanierungstiefe nicht außer Acht zu lassen. Dabei stellt sich die Frage, ob es sinnvoller ist, ein Gebäude vollständig zu sanieren (Vollsanierung) oder aber schrittweise vorzugehen und zunächst die effizientesten Maßnahmen durchzuführen (Teilsanierung). Ausschlaggebend hierfür ist zumeist das finanziell verfügbare Budget. Dieses sollte mit dem maximal zu erzielenden Ergebnis abgewogen werden, um die möglichst kosten-effizientesten Maßnahmen anzustoßen. Teilsanierungen haben den Vorteil, dass ihre Durchführung an geringeres Budget geknüpft ist und damit auch finanziell weniger gut ausgestattete WEG eine bessere Energieeffizienz im Gebäude herstellen können. Betrachtet man die Kosten-Flächen-Relation kann mit einer Teilsanierung bei gegebenen Kosten eine größere Fläche saniert werden, als mit Vollsanierungen. Vollsanierungen hingegen haben den Vorteil, dass das technisch Maximale der



Qualität erleben.



einzelnen Maßnahmen erreicht werden kann. Die einzelnen relevanten Aspekte – Heizsystem, Brennstoffe, Dämmung von Fassade, Fenster, Decken und Dach – können in ihrer Gesamtheit aufeinander abgestimmt werden und eine maximale Gebäudeeffizienz erreichen. Der Vorteil einer Vollsanierung ist zudem, dass die Arbeiten nur einmal durchgeführt werden müssen und das Gebäude nicht wiederholt modernisiert werden muss. Das reduziert den Aufwand und die Störung der Bewohner. Zudem haben Vollsanierungen eine höhere Sanierungstiefe. Während bei Teilsanierungen durchschnittlich 39 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart werden, sind dies bei Vollsanierungen rund 43,8 Prozent.21 Damit haben Vollsanierungen trotz der erforderlichen hohen Investitionskosten einen, wenn auch relativ geringen Vorteil und sind damit als die effizientere Sanierungsstrategie zu betrachten. Zu diesem Schluss kommt auch die Shell-Hauswärmestudie 2011 nach Betrachtung verschiedener Szenarien: Umfassende Vollsanierungen sind zwar am (kosten-) effizientesten, schrecken aber dennoch 21 Shell (2011): Shell Hauswärme-Studie.
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viele Eigentümer auf Grund der hohen Investitionskosten ab. Am Ende würden die notwendige Sanierungsrate und damit auch die Klimaziele nicht erreicht. Deshalb sind für die Wissenschaftler nicht nur die Kosten insgesamt, sondern auch deren Verteilung für die Sanierungsrate relevant. Um die Ziele bis 2050 zu erreichen, sollte die Politik daher auch in Zukunft darauf abzielen, die Sanierungsrate zu erhöhen und diese durch zusätzliche Förderinstrumente – sowohl für Voll- als auch für Teilsanierungen – zu fördern.



Energiedatenmanagement als Weg zur Energiewende Ein einfacher Schritt hin zu einer nachweislichen Energieeinsparung von 15 bis 25 Prozent und einem geschärften Bewusstsein im Umgang mit Energie ist eine verbrauchsgerechte Abrechnung von Wärme. Durch regelmäßige Information über Energieverbrauch und -kosten können Mieter erfahrungsgemäß bis zu 15 Prozent einsparen. In der Praxis ist das professionelle Energiedatenmanagement bereits oft erprobt und durch das Institut für Wohnen und Umwelt, Darmstadt (IWU) in einem Aachener Projekt bestätigt worden.



mieren. Damit sind Nutzer in der Lage, ihren Energieverbrauch schon während der laufenden Heizperiode einzuschätzen und gezielt zu steuern. Mit einer Zeitreihenanalyse erhalten der Mieter und Verwalter monatlich eine Aufstellung über die aktuellen Verbräuche auf Liegenschafts- und Nutzerebene. Gleichzeitig wird der aktuelle Verbrauch mit dem der beiden Vorjahre verglichen.



Große Debatte über Strompreise In der öffentlichen Debatte zur Energiewende wird neben Energieeffizienz und Energiesparen vor allem auch über bezahlbare Energie und Elektrizität diskutiert. Mit der geschürten Angst vor explodierenden Strompreisen versuchen verschiedenste Interessengruppen vor allem Stimmung gegen das ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) zu machen.



Zusammensetzung Strompreis 2013 0,46%
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Voraussetzung für ein erfolgreiches Energiedatenmanagement ist ein modernes Funk-Erfassungssystem. Primäres Ziel muss es sein, die erfassten Verbrauchsdaten monatlich verständlich aufzubereiten und online in einem Portal bereitzustellen. Sowohl Verwalter als auch Mieter haben einen Zugang zum Online-Portal und können sich so jederzeit über den aktuellen Stand der Verbräuche und Kosten infor26
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Energieerzeugung und Vertrieb Netzkosten Mehrwertsteuer Stromsteuer



Konzessionsabgabe EEG-Umlage KWK-Gesetz Offshore-Umlage Strom-NEV



Quelle: Bundesnetzagentur, BDEW, CHECK24 Strompreisindex.



Energiesparen ist die Energiequelle der Zukunft. Deshalb setzen wir von Techem alles daran, den Verbrauch Ihrer Immobilien und damit Ihre Kosten zu senken. Mit Produkten, die Verschwendung aufspüren, Systeme optimieren oder Sie beim Energiemanagement entlasten.



www.techem.de
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Noch im Jahr 2000 lag die EEG-Umlage bei 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Allein im Jahr 2013 ist die EEG-Umlage um knapp 47 Prozent des Vorjahresniveaus gestiegen, da deutlich mehr Energie aus regenerativen Anlagen eingespeist und dabei geringere Vermarktungserlöse erzielt wurden. Im gleichen Zeitraum von 2000 bis 2013 ist der Durchschnittspreis für Haushaltsstrom von 13,94 auf 28,7 Cent gestiegen. Und auch 2014 steigt die Umlage weiter auf 6,24 Cent. Angesichts der wachsenden Zahl geförderter Solarstrom- und Windkraftanlagen wird die EEG-Umlage auch in den kommenden Jahren weiter steigen. Die Prognose der zuständigen Übertragungsnetzbetreiber für 2015 liegt zwischen 5,85 und 6,86 Cent pro Kilowattstunde. Die Förderung von Anlagen für erneuerbare Energien wird weiterhin notwendig werden. Schließlich ist die Vergütung nach dem EEG für bestehende Anlagen 20 Jahre lang garantiert. Während Verbraucherschützer Alarm schlagen bei den Strompreissteigerungen für Privathaushalte, sind über 600 energieintensiv eingestufte Unternehmen von der EEG-Umlage befreit. Dass der EEG-Umlage nicht die Hauptschuld am steigenden Strompreis zuzuschreiben ist, zeigt sich bei einem Blick auf die Entwicklung im Jahr 2012: Die Umlage ist von 3,530 auf 3,592 Cent gestiegen. Trotzdem haben über 50 Prozent der Energieversorger die Verbraucherpreise teilweise deutlich erhöht. Das liegt vor allem daran, dass seit August 2011 Großkunden kein Netzentgelt mehr zahlen müssen. Ein Geschenk an die 28



Wirtschaft, das Verbraucher auffangen müssen. Als stärkste Preistreiber beim Strom sind vor allem die Brennstoffkosten und der CO2-Emissionshandel zu sehen. Der Handel mit Rechten zum Ausstoß von Treib hausgasen verteuert den CO2-Ausstoß und damit auch den Strom. Ziel ist es, klimafreundliche Produkte und Prozesse zu fördern und Unternehmen schrittweise zu einer erforderlichen Emissionsreduktion zu bewegen. Aus dem Handel mit den CO2-Zertifikaten speist sich der Energie- und Klimafonds, aus dem wiederum unterschiedliche Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden. Unklar ist zurzeit, wie viel Energiewende sich Deutschland und seine europäischen Nachbarn angesichts der großen Finanzund Eurokrise in den nächsten Jahren werden leisten können. Klar aber ist: Die Energiewende kommt. Fraglich ist nur noch, wann genau – und wie sie finanziert und durchgeführt wird.



Das neue Mietrechtsänderungsgesetz



Zugeständnisse für Mieter und Vermieter



Die Mietrechtsreform wurde nach langem Ringen von Bundestag und Bundesrat umgesetzt.



Lange Zeit hat die Politik den Zusammenhang zwischen ausbleibenden Investitionen in der Wohnungswirtschaft und dem Mietrecht nicht ausreichend erkannt. Inzwischen weiß die Politik um den volkswirtschaftlichen Stellenwert der Branche und ihrer Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Energiewende. Entsprechend reifte auch die Erkenntnis, dass Eigentümer und Mieter gemeinsam ihren Teil dazu beitragen müssen, wenn die gesamtgesellschaftliche Aufgabe namens Energiewende gelingen soll. Das 2012 auf den Weg gebrachte Mietrechtsänderungsgesetz soll die bisherigen Lücken füllen. Seit 15. Mai 2013 ist das



„Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von Räumungstiteln“, kurz MietRÄndG, in Kraft und spaltet weiterhin die Wohnungswirtschaft und die politischen Lager. Die einen freuen sich über den gebotenen Anreiz zur energetischen Sanierung von Gebäuden und eine gerechtere Verteilung der Kosten auf Mieter und Vermieter, die anderen kritisieren zu wenig Aktionismus oder schimpfen gegen die erweiterten Rechte der Eigentümer. Unbestritten ist, dass das Gesetz einen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende leistet, in dem unter anderem der Begriff energetische Modernisierung im BGB definiert und Sonderregelungen 29



Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 1. Neuerungen bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen: – Keine Mietminderung für drei Monate während einer energetischen Modernisierung – 11 % der Modernisierungskosten können auf die Miete umgelegt werden – Keine Sanierungsverzögerung durch Härtefallprüfungen – Geringere formale Anforderungen an Modernisierungsvorhaben – Modernisierungen werden bei ortsüblichen Vergleichsmieten berücksichtigt 2. Neuerungen zum Contracting: – Leichtere Umstellung auf gewerb liche Wärmelieferung – Neue WärmeLV regelt Vorschriften über Wärmelieferverträge 3. Erweiterter Mieterschutz bei Mieterhöhungen: – Bundesländer können Kappungs grenze von 15 % einfügen – Kündigungsschutz bei Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen verstärkt – Schnelleres Vorgehen bei Zahlungsund Räumungsansprüchen 4. Änderungen bei Räumungen und Mietnomadentum: – Verbesserte Handlungsmöglichkeiten bei Zahlungsansprüchen – Räumungsansprüche werden schneller umgesetzt – „Berliner Räumung“ gesetzlich verankert
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 afür festgelegt wurden. Die Gesetzesd änderung beinhaltet neue Regelungen zu energetischen Modernisierungsmaßnahmen, Neuerungen beim Contracting, einen erweiterten Mieterschutz sowie Änderungen bei Räumungen.



Neuerungen bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen Keine Mietminderung für drei Monate während einer energetischen Modernisierung Die Herabsetzung der Mietminderung war einer der am heftigsten umstrittenen Punkte im Gesetzgebungsverfahren. Die in § 536 Abs. 1a BGB eingefügte Sonderregelung zur Mietminderung und der in § 555 BGB zusätzlich eingefügte Absatz zu Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen regelt nun konkret die Begriffsdefinitionen und Rechtsfolgen. Demnach haben Mieter für den Zeitraum von drei Monaten keinen Anspruch auf Mietminderung, wenn der Vermieter energetische Modernisierungsmaßnahmen durchführt, mit denen nachhaltig Endenergie eingespart werden kann. Voraussetzung ist, dass der Energieverbrauch der Mietsache insgesamt sinkt und die Energiebilanz nach den baulichen Veränderungen besser ist als zuvor. Bei den Maßnahmen muss es sich um bauliche Veränderungen, sprich einen Eingriff in die Bausubstanz oder eine Veränderung der Anlagentechnik handeln. Dies geschieht beispielsweise beim Anbringen von Wärmedämmung, dem Austausch von Isolierfenstern oder der Installation einer effizienteren Hei-



Nutzen und Lasten einer energetischen Modernisierung sollten ausgewogen verteilt werden.



zungsanlage. Beeinträchtigungen allein durch einen Energieträgerwechsel, beispielsweise von Öl auf Gas, oder rein klimaschützende Maßnahmen, wie die Installation einer Photovoltaikanlage, die keine reale Energieeinsparung nach sich ziehen, berechtigt hingegen nicht auf ein Aussetzen der Mietminderung. Ausgenommen sind weiterhin auch Sanierungsvorhaben, die den Wohnraum unbewohnbar machen. Das Gesetz berücksichtigt in seiner Formulierung auch weitere, mit der Modernisierungsmaßnahme unlösbare und verbundene Arbeiten. Beispielsweise sind bei der Montage von Dämmplatten im Rahmen einer Vollwärmeschutzmaßnahme auch Putzarbeiten berücksichtigt, die zusätzlichen Lärm und Staub verursachen.



Dennoch regelt das Gesetz nicht alle auftretenden Belange. Unklarheiten und Streitigkeiten könnten bei der Durchführung von mehreren, nicht kontinuierlich zusammenhängenden oder gemischten Arbeiten auftreten, die energetische Modernisierungen und sonstige Maßnahmen koppeln. 11 Prozent der Kosten können auf die Miete umgelegt werden Gleichzeitig bietet die Gesetzesänderung deutlich positive Aspekte für Eigentümer, indem es Hemmnisse für Investitionen in bestehende Mietwohnungen abbaut. Um die Kosten für energetische Modernisierungen gleichmäßiger zu verteilen, sind Vermieter weiterhin berechtigt, jährlich maximal 11 Prozent der Kosten für die 31



Modernisierung auf die Mieter umzulegen. Die SPD forderte an dieser Stelle die Umlage der Kosten auf 9 Prozent zu reduzieren. Wie lange diese Regelung jedoch gilt, ist unklar. Im aktuellen Koalitionsvertrag wurde eine Herabsetzung der Modernisierungsumlage auf höchstens 10 Prozent und eine zeitliche Befristung bis zur Amortisation der Modernisierungskosten vereinbart. Wie und wann diese Änderungen konkret umgesetzt werden, ist bisher unklar. Keine Verzögerung mehr durch Härtefallprüfungen Verzögerungen oder Unterbrechungen von Sanierungsmaßnahmen durch Härte fallprüfungen werden durch die Gesetzesänderung verhindert. Einwände von Mietern, dass die Modernisierungsumlage wirtschaftlich nicht tragbar ist, werden nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen bei einem Mieterhöhungsverfahren berücksichtigt. Geringere formale Anforderungen an Modernisierungsvorhaben Eine weitere Erleichterung für Eigentümer von Mietwohnungen wurde zudem bei den formalen Anforderungen geschaffen: Für die Begründung der Sanierungsmaßnahmen genügt der Verweis auf anerkannte Pauschalwerte. Ein Gutachten von ausgewiesenen Sachverständigen ist nicht mehr zwingend notwendig. Modernisierungen bei ortsüblichen Vergleichsmieten berücksichtigt Um die Bedeutung von energieeffizienten Umbauten nachhaltig auch in der Woh32



nungswirtschaft zu verankern, werden zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten zukünftig die energetische Ausstattung und die Beschaffenheit herangezogen. Damit ist die Energieeffizienz von Gebäuden in Zukunft im Mietspiegel sichtbar. Mit diesen zentralen Neuregelungen erhofft sich die Bundesregierung einen Anreiz zu schaffen, energetische Sanierungsvorhaben zügiger anzugehen und durchzuführen.



Neuerungen zum Contracting Leichtere Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung Im Zuge des Mietrechtsänderungsgesetzes wurden auch das Contracting und damit die Beauftragung eines externen Wärmelieferanten auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Der Vermieter, der bisher in Eigenregie für die Wärmeversorgung des Hauses gesorgt hat, kann nun ohne Zustimmung des Mieters die Wärmelieferung auf einen so genannten Contracter (auf gewerbliche Wärmelieferung spezialisiertes Unternehmen) umstellen – allerdings nur solange dies für den Mieter kostenneutral erfolgt. Die Contractingkosten können anstelle der bisherigen Heizkosten als Betriebskosten auf den Mieter umgelegt werden, wenn diese nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. In der Regel muss der Contractor eine neue Anlage errichten oder die Wärme aus einem Wärmenetz liefern, z. B. als Fernwärme oder aus einem Blockheizkraftwerk. Bei Bestandsanlagen, die noch effizient weiter betrieben werden können, kann er sich auch auf die verbesserte Betriebsführung beschränken. Zudem muss die Umstellung rechtzeitig



Durch die Umstellung auf Contracting darf sich die Warmmiete nicht erhöhen.



zuvor angekündigt werden, damit Mieter prüfen können, ob die Voraussetzungen für eine spätere Umlage als Betriebskosten tatsächlich vorliegen. Die Änderungen in § 556c BGB traten zusammen mit einer gesonderten Wärmelieferverordnung, die die Einzelheiten zum Contracting regelt, zum 1. Juli 2013 in Kraft. Damit ermöglicht die Bundesregierung eine vereinfachte Umstellung der Wärmeversorgung auf externe Lieferanten, die in der Regel in neue und sparsame Heizungsanlagen investieren. Neue WärmeLV regelt Vorschriften über Wärmelieferverträge Die Verordnung über die Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung für Miet wohnraum kurz Wärmelieferverordnung (WärmeLV) regelt seit Juli 2013 die



Vorschriften über Wärmelieferverträge. Zugleich enthält sie inhaltliche und formelle Anforderungen, die im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter berücksichtigt werden müssen, bspw. zum Kostenvergleich zwischen alter und neuer Versorgung sowie die Ankündigung der Umstellung von Eigenversorgung auf Contracting. In der Praxis ist zu beachten, dass die Regelungen in der WärmeLV völlig unabhängig davon anzuwenden sind, was im einzelnen Mietvertrag geregelt ist. Sind die gesetzlichen Bedingungen für das Contracting erfüllt (u. a. verbesserte Effizienz, geringere Betriebskosten), muss der Mieter die Umstellung dulden und die Wärmelieferungskosten zahlen. Dafür muss jedoch ein genau geregeltes Verfahren eingehalten werden, das in der WärmeLV geregelt ist. Die Verordnung ist jedoch nur anwendbar, wenn der Ver33



mieter die Wärmeversorgung zugunsten einer gewerblichen Lieferung aufgibt und die Kosten nach § 556c BGB an seine Mieter weitergibt. Bei einer Umstellung unabhängig von § 556c BGB ist die WärmeLV nicht anwendbar. Dies gilt für Wohnwie auch Gewerbemietverhältnisse.



Erweiterter Mieterschutz bei Mieterhöhungen Bundesländer können Kappungsgrenze von 15 Prozent einfügen Die gesetzlichen Änderungen des MietRÄndG bieten zudem einen erweiterten Schutz für Mieter. Den Bundesländern wird die Möglichkeit eingeräumt, Mieterhöhungen zukünftig auf maximal 15 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete zu begrenzen. Dies ist vor allem für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten und Ballungsräumen vorgesehen. Voraussetzung ist eine gültige Rechtsverordnung der jeweiligen Landesregierung. Unberücksichtigt bleiben jedoch Mieterhöhungen, die aufgrund durchgeführter Modernisierungsmaßnahmen oder erhöhter Betriebskosten vorgenommen werden. Bisher lag die Kappungsgrenze bei 20 Prozent. Kündigungsschutz bei Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen verstärkt Darüber hinaus wurde eine Schutzlücke bei der Umwandlung von Wohnraum in Eigentumswohnungen geschlossen. Zukünftig darf der Mieterschutz nicht mehr mit dem so genannten Münchner Modell umgangen werden. Der dreijährige Kündigungsschutz der Mieter gilt nun auch, wenn eine Personengesellschaft ein 34



Mietshaus erwirbt, mit dem Ziel ihren Mitgliedern die Nutzung der Wohnungen zu ermöglichen. In Ballungsräumen und besonders gefährdeten Gebieten kann dieser Schutz von den Bundesländern sogar auf zehn Jahre verlängert werden.



Änderungen bei Räumungen und Mietnomadentum Verbesserte Handlungsmöglichkeiten bei Zahlungsansprüchen Das Gesetz räumt Vermietern und Eigentümern mehr Handlungsspielraum bei Mietnomaden und Zahlungsverzug ein. Mit Inkrafttreten der Änderungen können Vermieter ihren Mietern schneller kündigen, wenn diese mit der Zahlung der Mietkaution oder der Miete im Verzug sind. Bei fehlender Kautionszahlung kann dann eine fristlose Kündigung auch ohne vorherige Abmahnung ausgesprochen werden. Räumungsansprüche werden schneller umgesetzt Gleichzeitig gibt es Erleichterungen für Vermieter bei der Räumung von Wohnungen. Räumungssachen müssen von den Gerichten nun vorrangig bearbeitet werden, indem die Fristen für Stellungnahmen reduziert wurden. Räumungsprozesse können so schneller durchgeführt und vorrangig terminiert werden. Sollte der Gerichtsvollzieher in einer Wohnung nur einen unbekannten Untermieter antreffen, konnte bisher das Räumungsurteil nicht vollstreckt werden. Ein neuer Anspruch gibt dem Vermieter jedoch die Möglichkeit, in dieser Situa



tion schnell einen weiteren Räumungstitel auch gegen den unberechtigten Untermieter zu bekommen. „Berliner Räumung“ gesetzlich verankert Die so genannte Berliner Räumung ist als Alternative zur normalen Räumung im Gesetz verankert worden. Danach beschränkt sich der Räumungsauftrag auf die Besitzverschaffung an der Wohnung. Die in der Wohnung befindlichen Sachen kann der Vermieter als Pfand nehmen. Auf diese Weise können Vermieter Wohnungen günstiger räumen lassen, da kein Kostenvorschuss für Abtransport und Einlagerung der in der Wohnung befindlichen Gegenstände anfällt. Die Haftung des Vermieters für die vom Mieter zurückgelassenen Gegenstände wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt. Zum Hintergrund: Das Gesetz ist Ergebnis einer langjährigen Auseinandersetzung um Inhalte und Formulierungen Das MietRÄndG wurde Mitte Dezember 2012 vom Bundestag verabschiedet und am 1. Februar 2013 vom Bundesrat anerkannt. Der Inhalt ist seit über zwei Jahren Auslöser für Streitigkeiten zwischen Befürwortern und Gegnern und wurde bis zuletzt kontrovers diskutiert. Unter dem Motto „Vorfahrt für den Klimaschutz“ hatte das Bundeskabinett im Mai 2012 die Neuregelungen im ersten Entwurf vorgestellt. Die SPD nannte diesen Gesetzentwurf ein „Angriff auf das bestehende Mietrecht zu Lasten der Mieter“. Schließlich wurde das Gesetz mit den Stimmen der damaligen Koalition von CDU, CSU und FDP umgesetzt. Die Oppositionsparteien SPD, Grünen und Linke lehnten das 35



Gesetz geschlossen ab. Sie forderten eine massivere Preisregulierung und verlangten eine flächendeckende Begrenzung von Mieterhöhungen, eine Deckelung der Neuvertragsmieten auf maximal zehn Prozent und eine Reduzierung der Umlage von Sanierungskosten. Nicht nur die politischen Lager sondern auch die unterschiedlichen Interessengemeinschaften wiesen konträre Meinungen auf: Eigentümervertreter bewerten die beschlossenen Neuerungen positiv, wohingegen der Deutsche Mieterbund den Beschluss des Bundesrates scharf kritisierte, da er keinen Vermittlungsausschuss einberufen und die Änderungsvorschläge des Rechtsausschusses nicht berücksichtigt habe.
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Mit Inkrafttreten des Gesetzes ist die Diskussion um eine Mietpreisdeckelung und eine stärkere Begrenzung der Modernisierungsumlage jedoch lange nicht vom Tisch. Im neuen, von CDU/CSU und SPD verhandelten Koalitionsvertrag ist von einer Reduzierung der Modernisierungsumlage und einer Begrenzung der Mieterhöhungsmöglichkeiten auf 10 Prozent die Rede. Wann und was von diesen Absichten umgesetzt wird, ist jedoch weiterhin offen. Sicher ist nur: die Auseinandersetzungen und der Streit um Mieterschutz und Eigentümerinteressen gehen weiter. Der in Kraft getretene Gesetzestext zur Mietrechtsreform findet sich unter www.bundesanzeiger.de (Nr. 13 vom 18.03.2013), der Verlauf der Gesetzgebung und die entsprechende Auseinandersetzung im Deutschen Bundestag sind unter www.dip-bundestag.de (ID: 1745248) abrufbar.



Auswirkungen des EnEG 2013 und der EnEV 2014



Energiesparen per Gesetz



Der DDIV fordert seit Jahren eine zentrale Regelung für den Zustand von Gebäuden.



Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und die Energieeinsparverordnung (EnEV) sind die zentralen gesetzlichen Regelungen für den energetischen Zustand von Neu- und Bestandsbauten. Während das Gesetz den rechtlichen Rahmen für Änderungen und Beschlüsse von Verordnungen schafft, benennt die Verordnung selbst die gültigen Vorschriften zur Modernisierung, zur Erweiterung sowie dem Aus- und Umbau von Wohngebäuden. Neben den Bauteilen der thermischen Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Türen, Dach und Kellerdecke), regelt die Verordnung auch Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie die Warmwasser-



versorgung. Ebenso festgelegt sind in der Verordnung die Bestimmungen für Energieausweise und energetische Wartungsund Instandhaltungsverpflichtungen. Für Immobilienverwalter sind in erster Linie die EnEV-Anforderungen an Bestandsbauten von zentraler Bedeutung. Neben dem Energieeinsparungsgesetz und der dazugehörigen Energieeinsparverordnung sollten Immobilienverwalter und Eigentümer noch folgende gesetzliche Regelungen beachten: – das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG, letzte Änderung am 22.12.2011), 37



– die verschiedenen Bundes-Immissionsschutzverordnungen (BimschV) und – die Regelungen der jeweiligen Bundesländer, wie beispielsweise das Erneuerbare-Wärmegesetz (EWärmeG, vom 22. 11.2007) in Baden-Württemberg, das bis heute für Altbauten gilt. Aus Sicht des DDIV wäre es notwendig, die einzelnen Gesetze und Verordnungen besser aufeinander abzustimmen und dabei auch die Besonderheiten von Wohnungseigentümergemeinschaften zu berücksichtigen. Der Spitzenverband fordert deshalb das Zusammenlegen der energetischen Anforderungen an Gebäude in einem Gesetz. Leider ist auch die neue EnEV 2014 durch die vielen Bestimmungen und Querverweise stellenweise schwer verständlich und unübersichtlich – und das nicht nur für den Laien. Die folgenden Seiten bieten einen Überblick über die Änderungen des EnEG 2013 und der EnEV 2014 im Vergleich zu ihren jeweiligen Vorgängerversionen:



Das neue Energieeinsparungsgesetz 2013 (EnEG) Für die Umsetzung einer Richtlinie des europäischen Parlamentes über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, wurde das Energieeinsparungsgesetz 2009 jüngst überarbeitet. Das „Vierte Gesetz zur Änderung des Energieeinparungsgesetzes“ wurde am 12. Juli 2013 im Bundesgesetzblatt verkündet und trat am 13. Juli 2013 in Kraft. Das Gesetz gibt den gesetzlichen Rahmen für die No38



velle der Energieeinsparverordnung vor, die im Oktober 2013 verabschiedet und zum Mai 2014 in Kraft tritt. Auch wenn für Immobilienverwalter eher die EnEVVorschriften zu den Bestandsbauten von größter Relevanz sind, so hat das novellierte EnEG auch unmittelbare Konsequenzen für die Immobilienwirtschaft. Seit 13. Juli 2013 sind folgende Neuerungen zu beachten: Ab 2021 Neubauten nur noch als Niedrigstenergiegebäude möglich (Einfügung des § 2a EnEG 2013) Ab 2021 müssen alle Neubauten als Niedrigstenergiegebäude errichtet werden. Für Nichtwohn- und öffentliche Gebäude gelten diese Anforderungen bereits ab 2019. Neubauten müssen dann eine sehr gute Gesamtenergieeffizienz und einen sehr geringen Energiebedarf vorweisen. Zudem muss der Großteil der Energie aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Der Stichtag gilt jeweils zum 1. Januar und betrifft alle Bauvorhaben mit Bauantrag oder Bauanzeige. Die genauen Anforderungen an die Gesamt energieeffizienz werden nach Angabe der EnEV 2014 für Behördengebäude rechtzeitig bis spätestens Ende 2016 und für alle anderen Neubauten bis spätestens Ende 2018 festgelegt. Ausweitung der Anforderung an Inspektionsberichte und Prüfer möglich Die Bundesregierung ist bereits mit dem EnEG 2009 berechtigt, die Anforderungen für die sachkundige Bedienung, Instandhaltung, regelmäßige Wartung und Inspektion von Heizungs- und Klimaanlagen zu regeln. Mit einer Erweiterung des § 3 EnEG wird die Regierung nun auch
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ermächtigt, die Anforderungen von Inspektionsberichten, die Berechtigung zur Durchführung von Inspektionen sowie die Qualifikationen der berechtigen Inspekteure näher zu definieren. Konkrete Anforderungen könnten in Form einer Rechtsverordnung definiert werden. Neuregelung der Betriebskostenverteilung Der § 3a wurde umbenannt in „Verteilung von Betriebskosten, Abrechnungsinformationen“ und mit einem 3. Absatz sowie einigen weiteren Änderungen ergänzt. Demnach ist die Bundesregierung auch ermächtigt für das Kühlen von Gebäuden Rechtsverordnungen zu erlassen, in denen geregelt ist, wie der Energieverbrauch erfasst, auf die Endverbraucher aufgeteilt und diesen in Rechnung gestellt



Folgen Sie uns online unter:
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werden soll. Bisher traf das nur auf das Heizen, Lüften und die Warmwasserbereitung zu. Neu ist auch, dass die Verbraucher regelmäßig in bestimmten Abständen klare und verständliche Informationen zu relevanten Daten des Energieverbrauchs erhalten. Damit sollte der Verbraucher den Energieverbrauch einschätzen, vergleichen und die Betriebskosten von gemeinschaftlichen Anlagen steuern können. Diese Informationen sollten auch Hinweise auf weitergehende Informationsmöglichkeiten zum Thema Energieeffizienz erhalten. Weiter umfasst die Änderung die Möglichkeit, im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit, ergänzende Regelungen 39



zur Erfassung und Bearbeitung von personenbezogenen Daten zu erlassen.



(Gesetz sagt „vorlegen oder übergeben“).



Elektrische Speicherheizsysteme weiterhin erlaubt Im EnEG 2009 und auch in der EnEV 2009 wurden die Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen geregelt. Diese Regelung wurde mit dem neuen Gesetz wieder aufgehoben. In § 4 Absatz 3 Satz 2 wurden „elektrische Speicherheizsysteme“ aus der Verordnungsermächtigung gestrichen. Damit sind die so genannten Nachtspeicheröfen seit dem 13. Juli 2013 wieder zulässig.



– Energiekennwerte müssen zukünftig auch in Anzeigen von kommerziellen Medien mit aufgenommen werden. Welche Angaben es im Detail sind, regelt die neue EnEV.



Energieausweise im Baubestand sind rechtsverbindlich Mit den Änderungen in § 5a wurde der Energieausweis im Bestand nun rechtsverbindlich. Laut dem geänderten Gesetzestext dienen die Energieausweise nicht mehr alleinig der reinen Information, sondern nur die Angaben, die in kommerziellen Medien gemacht werden. Folglich sind alle anderen Energieausweise rechtsverbindlich. Zudem wurden folgende Änderungen gemacht: – Sanierungs- und Modernisierungshinweise sind ab sofort Bestandteil des Energieausweises. Diese müssen auf kosteneffiziente und nicht mehr allein kostengünstige Empfehlungen hinweisen. Bisher mussten die Informationen lediglich beigelegt werden. – Vermieter und Verkäufer dürfen einen Energieausweis nicht mehr nur einfach zugänglich machen, sondern müssen diese den berechtigten Personen zeigen oder aushändigen 40



– Energieausweise müssen seit Inkrafttreten des EnEG nun auch in Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr ausgehängt werden. Bisher galt dies nur als Pflicht für Gebäude, in denen Dienstleistungen für die Allgemeinheit erbracht werden. Die Regelung wurde nun auch auf großflächige, privatwirtschaftliche Gebäude mit regem Publikumsverkehr ausgeweitet. Überwachung und Kontrolle von Energieausweisen und Energieeffizienz Eine Vielzahl von Änderungen gab es zudem bei der Überwachung und Kontrolle von Energieausweisen und Berichten von Heizungs- und Klimaanlagen. Mit § 7b wurde eigens ein neuer Paragraph hinzugefügt, der die Bundesregierung ermächtigt, den Umfang und Ablauf von Kontrollen im Detail zu verordnen. So können Vorschriften zum Inhalt, Umfang und Ausgestaltung von Prüfungen, das Vorgehen, der Ablauf sowie Übergangslösungen festgelegt werden. Darüber hinaus können die einzelnen Bundesländer ergänzende Regelungen erlassen, die in Anlehnung an die geltende EnEG und EnEV eigene Kontrollrichtlinien festlegen können. Weiter ermächtigt das Gesetz, dass die erfassten Kontrolldaten unbefristet und nicht personenbezogen weiterverwendet



und für etwaige Auswertung mit dem Ziel einer besseren Energieeinsparung verwendet werden dürfen. Schließlich regelt der Paragraph, dass die Kontrollaufgaben auch auf Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts der einzelnen Bundesländer übertragen werden können. Die Bundesländer selbst behalten aber weiterhin die Aufsicht.



Die neue Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV) Nach über einjähriger Debatte ist die novellierte Energieeinsparverordnung am 16. Oktober 2013 von der Bundesregierung beschlossen wurden, nachdem der Bundesrat am 11. Oktober dem Gesetzentwurf des Bundestages vom Februar 2012 mit Änderungen zugestimmt hatte. Die Energieeinsparverordnung baut auf das Energieeinsparungsgesetz auf, das den gesetzlichen Rahmen bietet. Die Novelle erschien am 21. November 2013 im Bundesgesetzblatt und tritt am 1. Mai 2014 in Kraft. Die neue EnEV 2014 beinhaltet zahlreiche Änderungen zur Vorgängerverordnung EnEV 2009. Gerade an den Neubau werden höhere Anforderungen gestellt. Aber auch die gesamte Immobilienwirtschaft ist durch Neuregelungen zum Energieausweis und zum Zwangsaustausch von veralteten Heizungen betroffen. Zusammengefasst müssen Immobilienverwalter und Eigentümer folgende Neuerungen beachten:



Höhere Anforderungen an Neubauten ab 2016 Die Effizienzanforderungen für Neubauten steigen ab dem 1. Januar 2016 um durchschnittlich 25 Prozent des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs und um durchschnittlich 20 Prozent bei der Wärmedämmung der Gebäudehülle (so genannter Wärmedurchgangskoeffizient). Die Baukosten für Gebäude steigen damit um schätzungsweise acht Prozent. Ab 2021 dürfen alle Neubauten nur noch im Niedrigstenergiegebäude-Standard errichtet werden. Für Behörden und öffentliche Gebäude gilt dieser Standard bereits ab 2019. Diese Regelung findet sich auch im EnEG 2013 wieder. Für Behördengebäude werden dann bis Ende 2016 und für Wohngebäude bis Ende 2018 konkrete Vorgaben für die Mindestqualität von Niedrigenergiegebäuden festgelegt. Einführung von Effizienzklassen in Energieausweisen und Immobilienanzeigen für Gebäude Die energetischen Kennwerte von Gebäuden im Energieausweis müssen zukünftig auch in Immobilienanzeigen bei Verkauf und Vermietung angegeben werden. Eine Kopie oder das Original des Energieausweises muss zudem den Miet- oder Kaufinteressenten bereits bei der Besichtigung vorgelegt und bei Zusage überreicht werden. In privatwirtschaftlichen sowie allen öffentlichen Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr muss der Energieausweis ausgehängt werden, wenn dieser bereits vorliegt. Unabhängige Stichprobenkontrollen durch die Bundesländer sind geplant. 41



In den neuen, ab 1. Mai 2014 erstellten Energieausweisen muss neben dem farbigen Bandtacho (von grün bis rot) auch die Energieeffizienzklasse (Werte von A+ bis H) angegeben werden. A+ bedeutet eine sehr gute Energieeffizienz mit einem Jahres-Primärenergiebedarf des Gebäudes unter 30 kWh/m²a, H signalisiert eine schlechte Energieeffizienz mit einem Bedarf über 250 kWh/m²a. Bereits be-



stehende Energieausweise und Ausweise, die vor dem 1. Mai 2014 erstellt wurden, müssen die Effizienzklasse nicht zwingend ausweisen – auch in Immobilienanzeigen nicht. Nach § 16a der EnEV müssen Verkäufer und Vermieter ab Mai 2014 folgende Pflichtangaben in gewerblichen Immobilienanzeigen aufführen:



Welcher Ausweis: Verbrauchs- oder Bedarfsausweis? Die energetische Qualität eines Gebäudes kann mit zwei Arten von Energieausweisen angezeigt werden: Bei einem Bedarfsausweis wird der Energiebedarf des Gebäudes auf Grundlage von Baujahr, Bauunterlagen, technischen Gebäude- und Heizungsdaten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (Klimadaten, Nutzerverhalten, Raumtemperatur etc.) berechnet. Messungen am Gebäude selbst sind nicht erforderlich. Während dieser Ausweis den Bedarf unabhängig vom individuellen Heizverhalten der Bewohner widergibt, hängt die Genauigkeit der Aussage ab vom Aufwand und von der Exaktheit der Datenaufnahme sowie von der Erfahrung des Ausstellers. Besonders günstige Angebote können daher zu Lasten der Genauigkeit gehen. Ein Verbrauchsausweis wird anhand des gemessenen Energieverbrauchs erstellt: Der Energieverbrauchskennwert (für Endenergie) wird rechnerisch auf der Grundlage von Heiz- und ggf. Warmwasserkosten oder anderer geeigneter Verbrauchsdaten des Gebäudes ermittelt. Die Verbrauchsdaten werden klimabereinigt, so dass ein besonders harter Winter nicht zu einer schlechteren Bewertung des Gebäudes führt. Allerdings
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basiert der Ausweis auf dem individuellen Heiz- und Wohnverhalten der Bewohner. Aufgrund des wesentlich geringeren Aufwands bei der Datenerhebung ist der Verbrauchsausweis günstiger zu haben als der Bedarfsausweis. Die Aussagekraft ist jedoch ebenfalls wesentlich geringer. Energieausweis ausstellen lassen Die Verbraucherzentralen warnen vor Billigund Schnäppchenangeboten für Energieausweise. Hinter günstigen Online-Angeboten stecken oftmals Datenerhebungen per Internet mit einer anschließenden Onlineoder Postzustellung des fertigen Ausweises. Das ist zwar grundsätzlich zulässig, jedoch kann es bei der Datenerhebung erhebliche Unterschiede und Mängel geben. Das haben zwei Marktchecks der Verbraucherzentrale NRW im Jahr 2008 belegt. Bei der Stichprobe fragten nur wenige Anbieter alle notwendigen Gebäude- und Verbrauchsdaten ab, um überhaupt einen formal korrekten Energieausweis ausstellen zu können. Die Verbraucherzentralen empfehlen daher nur zertifizierte Energieexperten: Eine Liste finden Sie unter www.energie-effizienz-experten.de. Die Bedingungen zur Ausstellungsberechtigung für bestehende Gebäude sind in § 21 der EnEV 2014 gelistet.



– die Art des Energieausweises (Energiebedarfsausweis oder Energieverbrauchsausweis) – Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauch des Gebäudes – Wesentliche Energieträger für die Heizung des Gebäudes – Baujahr (bei Wohngebäuden) – Effizienzklasse (bei Wohngebäuden), wenn im Energieausweis angegeben



ben zu den energetischen Kennwerten des Gebäudes enthalten sind, handelt ab 2015 ordnungswidrig und muss mit einem Bußgeld von bis zu 15.000 Euro rechnen. In der Pflicht sind vor allem Vermieter und Verkäufer. Jedoch müssen auch Verwalter im Rahmen des Wettbewerbsrechts mit Unterlassungsklagen rechnen, sollten sie als Ansprechpartner in den Anzeigen verzeichnet sein.



Mit Einführung der Effizienzklassen beabsichtigt die Politik eine höhere Transparenz für Verbraucher beim Energieverbrauch und den künftigen Energiekosten von Gebäuden sowie einen zusätzlichen Anreiz zur energetischen Sanierung. Allerdings lassen sich für Mieter und Käufer kaum Rückschlüsse auf die warmen Betriebskosten ziehen, da es erhebliche Unterschiede zwischen den Preisen einzelner Energieträger gibt. So kann ein gasversorgtes Gebäude der Klasse D die gleichen Energiekosten aufweisen wie ein fernwärmeversorgtes Gebäude der Klasse B oder ein Gebäude mit Wärmepumpe der Klasse A.



Veraltete Heizkessel (30 Jahre+) müssen ausgetauscht werden Heizkessel, die bis 1985 erbaut wurden oder seit mehr als 30 Jahren in Betrieb sind, müssen ab 2015 stillgelegt oder ausgetauscht werden. Bisher galt die Regelung für Kessel, die vor 1978 eingebaut wurden. Betroffen von der Regelung sind vor allem Konstanttemperaturheizkessel, so genannte Standard-Heizkessel, die die Temperatur nicht nach der gefragten Heizleistung anpassen. Bei Nichtaustausch droht ein Bußgeld.



Von der Austauschpflicht unberührt bleiben effiziente Brennwertkessel und Niedertemperaturheizkessel mit einem Zu beachten gilt jedoch: Wer vorsätzlich besonders hohen Wirkungsgrad. Auch oder leichtfertig nicht sicherstellt, dass in Wohnungen in Ein- und Zweifamilien der Immobilienanzeige die Pflichtangahäusern, die 1von den Eigentümern seit WEG-Sammlung Kompendium_Layout1 09.01.14 11:31 Seite Professionelle Softwarelösungen für die Wohnungswirtschaft
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1. Februar 2002 selbst genutzt werden, sind von der Pflicht ausgenommen. Bei einem Eigentümerwechsel gilt die Pflicht jedoch mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren. In diesem Zeitraum müssen die veralteten Heizkessel von den neuen Eigentümern ausgetauscht werden. Nachrüstpflichten im Bestand als Ordnungswidrigkeiten definiert Die EnEV 2014 definiert Nachrüstpflichten im Bestand zukünftig als Ordnungswidrigkeit. Wer vorsätzlich oder leichtfertig seiner Nachrüstungspflicht nicht nachkommt oder Anlagen betreibt, die die EnEV 2014 untersagt, verstößt gegen das EnEG 2013 und riskiert ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Dies gilt unter anderem beim Austausch von Heizkesseln, alten Leitungen, Armaturen sowie bei der Dämmung von Geschossdecken. Neue Dämmpflicht für Geschossdecken in Bestandsbauten Ob eine Geschossdecke über beheizten Räumen gedämmt werden muss, hängt seit der EnEV 2014 vom Mindestwärmeschutz ab, den die Baunorm vorgibt: Wenn die Geschossdecke den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 (Teil 2) nicht erfüllt, müssen Eigentümer diese bis Ende 2015 so dämmen, dass der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) höchstens 0,24 W/(m²K) beträgt. Keine Verschärfung bei der Sanierung von Bestandsbauten Bei Sanierungen von bestehenden Gebäuden wurde mit der EnEV 2014 keine Verschärfung getroffen. Für die Modernisierung von Außenbauteilen bei Bestandsbauten gelten weiterhin die bereits 44



bestehenden und anspruchsvollen Vorschriften der EnEV 2009: • Ausführende Firmen müssen dem Bauherrn beim Ändern oder der Montage von Bau- oder Anlageteilen die Einhaltung der EnEV 2014 mit einer Fachunternehmererklärung bestätigen. • Ordnungswidrigkeiten können mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Verstöße gegen Vorschriften zu Energieausweisen können maximal 15.000 Euro kosten, ebenso der Verstoß gegen die Anzeige- und Nachweispflichten. • Die Bagatellgrenze für Änderungen an Gebäuden oder Bauteilen liegt bei 10 Prozent. Werden mehr als ein Zehntel der Gesamtfläche eines Außenbauteils verändert, müssen die einzuhaltenden U-Werte der EnEV 2009 erfüllt werden. • Der Bezirksschornsteinfeger muss die Einhaltung der anlagentechnischen Bestimmungen und Nachrüstverpflichtungen, u. a. bei der Außerbetriebnahme von alten Heizkesseln und nachträglicher Dämmung von Rohrleitungen überprüfen. Zwar ist seit 2013 das Schornsteinfegermonopol aufgehoben, jedoch verbleibt die technische Kontrolle beim Bezirksschornsteinfeger. • Anhebung einzelner Anforderungen an die Gebäudehülle über den spezifischen Transmissionswärmeverlust und mittlere U-Werte.



• Im Bestand ist weiterhin der sogenannte Einzelbauteilnachweis möglich. Die energetische Qualität von Gebäuden wird dabei nicht über einen durchschnittlich einzuhaltenden Wärmedämmwert (U-Wert) über die gesamte Gebäudehülle nachgewiesen, sondern für jedes Bauteil einzeln. Ein geändertes Bauteil darf den festgelegten U-Wert nicht überschreiten.



Die neuesten Entwicklungen zur Energieeinsparverordnung können unter www.enev-online.de verfolgt werden oder sind über die DDIVLandesverbände abrufbar.



Die Änderung von Außenbauteilen bei Bestandsbauten Werden Bauteile von Gebäuden verändert, so dürfen diese nach der Änderung einen bestimmten Wärmedurchgangskoeffizienten nicht überschreiten. Die Anforderungen werden stets nur an die betroffene Bauteilfläche gestellt. In Anlage 3 der EnEV 2014 sind die Anforderungen für die verschiedenen Außenbauteile von Wohngebäuden wie folgt festgelegt: Außenwände (durchschnittlich 0,24 W/m²K) • Ersatz oder neuer Einbau • Erneuerung mit Bekleidungen (z. B. Platten) oder Verschalungen (z.B. Vorsatzschalen) • Erneuerung des Außenputzes Fenster und Fenstertüren, Dachflächenfenster und Glasdächer, die an Außenluft angrenzen (verschiedene U-Werte – siehe Tabelle auf der nächsten Seite) • Ersatz oder neuer Einbau eines Fensters • Einbau von zusätzlichen Vor- oder Innenfenstern • Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen Außentüren • Bei Erneuerung dürfen nur Türen eingebaut werden, deren U-Wert 1,8 W/m²K nicht überschreitet



Dachflächen einschließlich Dachgauben, Decken und Wände gegen unbeheizten Dachraum (verschiedene U-Werte – siehe Tabelle) • Ersatz und Neubau von Dachflächen und Dachgauben • Ersatz oder Neuaufbau der Dachdeckung einschließlich Lattungen und Verschalung • Ersatz oder Neuaufbau einer wasserdichten Abdichtung • Erneuerung oder Erweiterung von Wänden und Decken zum unbeheizten Dachraum mit Bekleidungen oder Verschalungen oder mit Dämmschichten Wände und Decken gegen Erdreich oder unbeheizte Räume • Ersatz oder erstmaliger Einbau • Anbringen oder Erneuern von außenseitigen Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen • Aufbau oder Erneuern von Fußbodenaufbauten auf der beheizten Seite • Anbringen von Deckenbekleidungen auf der Kaltseite • Einbau von Dämmschichten Vorhangfassaden • Ersatz oder Einbau von Vorhangfassaden in einer Pfosten-Riegel-Konstruktion
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Anforderungen an die Energieeffizienz von Bauteilen in Wohngebäuden: Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen in Wohngebäuden: Bauteil von Wohngebäuden



Höchstwert Wärmedurchgangskoeffizient Umax



Außenwände (Ersatz, Neubau, Erweiterung)



0,24 W/(m²•K)



Fenster, Fenstertüren (Ersatz, neuer Einbau, Einbau zusätz licher Vor- und Innenfenster)



1,3 W/(m²•K)



Dachflächenfenster (Ersatz, neuer Einbau, Einbau zusätz licher Vor- und Innenfenster)



1,4 W/(m²•K)



Verglasungen (Ersatz von Verglasungen oder verglasten Flügelrahmen)



1,1 W/(m²•K)



Vorhangfassaden (Nach DIN EN 13947: 2007-07)



1,5 W/(m²•K)



Glasdächer (Ersatz, neuer Einbau oder Ersatz von Verglasungen oder verglasten Flügelrahmen)



2,0 W/(m²•K)



Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemecha nismus (Ersatz oder neuer Einbau)



1,6 W/(m²•K)



Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster mit Sonder verglasungen (Ersatz, neuer Einbau)



2,0 W/(m²•K)



Sonderverglasungen (Ersatz von Verglasungen oder verglasten Flügelrahmen)



1,6 W/(m²•K)



Vorhangfassaden (Nach DIN EN 13947: 2007-07) mit Sonderverglasungen



2,3 W/(m²•K)



Dachflächen einschließlich Dachgauben, Wände gegen unbeheizten Dachraum (einschließlich Abseitenwänden), oberste Geschossdecken (Ersatz oder neuer Einbau)



0,24 W/(m²•K)



Dachflächen mit Abdichtung



0,20 W/(m²•K)



Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) sowie Decken nach unten gegen Erdreich oder unbeheizte Räume



0,30 W/(m²•K)



Fußbodenaufbauten 



0,50 W/(m²•K)



Decken nach unten an Außenluft 



0,24 W/(m²•K)
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Installation von Rauchwarnmeldern bei Modernisierungen beachten



Lebensretter werden Pflicht Jeden Monat verunglücken in Deutschland rund 35 Menschen tödlich durch Brände, wovon die Mehrheit an den Folgen einer Rauchvergiftung stirbt. Oft werden die Opfer im Schlaf überrascht. Gerade in Privathaushalten werden Brände zur tödlichen Gefahr, da der Mensch im Schlaf nichts riecht und Rauch dadurch nicht rechtzeitig wahrnehmen kann. Rauchwarnmelder sind daher wahre Lebensretter in Wohngebäuden. Bei Rauchentwicklung weist er die Bewohner durch einen akustischen Signalton darauf hin, so dass diese sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Bisher haben 13 Bundesländer die Installation von Rauchwarnmeldern gesetzlich vorgeschrieben. In Sachsen, Brandenburg und Berlin ist das Thema in der Diskussion: In Brandenburg ist eine Einbaupflicht für Neubauten in 2014 geplant. Für Bestandsbauten soll eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 gelten. Berlin zieht ebenfalls nach und plant eine derartige Regelung für 2014. Bisher wurde in beiden Bundesländern das Gesetz jedoch noch nicht vom Landtag bzw. Senat verabschiedet. Das einzige Bundesland, in dem noch keine Pflicht für den Einbau von Rauchwarnmeldern vorgesehen ist, ist Sachsen. Die Regelungen zum Einbau in Neu- und Bestandsbauten, zur Ausstattung und zur Instandhaltung sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Wie die Tabelle



auf der folgenden Seite darstellt, obliegt die Pflicht in der Regel dem Eigentümer. Rauchwarnmelder müssen meist in Schlafräumen und Kinderzimmern sowie in den Fluren, die als Rettungswege dienen, installiert werden. Für die Ausstattung und Wartung sind in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und SchleswigHolstein die Eigentümer verantwortlich. In Mecklenburg-Vorpommern ist hingegen der „Besitzer“, bzw. der Bewohner für die Installation zuständig. Die übrigen Bundesländer verzichten auf detaillierte gesetzliche Vorgaben. Bei der Instandhaltung der Rauchwarn melder gehen die Regelungen je nach Bundesland ebenfalls auseinander. Die Betriebsbereitschaft sicherzustellen, obliegt in den meisten Bundesländern den Besitzern oder Eigentümern. In NordrheinWestfalen ist jedoch die ausdrückliche Zustimmung der Besitzer per Beschluss notwendig. Nur dann kann der Eigentümer die Wartung der Geräte übernehmen und die Kosten umlegen. Auch die Übergangsfristen zur Installation in Bestandsbauten sind je nach Bundesland verschieden. Während in einigen Ländern Bestandsbauten bereits ausgestattet sein müssen, läuft die Übergangsfrist in Baden-Württemberg und Hessen Ende 2014 aus. Der Verband der Immobilienverwalter in Baden-Württem47



Übersicht der Landesbauordnungen zu Rauchwarnmeldern Bundesland



Regelung der jeweiligen LBO



Nachrüstungspflicht in Bestandsobjekten bis



Adressat für die Ausstattung



Adressat für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft



Baden-Württemberg



§ 15 Abs. 7 LBO



31.12.2014



Eigentümer



umittelbarer Besitzer



Bayern



Art. 46 Abs. 4 BayBO



31.12.2017



Eigentümer



unmittelbarer Besitzer



Bremen



§ 48 Abs. 4 BremLBO



31.12.2015



Eigentümer



unmittelbarer Besitzer



Hamburg



§ 45 Abs. 6 HBau



31.12.2010



nicht genannt



nicht genannt



Hessen



§ 13 Abs. 5 HBO



31.12.2014



Eigentümer



unmittelbarer Besitzer



MecklenburgVorpommern



§ 48 Abs. 4 LBauO M-V



31.12.2009



Besitzer



nicht genannt



Niedersachsen



§ 44 Abs. 5 NBauO



31.12.2015



Eigentümer



Mieter, Pächter, sonstige Nutzungsberechtigte



NRW



§ 49 Abs. 7 BauO NRW



31.12.2016



Eigentümer



unmittelbarer Besitzer



Rheinland-Pfalz



§ 44 Abs. 8 LBauO RP



31.07.2012



nicht genannt



nicht genannt



Saarland



§ 46 Abs. 4 LBauO



keine



nicht genannt



nicht genannt



Sachsen-Anhalt



§ 47 Abs. 4 BauO LSA



31.12.2015



nicht genannt



nicht genannt



Schleswig-Holstein



§ 49 Abs. 4 BauO-SH



31.12.2010



Eigentümer



unmittelbarer Besitzer



Thüringen



§ 46 Abs. 4 ThürBO



keine



nicht genannt



nicht genannt



In den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Sachsen existiert noch keine Ausrüstungsverpflichtung mit Rauchwarnmeldern.



berg entwickelte einen entsprechenden Musterbeschluss für Immobilienverwalter: Mitglieder der WEG können damit die Ausübung und Wahrnehmung zur Installation der nach der Landesbauordnung geforderten Rauchwarnmelder auf die Gemeinschaft übertragen und den Verwalter ermächtigen, eine Firma mit Installation und Wartung zu beauftragen. Den Musterbeschluss finden Sie auf Seite 50.
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Die Qualität ist entscheidend Bei der Wahl des Rauchwarnmelders sollten Eigentümer und Verwalter vor allem auf die Qualität achten. Unterschiede machen sich schnell in den Batterielaufzeiten und in Fehlalarmen deutlich. Hochwertige Rauchwarnmelder versprechen Laufzeiten von bis zu zwölf Jahren. Erkennbar sind qualitativ hochwertige Geräte an dem CE-Zeichen inklusive Prüfnummer und der Angabe „EN 14604“. Sie erfüllen die Mindestleistungsmerk male, die in der DIN EN 14604 festgelegt sind. Diese besagt, dass ein akustischer Alarm-Ton von mindestens 85



l



l



„Der beste Rauchmelderservice für Ihre Sicherheit – dafür sorgen wir persönlich.“ Johannes Gutfleisch, Regionalleiter Süd und Rauchmelderexperte bei KALO



dB(A) ertönen muss und eine entladene Batterie sich mindestens 30 Tage durch ein wiederkehrendes Warnsignal ankündigt. Weiterhin müssen Rauchwarnmelder über einen Testknopf zur Funktionsüberprüfung verfügen und der Rauch sollte von allen Seiten gleich gut in die Rauchmesskammer eindringen können. Prinzipiell darf die Funktionstüchtigkeit nicht durch den Rauch einer Zigarette oder einer Kerze getestet werden. Dies führt nur zu Fehlalarmen und sagt nichts über die Funktionstüchtigkeit aus. Nur wenn ein Rauchwarnmelder den geforderten Standard erfüllt, bekommt er die Angabe „EN 14604“. Hochwertige Geräte werden meistens durch eine Lithiumbatterie betrieben, die eine genauso lange Lebenserwartung hat wie der Rauchwarnmelder selbst. Damit entfällt der Batterietausch



l



Marktführende Gerätetechnik für Ihre Sicherheit Installation sowie jährliche Inspektion und Wartung der Rauchmelder Rechtssichere Dokumentation



KALORIMETA AG & Co. KG Heidenkampsweg 40 20097 Hamburg Tel. 040 – 23775-0 [email protected] · www.kalo.de



und nach 10 oder 12 Jahren kann das Gerät durch ein neues ersetzt werden. Seit 2008 dürfen nur noch Rauchwarnmelder auf den Markt gebracht werden, die nach EN 14604 geprüft sind und entsprechend mit CE-Kennzeichnung inklusive Zertifikatsnummer versehen sind. Seit 2012 gibt es zudem das unabhängige Qualitätszeichen „Q“, das für eine erweiterte Qualitätsprüfung steht. Ausschlaggebend dafür sind die Leistungsmerkmale geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falsch alarmen, erhöhte Stabilität gegen äußere Einflüsse sowie eine fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.
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Musterbeschluss über die Installation und Wartung von Rauchwarnmeldern in Baden-Württemberg Soweit das Wohnungseigentumsobjekt nicht ausschließlich aus Wohnungen besteht, die Wahrnehmungsbefugnis, also nicht ohnehin bei der Wohnungseigentümergemeinschaft als Verband liegt, übertragen die Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft die Ausübung und Wahrnehmung zur Installation der nach der Landesbauordnung geforderten Rauchwarnmelder auf den Verband Wohnungseigentümergemeinschaft. Der Verwalter wird ermächtigt, mit der Firma ……………. gem. deren Angebot vom ……………. einen Mietvertrag über die Rauchwarnmelder abzuschließen. (Alternative: Der Verwalter wird ermächtigt, mit der Firma ………………. gem. deren Angebot vom …………….. einen Vertrag über die Installation der Rauchwarnmelder abzuschließen. Ferner wird der Verwalter ermächtigt, mit der Firma ……….. gem. Angebot vom ……… einen Wartungsvertrag nach DIN 14676 abzuschließen). Für die Angebotseinholung, Vergabe, Vertragsbetreuung, wird dem Verwalter eine Sondervergütung in Höhe von 0,20 Euro pro Sondereigentumseinheit und Monat, mindestens jedoch eine einmalige Sondervergütung in Höhe von 50,00 Euro pro Jahr und Wohnungseigentumsobjekt gewährt (Alternativ: Vergütung nach Aufwand) Für den Fall, dass sich ein Wohnungseigentümer bzw. Mieter nach entsprechender Ankündigung des Wohnungseigentümers als Vermieter (Alternativ: Ankündigung des Verwalters / Ankündigung des beauftragten Unternehmens) weigert, zum Zwecke der Installation bzw. Wartung der Rauchwarnmelder Zutritt zu der Sondereigentumseinheit zur gewähren, ist der Verwalter berechtigt, namens der Wohnungseigentümergemeinschaft einen Rechtsanwalt mit der außergerichtlichen und gerichtlichen Durchsetzung des Zutritts zu beauftragen. Dafür wird dem Verwalter eine Sondervergütung in Höhe von ……….. Euro gewährt. (Alternative: Die Wohnungseigentümergemeinschaft ermächtigt die Firma ………… (Dienstleister, Installationsfirma), im Namen der Wohnungseigentümergemeinschaft einen Rechtsanwalt mit der gerichtlichen und außergerichtlichen Durchsetzung des Zutrittsrechts (siehe oben) zu beauftragen). Die Kosten der Maßnahmen werden über das Girokonto der Wohnungseigentümergemeinschaft nach Miteigentumsanteilen (oder den in der Gemeinschaftsordnung vereinbarten Kostenverteilungsschlüssel) verteilt. (Alternative: Die Kosten der Installation werden über eine Sonderumlage, die nach Miteigentumsanteilen (oder dem in der Gemeinschaftsordnung vereinbarten Kostenverteilungsschlüssel) zu erheben und am ………. fällig ist, finanziert).
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Finanzierung von Sanierungsvorhaben für WEG



Hartnäckigkeit und Einsatz zahlen sich aus



Knapp jede vierte Wohnung in Deutschland ist eine Eigentumswohnung.



Mehrfamilienhäuser sind ein bedeutender Teil des Gebäudebestandes in Deutschland. Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen umfassen laut Statistischem Bundesamt zwar nur 18 Prozent aller Wohngebäude, darin befinden sich jedoch mehr als die Hälfte (54 Prozent) aller Wohnungen, das sind rund 22 Millionen. Weit über 9,3 Millionen davon sind Eigentumswohnungen. Jedoch haben gerade Eigentümergemeinschaften einen vergleichsweise geringen Sanierungsfortschritt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Häufig wird die komplexe Struktur einer Wohnungseigentümergemeinschaft an-



geführt, die sowohl die Entscheidung zu als auch die Finanzierung und die Durchführung von Sanierungsvorhaben erschwert. Besonders die Finanzierung umfassender Maßnahmen ist mitunter schwierig umzusetzen. Oft reichen die angesparten Instandhaltungsrücklagen für umfassende Vorhaben und Vollsanierungen nicht aus. Dann müssen die Eigentümer den Restbetrag über eine Sonderumlage begleichen. Geht auch dies nicht, weil Eigentümer damit finanziell überfordert werden, müssen Maßnahmen über einen 51



Kredit finanziert werden. Mit der Novelle des Wohnungseigentumsrechtsgesetz im Jahr 2007 ist die Gemeinschaft teilrechtsfähig und kann Kredite aufnehmen – in den meisten Fällen jedoch bisher nur theoretisch. Viele Banken sträuben sich noch immer, eine Wohnungseigentümergemeinschaft zu finanzieren, wenn nicht jeder Eigentümer gesamtschuldnerisch haftet. Das hingegen will kaum ein Eigentümer. Auch weigern sich etliche Hausbanken bis heute, die Kredite der KfW an einzelne Wohnungseigentümer durchzuleiten, da der bürokratische Aufwand im Gegensatz zu den Gewinnaussichten zu aufwendig ist. Denn die Förderbank des Bundes vergibt die Kredite und Zuschüsse nicht direkt an die Endverbraucher, sondern leitet sie über eine Bank zum Kreditnehmer durch. Der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB) zufolge liegt der Finanzierungsbetrag für Eigentümergemeinschaften meist zwischen 5.000 und 15.000 Euro pro Wohnungseigentümer. Dies ist, gemessen am Aufwand, den die durchleitende Bank dafür hat, nicht wirtschaftlich. Viele Hausbanken können die Anträge der Wohnungseigentümer nicht kostendeckend bearbeiten und lehnen sie deshalb ab. Die schwierige Finanzierung von Wohnungseigentümergemeinschaften spiegelt sich auch in der Nutzung der Förderprogramme wider: Nach Schätzungen der KfW-Bankengruppe beziehen sich lediglich 5 bis 7 Prozent der Zusagen im Programm „Energieeffizient Sanieren“ auf Wohnungseigentümergemeinschaften.
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„Problem ist seit Längerem bekannt“ Dass das Problem bereits seit längerem bekannt ist, weiß auch ein Gutachten des Bundesbauministeriums aus dem Jahr 2010. Auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen hat die Bundesregierung (Drucksache 17/7127) bestätigt, dass ein Finanzierungsproblem existiert. Seit Mai 2012 untersucht das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung die Investitionsprozesse bei WEG in einer Studie. Dabei werden vor allem energetische und altersgerechte Sanierungen untersucht. Erste Ergebnisse sollen Mitte 2014 veröffentlicht werden. Als Ausweg aus dem Finanzierungsproblem schlägt das 2010 veröffentlichte Gutachten der Bundesregierung vor, Ausfallbürgschaften der jeweiligen Bundesländer für die Eigentümergemeinschaften an die finanzierenden Kreditinstitute zu verteilen. Zudem wäre es möglich, die Darlehen über die Landesförderbanken abzuwickeln: Deshalb sollten die Länder prüfen, ob sie solche Modelle einführen können. Inzwischen haben auch einige Bundesländer reagiert:



Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) Die Investitionsbank Schleswig-Holstein bietet mit IB.WEGfinanz ein Konzept an, mit dem Wohnungseigentümergemeinschaften energetische Maßnahmen finanzieren können. Durch die Einbeziehung des Verwalters und eine vereinfachte Kreditprüfung können kleine Darlehens-



summen zwischen 5.000 und 25.000 Euro pro Eigentümer bereitgestellt werden. Ist die Finanzierung genehmigt, ruft der Verwalter die Darlehen für alle Wohnungseigentümer in einer Summe ab, so dass die Mittel kurzfristig zur Verfügung stehen und mit der Modernisierung gestartet werden kann. Die Darlehen werden nicht grundpfandrechtlich gesichert und die Anforderungen an das Einbringen von Eigenmitteln werden meist bereits durch die bestehende Rücklage erfüllt. Der Einsatz von Eigenmitteln wird wie folgt erwartet: Kosten je Wohnungseigentümer / Kreditnehmereinheit bis 15.000 € bis 22.200 € bis 29.400 €



einzubringende Eigen mittel -≥ 10 % ≥ 15 %



Darlehensbetrag über IB.WEGfinanz



≤ 15.000 € ≤ 20.000 € ≤ 25.000 €



Die konkreten Modernisierungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen müssen von der Wohnungseigentümergemeinschaft beschlossen sein. Die IB.SH bietet an, als Gast und Berater an der Versammlung teilzunehmen, um so alle Fragen direkt vor Ort klären zu können. In der Versammlung wird nicht nur die geplante Modernisierungsmaßnahme beschlossen, sondern auch die Beratung durch die IB.SH.



mer, die IB.WEGfinanz nutzen wollen, bevollmächtigen den Verwalter mit der Koordination der Finanzierung (Antrag, Abruf der Mittel, Verwendungsnachweis). Um für alle Parteien Rechtssicherheit zu gewährleisten, wird dafür ein VollmachtFormular zur Verfügung gestellt. Die IB.SH verarbeitet die Daten, prüft die Anträge und beantragt ggf. die Fördermittel für die Wohnungseigentümer bei der KfW. Im Anschluss erhält jeder einzelne Wohnungseigentümer die entsprechenden Kreditverträge. Die erforderliche Legitimationsprüfung nimmt die IB.SH bei Versendung der Vertragsunterlagen über das Postident-Verfahren vor, das für Darlehensnehmer sicher und bequem ist. Für diese Dienstleistungen zahlt die Wohnungseigentümergemeinschaft 2 Prozent plus Mehrwertsteuer von der Investitionssumme an die IB.SH. Die Beratungsgebühr ist förderfähig und kann im Kosten- und Finanzierungsplan entsprechend berücksichtigt werden. Die IB.SH hat das gesamte Kreditprüfverfahren automatisiert. Selbst die Bonitätsprüfung wird durch automatisierte Schufa-Abfragen ersetzt. Der Verwalter kann seinen zusätzlichen Aufwand gegenüber den einzelnen Wohnungseigentümern gesondert in Rechnung stellen. Die IB.SH ermöglicht ihm dies über ein eigenes Feld in ihren Formularen.



Nach der Beschlussfassung erörtern die Wohnungseigentümer mit dem Verwalter den jeweils bestehenden Finanzierungsbedarf. Diejenigen Wohnungseigentü53



Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) Auch in Baden-Württemberg hat man reagiert. Im Oktober 2011 hat die dortige L-Bank nach intensiven Gesprächen mit Verwaltern und dem VDIV Baden-Württemberg beschlossen, Gemeinschaften einen erleichterten Zugriff auf KfW-Mittel zu gewähren. Im Rahmen des Landeswohnraumförderungsprogramms können seit April 2012 Wohnungseigentümergemeinschaften auf einfachem Wege KfWDarlehen für Sanierungen und Modernisierungen ihrer Wohnungen in Anspruch nehmen. Durch das neue, seit 2013 gültige Landeswohnraumförderungsprogramm wurde das Programm noch erweitert. Die L-Bank fördert Investitionen von Wohnungseigentümergemeinschaften in die energetische Sanierung und den altersgerechten Umbau von Wohngebäuden in Baden-Württemberg. Hierzu leitet die L-Bank die KfW-Darlehen an die Wohnungseigentümergemeinschaft aus folgenden Programmen durch: • Energieeffizient Sanieren – Kredit (bis zu 75.000 Euro je Wohneinheit) • Energieeffizient Sanieren – Kredit, Einzelmaßnahme (bis zu 50.000 Euro je Wohneinheit) • Altersgerecht umbauen – Kredit (bis zu 50.000 Euro je Wohneinheit) • Erneuerbare Energien – Kredit (bis zu 25 Millionen Euro je Vorhaben; höchstens jedoch 100 Prozent der förder fähigen Nettoinvestitionskosten) Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Maßnahme die aktuellen Anfor54



derungen dieser KfW-Programme erfüllt, und dass die Finanzierung der Gesamtmaßnahme insgesamt gesichert ist. Zudem können lediglich Wohnungen innerhalb von Baden-Württemberg gefördert werden. Die angebotenen Programme werden von den Wohnungseigentümergemeinschaften vor Ort aktiv angenommen: bis zum 31. Oktober 2013 wurden im Rahmen des Landeswohnraumförderungsprogramms 39 Zusagen mit einem Gesamtvolumen von 14,8 Millionen Euro getätigt. Bis Ende Oktober wurden insgesamt 57 Anträge mit einem Antragsvolumen von 17,9 Millionen Euro gestellt.



Investitionsbank Berlin (IBB) Seit 2013 leitet die Investitionsbank Berlin KfW-Programme wie „Energieeffizient Sanieren“ und „Altersgerecht Umbauen“ an Wohnungseigentümergemeinschaften durch. Zusätzlich bietet die Bank ein eigenes Programm „IBB WEG-Finanzierung“ mit zusätzlicher Zinsverbilligung an. Damit können Verbesserungen der Energieeffizienz (z. B. Wärmedämmung, Fenstererneuerung, Erneuerung der Heizungstechnik einschließlich der unmittelbar dadurch veranlassten Maßnahmen), barrierereduzierende Maßnahmen (z. B. Nachrüstung von Aufzügen, Treppenliften) sowie allgemeine Instandsetzungen und Modernisierungen (z. B. Erneuerung der Wasserversorgung, Strangsanierung) und sonstige Baumaßnahmen (z.B. Hochwasserschutz, Lärmschutz, Radonsanierung) finanziert werden.



SIE MODERNISIEREN – WIR FINANZIEREN IHRE WEG. @ Wir fördern Eigentümer – gern auch viele auf einmal. Wenn Wohnungseigentümergemeinschaften energetisch sanieren oder ihre Wohnungen barrierefrei umbauen möchten, unterstützen wir sie mit einer maßgeschneiderten Finanzierung. Was wir außerdem für Sie und viele weitere Baden-Württemberger tun, erfahren Sie unter www.l-bank.de/WEG
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Mit dem Programm können Einzeleigentümer innerhalb einer Wohnungsgemeinschaft gefördert werden, die zusammen mit ihrer WEG Sanierungsmaßnahmen an Wohnungen in Berlin durchführen wollen. Auf diese Weise steht jedem einzelnen Eigentümer die Option frei, die Finanzierung seines Anteils anderweitig zu sichern. Bei einer Darlehenshöhe von bis zu 50.000 Euro pro Eigentümer wird auf die Eintragung einer Grundschuld verzichtet, wodurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Bei kleineren Darlehensbeträgen von bis zu 25.000 Euro bietet die IBB ein vereinfachtes Antragsverfahren an, bei dem eine positive Schufa-Auskunft sowie die Bestätigung der WEG-Verwaltung über regelmäßige Wohngeldzahlungen Voraussetzungen sind. Auf eine gesamtschuldnerische Haftung der WEG wird verzichtet. Der Immobilienverwalter koordiniert die Kreditbeantragung und begleitet die Maßnahmen als Hauptansprechpartner für die IBB. Er muss vorbereitend einen Finanz- und Investitionsplan für die Sanierungsmaßnahmen aufstellen, die Geschlossenheit der Gesamtfinanzierung nachweisen und die einzelnen Anträge der Eigentümer mit allen dazugehörigen Unterlagen sammeln. Weiterhin muss der Verwalter bestätigen, dass es in den letzten drei Jahren nicht zu Wohngeldrückständen gekommen ist, um die Rückzahlung des Kredites zu gewährleisten. Auch ein rechtmäßiger Beschluss der WEG über die geplante Modernisierungsmaßnahme muss vor der Kreditbeantragung vorliegen. Die IBB bietet zudem eine Vor56



ortberatung und Teilnahme an der WEGVersammlung an.



Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) Seit Januar 2012 bietet die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) mit IFB-WEGfinanz ein vereinfachtes Verfahren für alle Wohnungseigentümer an, die zinsvergünstigte KfW-Kredite mit geringen Darlehenssummen nutzen wollen. Unterstützt werden auch hier die KfW Programme „Energieeffizient Sanieren“ und „Altersgerecht Umbauen“. Darüber hinaus ist eine Kombination mit den Hamburger Klimaschutzprogrammen „Wärmeschutz im Gebäudebestand“ und „Barrierefreier Umbau“ möglich, die ebenfalls IFB-bezuschusst sind. Diese Darlehen werden nicht grundpfandrechtlich gesichert und zeichnen sich durch ihre unkomplizierte Beantragung und zügige Kreditentscheidung aus. Im Rahmen von IFB-WEGfinanz werden Darlehen in Höhe von 5.000 bis 25.000 Euro gewährt. Bei Darlehen bis zu 15.000 Euro ist kein Eigenkapitalanteil erforderlich, bei Darlehensbeträgen bis 22.000 Euro werden 10 Prozent und darüber hinaus 15 Prozent einzubringende Eigenmittel erforderlich. Bei höheren Darlehenssummen greifen die banküblichen Sicherheiten. Auch bei der IFB ist der Verwalter für die Koordination und Antragsabwicklung für alle interessierten Eigentümer zuständig. Er erhebt die erforderlichen Daten und übermittelt diese an die Bank. Nach der



Kreditzusage, kann der Verwalter die Darlehen zentral abrufen. Die IFB steht Immobilienverwaltern und WEG für Finanzierungsfragen bei Modernisierungen und Sanierungen beratend zur Seite. Auf Wunsch werden Fragen auch direkt vor Ort in der WEG-Versammlung geklärt. Die IFB erstellt daraufhin ein Finanzierungskonzept und stimmt die Details mit dem Verwalter ab. Für die Beratung und Betreuung der WEG erhebt die Bank ein nach Gesamtzahl und Wohneinheiten gestaffeltes pauschalisiertes Entgelt, welches auf der Eigentümerversammlung bekannt zu geben und zu dokumentieren ist. Das Entgelt ist förderfähig und kann im Kosten- und Finanzierungsplan berücksichtigt werden.



Saarländische Investitionskreditbank (SIKB) Günstige Kredite für Modernisierung, energieeffiziente Sanierung und altersgerechte Umbauten bietet seit Dezember 2012 auch die Saarländische Investitionskreditbank (SIKB) an. Die Kreditvergabe erfolgt über den Verwalter direkt an die Gemeinschaft. Gefördert werden Maßnahmen in wohnungswirtschaftlich genutzten Immobilien im Saarland nach den Programmvorgaben der KfW. Die Darlehen werden dabei nicht über die Grundpfandrechte abgesichert. Eine Kombination mit Ergänzungsdarlehen der SIKB ist möglich. Voraussetzungen für eine Kreditvergabe sind, dass der Verwalter zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung für mindestens zwei weitere Jahre bestellt ist und das



die Bonität der Wohnungseigentümer die Finanzierung der Gesamtmaßnahmen sicherstellt. Die Rückzahlung des Darlehens stellt der Verwalter durch eine entsprechende Position im Wirtschaftsplan sicher. Ebenfalls sind entsprechende Beschlüsse über die finanzierenden Maßnahmen und die Kreditaufnahme von ihm vorzulegen. Art und Höhe der Sicherheit wird im Einzelfall entschieden.



Bremer Aufbaubank (BAB) Seit März 2012 vergibt die Bremer Aufbaubank (BAB) günstige KfW-Kredite an Wohnungseigentümergemeinschaften. Gefördert werden energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen, barrierereduzierende Umbaumaßnahmen sowie Einzelmaßnahmen. Die Wirtschafts- und Strukturförderbank des Landes Bremen nutzt die Mittel der KfW-Programme „Energieeffizient Sanieren“ und „Altersgerecht Umbauen“. Kredite werden bis zu einem Gesamtbetrag von 500.000 Euro pro WEG oder 20.000 Euro je Wohneinheit gewährt. Die Kreditvergabe läuft über den Verwalter direkt an die WEG. Bereits bei der Beschlussfassung sollte berücksichtigt werden, dass die BAB im Rahmen der Bonitätsprüfung SchufaAuskünfte über die einzelnen Eigentümer einholt. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird von der BAB zur Verfügung gestellt. Die Bank verlangt bestandskräftige Beschlüsse über die Maßnahme und die Finanzierung sowie 10 Prozent Eigenkapital der WEG. Auch muss der Verwalter zum Zeitpinkt der Darlehens57



gewährung noch mindestens zwei Jahre bestellt sein. Zusätzlich ist die Bewertung der Maßnahmen und des Objektes durch einen von der BAB unabhängigen Sachverständigen notwendig. Gefördert werden nur zu Wohnzwecken genutzte Immobilien. Nicht gefördert werden Miteigentumsanteile von Eigentümern, die bereits eine Förderung für diese Vorhaben beantragt und/oder bereits erhalten haben. Die Übersicht zeigt, dass sich langsam die Erkenntnis in den Bundesländern durchzusetzen scheint, dass Wohnungs eigentümergemeinschaften wichtig für das Gelingen der Energiewende sind.



Bausparen für Wohnungseigentümergemeinschaften Umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen, laufende Instandhaltungen und energetische Gebäudeerneuerungen können Wohnungseigentümergemeinschaften auch mithilfe von Bausparprogrammen umsetzen. Bausparverträge sind mit festen Darlehenskonditionen ausgestattet, so dass die aktuell sehr niedrigen Zinskonditionen langfristig gesichert werden können. Neben den klassischen Bausparverträgen für Einzeleigentümer, die ein konstantes Ansparen von Eigenmitteln und ein Darlehen zu attraktiven Konditionen zum Ziel haben, unterstützen Bausparkassen Wohnungseigentümergemeinschaften nun auch mit Sonderprogrammen zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen. 58



Für den Abschluss eines Bausparvertrages ist ein Mehrheitsbeschluss der Eigentümerversammlung (einfache Mehrheit) erforderlich. Der Verwalter kann im Auftrag der Eigentümergemeinschaft, die Vertragsinhaber ist, den Bausparvertrag unterzeichnen. Nach der Ansparphase und mit Erreichen der Zuteilungsreife wird der Bausparvertrag auf die im Grundbuch eingetragenen Miteigentümer aufgeteilt, die das zinsgünstige Bauspardarlehen zur Finanzierung einer Sonderumlage der WEG nutzen können. Bei einigen Bausparkassen sind auch anderweitige wohnwirtschaftliche Verwendungen möglich (z. B. zur Durchführung von Maßnahmen im Sondereigentum des Miteigentümers). Um die Ansparphase zu beschleunigen kann eine vorhandene Instandhaltungsrückstellung genutzt und in den Bausparvertrag eingezahlt werden. Generell empfiehlt es sich nicht die gesamte Instandhaltungsrückstellung in den Bausparvertrag einzuzahlen, sondern einen Teil für kurzfristige Reparaturen vorzuhalten, da insbesondere die ordnungsgemäße Verwaltung ein jederzeit abrufbares finanzielles Polster erfordert. Mehrere Bausparkassen bieten mittlerweile eigens auf Wohnungseigentümergemeinschaften abgestimmte Programme und Verträge an. Als Beispiel seien die Programme einer Landesbausparkasse und zwei privater Bausparkassen vorgestellt: Die Landesbausparkasse Baden-Württemberg bietet seit vielen Jahren Bausparverträge für Wohnungseigentümergemeinschaften an. Da der Abschluss eines Bausparvertrages in den meisten Fällen ein Darlehen zur Finanzierung



von Modernisierungen und Instandhaltungen zum Ziel hat, empfiehlt sich die Inanspruchnahme eines so genannten Finanzierervertrages. Die Mindestbausparsumme beträgt 10.000 EUR pro Wohneinheit. Zur Beantragung werden eine Liste aller Wohnungseigentümer sowie die Legitimation des Verwalters in Form des Verwaltervertrages und eines Mehrheitsbeschlusses benötigt. Vertragsinhaber ist während der Ansparzeit die WEG, nach der Darlehenszuteilung jedoch jeweils der einzelne Eigentümer. Seit Juli 2013 finanziert die LBS BadenWürttemberg auch kurzfristig anstehende Maßnahmen. Wohnungseigentümergemeinschaften aus Baden-Württemberg und angrenzenden Bundesländern profitieren dann von einer Sofortfinanzierung für kurzfristige Arbeiten am Gemeinschaftseigentum. Die Absicherung erfolgt über eine Kreditversicherung der Versicherungskammer Bayern. Kreditnehmer ist die Eigentümergemeinschaft als Ganzes. Die Laufzeit der Finanzierung beträgt je nach Modell circa 12 oder 18 Jahre. Für eine Sofortfinanzierung kann ein Kreditvolumen von bis zu 750.000 Euro in Anspruch genommen werden, wenn 10 Prozent Eigenmittel der Eigentümergemeinschaft vorgewiesen werden. Der Vorfinanzierungskredit ist für bestehende Wohnobjekte (älter als 5 Jahre) mit einer Größe von 5 bis 50 Einheiten ausgelegt. Voraussetzung der Sofortfinanzierung ist die Vorlage einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung des Verwalters. Die Wüstenrot Bausparkasse AG hat speziell für Wohnungseigentümergemeinschaften ein Produkt entwickelt, das es erlaubt, die laufenden Zahlungen an die



Instandhaltungsrückstellung in einen Bausparvertrag einzubringen. Die Eigentümer können mit dem WEG-Bausparvertrag durch Rücklagenbildung einen Grundstock für die fälligen Modernisierungen ansparen. Sind dennoch Sonderumlagen unumgänglich, ermöglicht es der Bausparvertrag den Einzeleigentümern diese durch entsprechende Darlehen zu bilden. Der WEG-Bausparvertrag bietet, genau wie die sonstigen Bausparverträge, verschiedene Tarifvarianten, je nach Bedürfnissen der Kunden: die Variante „Finanzierer“ empfiehlt sich für die Vorsorge von Modernisierung oder Umbau; bei der Variante „Rentabel“ steht die Rendite im Vordergrund und mit „Flexibel“ gibt es besonders zinsgünstige Bauspardarlehen. Auch die Bausparkasse Schwäbisch Hall stellt für Wohnungseigentümergemeinschaften ein spezielles Bausparangebot bereit. Die private Bausparkasse bietet zwei verschiedene Modelle an: Vorsorgebausparverträge für die WEG und Sofortfinanzierungen für die einzelnen Wohnungseigentümer. Sind energetische Modernisierungen oder Sanierungen in der Wohnanlage erst in einigen Jahren geplant, empfiehlt sich ein Vorsorgebausparvertrag. Dieser wird im Auftrag der WEG auf Basis eines Mehrheitsbeschlusses in der Eigentümerversammlung vom Verwalter unterzeichnet. Die WEG wird Vertragsinhaber. Der Vorsorgebausparvertrag eignet sich für langfristige Investitionsvorhaben. Die Spardauer liegt zwischen 2 und 10 Jahren und benötigt eine Mindestbausparsumme von 10.000 Euro pro Wohnungseinheit. Nach Zuteilung wird das Bausparguthaben an die WEG ausge59



zahlt oder, wenn das Bauspardarlehen in Anspruch genommen werden soll, der Darlehensanspruch aufgeteilt und an die Wohnungseigentümer übertragen (i.d.R. im Verhältnis der Miteigentumsanteile). Die einzelnen Wohnungseigentümer können das Bauspardarlehen in Anspruch nehmen, leisten damit eine Sonderumlage an die WEG und zahlen ihr Bauspardarlehen in monatlichen Raten zurück. Die Schwäbisch Hall bietet bei der Wahl der Rückzahlungsmodalitäten eine hohe Flexibilität. Falls keine Sonderumlage finanziert werden soll, kann das übertragene Bauspardarlehen auch für eigene



Bank



WEG-Verwalter



1. Vorbereitung



wohnwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. für die Renovierung oder Modernisierung der eigenen Wohnung) verwendet werden. Soll eine energetische Sanierung in der näheren Zukunft stattfinden, können die Miteigentümer der WEG auf eine Sofortfinanzierung, den Sofortkredit „Fuchs Energie“, zurückgreifen, der zur Begleichung einer Sonderumlage verwendet werden kann. Übersicht über die Abwicklung und Rolle des Verwalters bei einem WEG-Bausparvertrag am Beispiel der Bausparkasse Schwäbisch Hall:



2. Abschluss 3. Sparphase 4. Zuteilung Bausparvertrag



– Ermittelt Bedarf – Unterschreibt – Erhält jährlichen – Lässt sich bera- BausparKontoauszug antrag für ten und macht WEG (auf – Kann Vorschlag zur Kreditbedarf Bausparsumme Basis des Beschlusses nochmals und Tarif der Eigenvor Zuteilung variante tümerverabfragen – Lässt Eigen sammlung; – Kann ggf. tümer entscheiWEG wird Änderungen den (MehrheitsVertrags am Vertrag beschluss), inkl. inhaber) vornehmen* Voraussichtlicher Aufteilung – Veranlasst Besparung der Bausparsumme



5. Darlehensphase



– Erhält – WEG erhält Zuteilungs  ahlungen Z befragung der Wohnungseigen– Nimmt tümer für Zuteilung für wohnwirtWEG an* schaftliche – Lässt GutZwecke haben auf (die ganz WEG-Konto oder zum zahlen* Teil über den – Überträgt Bauspar Anspruch auf Bausparkredit kredit finanziert werden auf Eigen können**) tümer*



– Berät – Berät bei – Berät – Berät – Berät zu Bedarf Eigentümer – Leitet Unter Bausparsumme – Leitet Unter lagen an – Leitet Unter lagen an – Leitet Unter und Tarif Bauspar lagen an Bausparkasse lagen an – Nimmt auf kasse weiter Bauspar weiter Bauspar Wunsch an kasse weiter kasse weiter Eigentümerversammlung teil



* Falls bei Abschluss des Bausparvertrages hierzu noch kein Beschluss der Eigentümerversammlung getroffen wurde, ist noch ein Beschluss erforderlich. ** Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind.
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Warum nicht zum Spezialisten wechseln? goldgas. Das goldrichtige Gas für die Immobilienbranche.



KontaKtieren Sie unSere 02 SpezialiSten: & 0 800 - 350 35



Energiekonzepte für Immobilienverwalter • • • • • 



Immobilien-Kompetenz in allen Energiefragen Individuell synchronisierte Rahmenverträge Jahresabrechnungen zum Wunschdatum innerhalb weniger Tage nach dem Eingang der Zählerstände Persönliche Ansprechpartner Abwicklung des gesamten Wechselprozesses



www.goldgas.de
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Weitere Finanzangebote Eine weitere Möglichkeit zur Finanzierung energieeffizienter Maßnahmen bietet die Aareal Bank mit dem Online-Vermittlungsportal Aareal Express. Die OnlinePlattform bündelt die Finanzierungsangebote mehrerer Kooperationspartner und ist explizit für Fälle der Finanzierung von Sonderumlagen durch einzelne Mitglieder einer Wohnungseigentumsgemeinschaft gestaltet worden. Unter www.aareal-express.com finden Interessenten ein Onlineformular, mit dem sie schnell und unkompliziert eine Finanzierungsanfrage stellen können. Die Voraussetzungen sind bewusst einfach gehalten. Sicherheiten werden nicht erwartet. Aareal Express prüft Anträge anhand üblicher Bonitätsunterlagen und der Schufa-Selbstauskunft. Die Plattform sucht aufgrund der eingegebenen Parameter nach der günstigsten Möglichkeit für den jeweiligen Antragsteller. Die wichtigsten Bedingungen liegen in der Finanzierungshöhe von 1.000 bis maximal 50.000 Euro je Finanzierung und Antragsteller sowie in der maximalen Laufzeit von 10 Jahren (bei energetischen Maßnahmen kann die Laufzeit auch bis 15 Jahre reichen). Eine weitere Alternative stellt die Finanzierung über ein Bankdarlehen dar. Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) bietet ihren Kunden eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, objektbezogene Investitionsvorhaben am Gemeinschaftseigentum einer Wohnungseigentümergemeinschaft zu begleiten. Neben Maßnahmen zur energetischen Sanierung können alle Arten von Renovierungs-, Modernisierungs- oder Umbaumaßnahmen 62



realisiert werden. Besonders vorteilhaft ist hierbei die unbürokratische Beantragung durch den Verwalter. Das Darlehen wird als Verbandsdarlehen an die Wohnungseigentümergemeinschaft ausgereicht. Mit einer festen Laufzeit von fünf Jahren und einer Finanzierungshöhe von bis zu 250.000 Euro können 80 Prozent des in der Zukunft liegenden Vorhabens ohne grundbuchliche Besicherung finanziert werden. Planungssicherheit für Verwalter und Miteigentümer bietet die Rückzahlung in gleichbleibenden monatlichen Raten. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit ist das Darlehen vollständig getilgt. Voraussetzung für die Gewährung der Finanzierung ist die ordnungsgemäße Führung des Hausgeldkontos bei der DKB seit mindestens sechs Monaten. Der bestandskräftige Mehrheitsbeschluss über die Aufnahme eines Darlehens durch den Verwalter im Namen der Wohnungseigentümergemeinschaft ist bei Antragstellung vorzulegen.



Muster „Beschlüsse einer Wohnungseigentümergemeinschaft zur Aufnahme eines KfW-Förderkredites“ Das nachfolgende Muster enthält Beschlüsse der Wohnungseigentümergemeinschaft über die Aufnahme eines KfW-Förderkredites zur Finanzierung der Kosten energetischer Maßnahmen an einer Wohnanlage.



Das Muster ist lediglich als unverbindliche Orientierungs- und Formulierungshilfe zu verstehen, die keine Rechtsberatung darstellt oder eine solche ersetzt. Es berücksichtigt keine besonderen Umstände des Einzelfalles und befreit den Verwender nicht von der Prüfung, ob es den derzeit gültigen Gesetzen oder der aktuellen Rechtsprechung genügt. Eine individuelle Rechtsberatung vor Verwendung des Musters wird daher empfohlen.



Musterbeispiel (KfW-Förderung durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)) TOP 1.1: Die WEG beschließt gemäß dem Angebot der Firma XY, Ort vom TT.MM.JJJJ folgende Maßnahmen: – ….. – ….. Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf ca. ..... € Hinzu kommen Kosten für die – Beauftragung eines Architekten von ca. ..... € – Energetische Voruntersuchung von ca. ..… € - ….. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf ca. ..… € TOP 1.2: Die Finanzierung der unter TOP 1.1 beschlossenen Maßnahmen erfolgt nach folgenden Grundsätzen: – in Höhe eines Teilbetrages von ….. € durch einen KfW-Förderkredit für Wohneigentümergemeinschaften aus den Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gemäß dem Landeswohnraumförderprogramm des Landes Baden-Württemberg.



– (ggf.) in Höhe eines Teilbetrages/des restlichen Teilbetrages von .. € durch eine Sonderumlage, die der Instandsetzungsrücklage zugeführt wird. – in Höhe des restlichen Teilbetrages von …… € durch Rückgriff auf Mittel der Instandhaltungsrückstellung. TOP 1.3: Die WEG beschließt hinsichtlich der unter TOP 1.2 aufgeführten Finanzierungsmittel weiter: • Aufnahme des KfW-Förderkredits von  ..… €: a) Die Darlehenskonditionen und die Bedingungen für eine Förderzusage des Förderkredites sind in dem KfW-Förderprogramm Nummer …. festgelegt. (ggf.) Informationen zu diesem KfW-Förderprogramm waren dem Einberufungsschreiben zu dieser Wohnungseigentümerversammlung als Anlage beigefügt / (ggf.) Im Einberufungsschreiben zu dieser Wohnungseigentümerversammlung wurde auf die auf der Homepage der KfW abrufbaren Informationen zu diesem KfWFörderprogramm hingewiesen. b) Die Festschreibung des Zinssatzes für den KfW-Förderkredit erfolgt erst nach
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Eingang des Kreditantrags bei der den KfW-Förderkredit bewilligenden Stelle, der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (L-Bank). Aktuell (Stand TT.MM.JJJJ) gelten folgende Konditionen: Sollzins (Effektivzins) – pro Jahr  x,xx % (x,xx %) – Laufzeit  10 Jahre – Auszahlung  100 % – tilgungsfreie Anlaufzeit  bis zu 2 Jahre – Zinsbindung  10 Jahre Die Rückzahlung erfolgt nach Ablauf der tilgungsfreien Anlaufzeit in gleichbleibenden Annuitätsraten. In der Anlaufzeit sind Bereitstellungszinsen von 3 % pro Jahr aus dem noch nicht ausbezahlten und Sollzinsen aus dem ausbezahlten Kreditbetrag zu zahlen. c) Erhöht sich der Sollzins bei Kreditzusage um mehr als 2 Prozentpunkte gegenüber dem aktuellen Sollzins, ist über die Aufnahme des KfW-Förderkredits erneut zu beschließen. d) Für die Verbindlichkeiten aus diesem KfW-Förderkredit haftet die Wohnungseigentümergemeinschaft. Daneben haftet jeder Wohnungseigentümer nach § 10 Abs. 8 WEG nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils für diese Verbindlichkeiten. e) Der Verwalter wird ermächtigt, nach Eintritt der Bestandskraft der Beschlüsse unter TOP 1.1 – 1.3 im Namen und in Vollmacht der Wohnungseigentümergemeinschaft einen Darlehensvertrag mit der L-Bank zu den nach dem Landeswohnraumförderprogramm und zu den nach den KfW-Förderprogrammen geltenden Bedingungen zu schließen. f) Der Verwalter wird ermächtigt, der LBank und der KfW die für den Erhalt und Zusage des Förderkredits nach den Programmvorschriften erforderlichen Unterlagen und Angaben vorzulegen und mitzuteilen. Anzugeben sind insbesondere auch sämtliche Wohnungseigentümer mit
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Namen und Adresse, Geburtsdatum und Höhe der Miteigentumsanteile. Handelt es sich bei dem Wohnungseigentümer um ein im Handelsregister eingetragenes Unternehmen, sind Firma, Wirtschaftszweig, Handelsregistereintrag und Nummer/ Ort des Registergerichts anzugeben. g) Der Verwalter wird ermächtigt, zur Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche der L-Bank aus dem Darlehensvertrag gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft folgende Sicherheit(en) zu stellen: …. • Sonderumlage von ... €: a) Die auf die einzelnen Wohnungseigentümer entfallenden Teilbeträge sind nach Miteigentumsanteilen zu berechnen. Die jeweilige Höhe ergibt sich aus der beigefügten Tabelle. Diese ist Bestandteil dieses Beschlusses. [Die Tabelle hätte die Spalten „Nummer der Einheit gem. Aufteilungsplan“, „Name des Eigentümers“, „Anteil pro Einheit“ sowie den einzelnen Sonderumlagebetrag zu enthalten]. b) Die Sonderumlage ist mit dem Tag der Beschlussfassung (TT.MM.JJJJ) fällig und anteilig von den Wohnungseigentümern spätestens bis zum TT.MM.JJJJ auf das Konto der Gemeinschaft Nr. _________ bei der … (Name des Kreditinstituts) … (BLZ ________) einzuzahlen. • Rückgriff auf Instandhaltungs rückstellungen von  ……. €: a) Die Instandhaltungsrückstellung umfasst zum TT.MM.JJJJ einen Betrag von .. €. Hiervon werden .. € (= Höhe des unter TOP 1.2 genannten Teilbetrags) umgewidmet. b) Der Verwalter wird angewiesen, diesen Betrag vom Festgeldkonto .. auf das Konto .. umzubuchen.



Die Beschlüsse für die Sanierung und Modernisierung



Ein langer Atem ist gefragt



Zahlreiche Beschlüsse und Ausdauer sind Voraussetzungen für die Sanierung einer WEG.



Die nachhaltige energetische Modernisierung gleicht keinem Sprint, sondern eher einem Marathonlauf. Häufig dauert es einige Jahre, bis eine Modernisierung umgesetzt ist. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Beschlüsse innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Weil hier große Haftungsrisiken lauern, sollten Sanierungsbeschlüsse und bauliche Veränderungen immer mit besonderer Sorgfalt vorbereitet und getroffen werden.



in der Eigentümerversammlung auf die Tagesordnung setzen und zur Diskussion stellen. Fällt das Votum positiv aus, sollte der Verwalter einige Vorschaltbeschlüsse fassen lassen, welche auch die Kosten dieser Vorplanungen beinhalten: • Der Verwalter wird beauftragt, Informationen einzuholen und in der Sache weiter tätig zu werden.



Die erste Eigentümerversammlung



• Der Verwalter wird beauftragt, einen Gebäudeenergieberater hinzuzuziehen, der Vor-Ort-Beratungen durchführt.



Kommt der Immobilienverwalter zu dem Schluss, dass Sanierungsmaßnahmen am Gebäude nötig sind, muss er das Thema



• Der Verwalter wird beauftragt, einen Baufachmann (Architekt oder Bau ingenieur) hinzuzuziehen. 65



• Der Kostenrahmen für Hinzunahme eines Baufachmanns und eines Energieberaters wird festgelegt. • Weitere Option: Ein Bauausschuss wird etabliert. • Die Einschaltung eines Fachanwaltes zur Beratung über die zu fassenden Beschlüsse ist dringend zu empfehlen. Anschließend muss der Verwalter tätig werden: bei kommunalen Energieberatungsstellen muss er Informationen einholen, einen qualifizierten Energieberater mit der Vor-Ort-Beratung beauftragen und einen Architekten oder Bauingenieur hinzuziehen. Sein gesamtes Vorgehen sollte der Verwalter mit dem Beirat und/oder dem Bauausschuss abstimmen und diesen bei allen Entscheidungen mit einbeziehen. Wenn alle nötigen Informationen vorliegen, erstellt der Verwalter ein erstes Konzept samt Aufzählung der verschiedenen Fördermöglichkeiten. Er sollte seine Eigentümer immer mit allen relevanten Informationen versorgen. Hier gilt: Lieber einmal mehr über Möglichkeiten informieren, als Angaben zu vergessen! Damit ist der Verwalter auf der rechtssicheren Seite. Das gilt für alle Phasen der Sanierung.



Die zweite Eigentümerversammlung Um den Eigentümern ein vollständiges Bild des Sanierungsvorhabens zu geben, ist es sinnvoll zur nächsten Eigentümerversammlung auch den Energieberater und den Baufachmann hinzuzuziehen. So können 66



Eigentümer erste Fragen auch direkt mit den Experten klären. Auf dieser Eigentümerversammlung müssen dann weitere Vorschaltbeschlüsse gefasst werden: • Der Verwalter wird beauftragt, einen Fachplaner einzuschalten, um ein detailliertes Sanierungskonzept auf der Basis des Berichts der Vor-Ort-Beratung inklusive einer ausführlichen KostenNutzen-Rechnung erstellen zu lassen. • Der Fachplaner wird beauftragt Angebote einzuholen. Nach der Versammlung muss der Verwalter mit Fachleuten das Sanierungskonzept erstellen, die Kosten ermitteln und die voraussichtlichen Einsparungen aufzeigen. In Abstimmung mit dem Beirat/Bauausschuss werden anschließend das Sanierungskonzept sowie die Angebote und Kostenvoranschläge ausgewertet. Daraufhin werden die Maßnahmen und der Zeitplan festgelegt, die am sinnvollsten erscheinen. Auf dieser Grundlage formuliert der Verwalter seine Beschlussvorlage. Der Verwalter erstellt anschließend ein oder mehrere Finanzierungskonzepte auf Basis von Rücklagen, Förderprogrammen und Sonderumlagen oder Krediten. Wenn alle Konzepte stehen, muss der Verwalter die Beschlussvorlagen vorbereiten.



Die dritte Eigentümerversammlung Auf der dritten Eigentümerversammlung stellt der Verwalter die erarbeiteten Konzepte inklusive der eingeholten Angebote



vor. Auch an dieser Versammlung sollten Energieberater sowie Architekt oder Bauingenieur teilnehmen. So können alle aufkommenden Fragen schnell und unkompliziert beantwortet werden. Auf der Versammlung werden folgende Beschlüsse gefasst:



∆Jetzt sanieren und KfW-Förderung nutzen.



• Die Sanierungsmaßnahmen werden beschlossen. • Der Zeitplan wird fixiert. • Der Kostenrahmen wird beschlossen. • Die Finanzierung wird festgelegt. • Der Verwalter wird beauftragt, Verträge mit den ausführenden Firmen zu schließen. Diese Beschlüsse sollten einzeln bzw. Sinn zusammenhängend (wenn sie inhaltlich aufeinander aufbauen) gefasst werden, damit jeder, soweit möglich, unabhängig vom anderen funktioniert. Wird dann ein Beschluss angefochten, ist damit nicht die gesamte Sanierung gefährdet. Außerdem kann so besser den Abstimmungsmodalitäten Rechnung getragen werden. Ein Beschluss über eine Modernisierung muss mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit gefasst werden. Dies erfordert die Zustimmung von mindestens dreiviertel aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer (unabhängig von der Anzahl der Wohnungen), die zusammen über mehr als die Hälfte aller Miteigentumsanteile verfügen müssen. Bei der Finanzierung reicht ein Mehrheitsbeschluss, jedoch ist zu empfehlen, eine



Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW energieeffiziente Sanierungen von Immobilien mit staatlich geförderten Krediten oder Zuschüssen. So steigern Sie nicht nur den Wert Ihrer Immobilien und senken die Betriebskosten, sondern tun auch was fürs Klima. Mehr Informationen zur KfW-Förderung auf www.kfw.de. Jetzt sanieren ab 1,00 % eff. Jahreszins*



* Der genannte Zinssatz gilt für das Sanierungsdarlehen der KfW. Für ein solches Darlehen in Höhe von 75.000 EUR gelten folgende Konditionen: 1,00 % p. a. Sollzins und 1,00 % p. a. Effektivzins bei 30 Jahren Laufzeit, 5 tilgungsfreien Anlau•ahren und 10 Jahren Zinsbindung. Für ein Baudarlehen der KfW in Höhe von 50.000 EUR gelten folgende Konditionen: 2,10 % p. a. Sollzins und 2,12 % p. a. Effektiv67Jahren und zins bei 20 Jahren Laufzeit, 3 tilgungsfreien 10 Jahren Zinsbindung. Stand: 12.12.2013



große Zustimmung in der Eigentümergemeinschaft für die Sanierungsmaßnahme zu erreichen.



Besondere Vorsicht bei Finanzierungsbeschlüssen Wenn die Gemeinschaft die Sanierung über eine Kreditaufnahme finanzieren will, ist besondere Vorsicht geboten.



Hier kann der Verwalter schnell in die Haftungsfalle tappen. Sind alle Beschlüsse gefasst und nach der Monatsfrist bestandskräftig (Vorsicht bei der Feststellung der Bestandskraft! Es sollte in die Beschlüsse aufgenommen werden, wie und wann diese festgestellt werden kann), kann endlich die Sanierung starten. Jedoch braucht der Verwalter auch für die eigentliche Bauphase einen langen Atem.



Praxistipp: Welche Mehrheit für welchen Beschluss? Modernisierende Instandsetzungen: einfache Stimmenmehrheit Unter modernisierenden Instandsetzungen versteht man Maßnahmen, die am Gemeinschaftseigentum nicht nur den ursprünglichen Zustand herstellen, sondern darüber hinausgehen. Das sind zum Beispiel das erstmalige Anbringen einer Wärmedämmung, wenn die Fassade ohnehin saniert werden muss, oder der Austausch von reparaturbedürftigen Holzfenstern durch Kunststofffenster. Gemäß § 22 Abs. 3 WEG können modernisierende Instandsetzungen grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. Modernisierende bauliche Veränderungen: doppelt qualifizierte Mehrheit Eine Modernisierung liegt vor, wenn durch die Maßnahme der Gebrauchswert des Gemeinschaftseigentums erhöht, die Wohnverhältnisse dauerhaft verbessert oder nachhaltig Energie oder Wasser gespart werden. Beispiele sind der nachträgliche Einbau eines Aufzugs, das Bauen eines Kinderspielplatzes oder der Einbau einer neuen Heizungsanlage mit Solaranlage zur Warmwassererwärmung.
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Gemäß § 22 Abs. 2 WEG müssen modernisierende bauliche Veränderungen mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit von drei viertel aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer und mehr als die Hälfte aller Miteigentumsanteile beschlossen werden, wenn dadurch die Eigenart der Wohnanlage nicht verändert und kein Wohnungseigentümer unangemessen beeinträchtigt wird. Sonstige bauliche Veränderungen: Zustimmung betroffener Eigentümer Sonstige bauliche Veränderungen, die weder eine modernisierende Instandsetzung noch eine modernisierende bauliche Veränderung sind, können gemäß § 22 Abs. 1 WEG beschlossen oder verlangt werden, wenn jeder Wohnungseigentümer, dessen Rechte durch die Maßnahmen über das in § 14 Nr. 1 bestimmte Maß hinaus beeinträchtigt werden, zustimmt. Wurde ein solcher Beschluss gefasst, obwohl nicht alle beeinträchtigten Wohnungseigentümer zugestimmt haben, ist der Beschluss nach § 46 Abs. 1 S. 2 WEG innerhalb der Monatsfrist anfechtbar. Danach wird der Beschluss – obwohl nicht ordnungsgemäß – bestandskräftig.



Rechtslage bei baulichen Veränderungen und deren Kostenverteilung



Die energetische Sanierung im Wohnungseigentumsrecht



Oftmals entscheiden Gerichte über die Kostenverteilung bei baulichen Veränderungen.



Eine energetische Sanierung innerhalb einer Wohnungseigentumsgemeinschaft unterliegt auch zahlreichen rechtlichen Fallstricken. Hier gilt es einiges zu beachten, wie ein Blick in die aktuelle Rechts lage zeigt:



Einhaltung der EnEV Beschlüsse der Wohnungseigentümer entsprechen regelmäßig nur dann ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn sie die Vorgaben der aktuellen EnEV einhalten. Verstößt ein Beschluss gegen die Vor-



schriften der EnEV und wird nicht binnen eines Monats angefochten, erlangt er Bestandskraft. Allerdings müssten die Wohnungseigentümer dann aber mit möglichen Bußgeldern nach Abschnitt 6 der EnEV rechnen. Zwar hat das AG Mettmann (Urteil vom 17.04.2013 - 26 C 93/11) entschieden, dass im konkreten Einzelfall auch der Beschluss mit einer geringfügigen Abweichung von der EnEV 2009 ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen könne. Da es sich jedoch hierbei um das Urteil eines einzelnen Untergerichtes handelt, kann es zunächst als „Ausreißer“ angesehen werden. 69



Da in diesem Fall auch nur ein Balkon betroffen war, umfasste die bauliche Maßnahme vermutlich nicht mehr als 10 Prozent der gesamten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes (§ 9 Abs. 3 EnEV 2009). Da auch eine Nachrüstungspflicht für die Dämmung der gesamten Fassade nicht bestand (§ 10 EnEV 2009), dürfte die Entscheidung keine wegweisende Bedeutung erlangen. Generell sollte der Verwalter der Gemeinschaft nahelegen, einen Sachverständigen hinzuziehen und mit der Erstellung einer Kosten-NutzenAnalyse zu beauftragen. Je nach Situation und konkretem Aufwand kann die Gemeinschaft zudem gemäß § 25 Abs.1 EnEV bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde eine Befreiung von den Bestimmungen nach der EnEV beantragen. Positiv für Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträgern ist, dass diese nach einer Entscheidung des OLG Stuttgart (Urteil vom 03.07.2012 – 10 U 33/12) bei einer Mängelbeseitigung zum jetzigen Zeitpunkt selbst dann die EnEV 2009 einzuhalten haben, wenn bei Erstellung des mangelhaften Bauwerks nur die EnEV 2002 vereinbart war.



Beschlüsse über bauliche Veränderungen Bei der Entscheidung über bauliche Maßnahmen sind jeweils besondere Formalien zu beachten. So hat das LG Saarbrücken (Urteil vom 28.03.2013 – 5 S 182/12) zur energetischen Sanierung grundlegend folgendes festgestellt: Eine Baumaßnahme, durch die – unabhängig von dem Vorliegen eines Reparaturbedarfs – der 70



Gebrauchswert des Gebäudes hinsichtlich des Energieverbrauchs nachhaltig erhöht werden soll, kann allenfalls mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit gemäß § 22 Abs. 2 S. 1 WEG oder durch Zustimmung aller rechtlich betroffenen Wohnungs eigentümer gemäß § 22 Abs. 1 WEG beschlossen werden. Eine Entscheidung mit der einfachen Mehrheit über den Weg der modernisierenden Instandsetzung gemäß § 22 Abs. 3 i.V.m. § 21 Abs. 5 Nr. 2 WEG kommt nur dann in Betracht, wenn die angestrebte Neuerung eine technisch bessere oder wirtschaftlich sinnvollere Lösung darstellt. Diese Bewertung hängt von einer anzustellenden Kosten-NutzenAnalyse ab, die den Wohnungseigen tümerbeschluss nur dann rechtfertigen würde, wenn sich die Mehraufwendungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes – grundsätzlich innerhalb von 10 Jahren – amortisieren würden. Nach einer Entscheidung des AG München (Urteil vom 08.08.2011 - 485 C 28220/10 WEG) sind die Eigentümer vor Beschlussfassung über sämtliche relevante Umstände einer geplanten Maßnahme aufzuklären, so auch über die Verschlechterung der Lichtverhältnisse in den Wohnungen aufgrund des Einbaus einer Innendämmung („Verletzung der Informationspflicht“). Trotz grundrechtlicher Verankerung des Klimaschutzes widerspricht deshalb der mit einer Innendämmung der Dachgauben einhergehende Beschluss über den Austausch von Holz- gegen Kunststofffenster den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn sich die Lichtverhältnisse in den Wohnungen verschlechtern und als Alternativmaßnahme eine Außendämmung möglich ist.



Das AG Konstanz hat in seinem Urteil vom 31.01.2013 (12 C 620/12) klargestellt, dass sich die Wohnungseigentümer unabhängig davon, ob es sich bei dem Vollwärmeschutz einer Fassade um eine modernisierende Instandsetzungsmaßnahme oder eine bauliche Veränderung handelt, als speziellen Ausdruck des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes mit den Nutzen der Maßnahme im Verhältnis zu ihren Kosten auseinanderzusetzen haben. Liegt keine Kosten-Nutzen-Analyse vor, die ersichtlich macht, ob eine Amortisierung (sei es durch Energieersparnis oder entsprechende Mieterhöhungen) in einem Zeitraum von zehn Jahren zu erwarten ist, kann der Beschluss angefochten werden.



Die Verteilung der Kosten bei baulichen Veränderungen Nachdem die baulichen Veränderungen beschlossen worden sind, muss die Gemeinschaft die Kostenverteilung für die Maßnahmen beschließen. Doch immer wieder entscheiden Gerichte darüber, wer nach welchen Beschlüssen wie viel zahlen muss, denn die Tücke liegt im Detail, wie ausgewählte Urteile zeigen:



Nach Anteilen oder Gebrauch Um die Kosten für bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum von Wohnungseigentümergemeinschaften zu verteilen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder bedient sich die Gemeinschaft des gesetzlichen Verteilungsschlüssels nach Miteigentumsanteilen (§ 16 Abs. 2 WEG) oder sie beschließt eine andere 71



Kostenverteilung, „wenn der abweichende Maßstab dem Gebrauch oder der Möglichkeit des Gebrauchs durch die Wohnungseigentümer Rechnung trägt“ (§ 16 Abs. 4 WEG). Ein Beschluss gemäß § 16 Abs. 4 WEG, die Kosten nach einem anderen Schlüssel zu verteilen, gilt nur für den Einzelfall und muss mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit von dreiviertel aller Stimmberechtigten und mehr als der Hälfte aller Miteigentumsanteile gefasst werden. Hierbei haben die Wohnungseigentümer nach einer grundlegenden Entscheidung des BGH (Urteil vom 18.06.2010 – V ZR 164/09) bei der Bestimmung eines abweichenden Kostenverteilungsschlüssels nach § 16 Abs. 4 WEG ein nur eingeschränkt überprüfbares Gestaltungsermessen; das ist überschritten, wenn der Kostenverteilungsschlüssel nicht durch den in der Vorschrift genannten Gebrauchsmaßstab, sondern von anderen Gesichtspunkten bestimmt wird. Ein Beschluss nach § 16 Abs. 4 WEG muss den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Verwaltung genügen. Daran fehlt es, wenn die für den Einzelfall beschlossene Änderung des Kostenverteilungsschlüssels einen Anspruch der betroffenen Wohnungseigentümer auf Gleichbehandlung in künftigen Fällen auslöst und so den allgemeinen Kostenverteilungsschlüssel unterläuft. Ein solcher Verstoß führt zur Anfechtbarkeit, nicht aber zur Nichtigkeit des Beschlusses. Unter Beachtung dieser Vorgaben kann die Gemeinschaft hierüber gleichermaßen die Kosten der Instandhaltung und 72



Instandsetzung (§ 21 Abs. 5 WEG), die Kosten baulicher Veränderungen sowie die modernisierender baulicher Maßnahmen nach § 22 Abs. 1 und 2 WEG verteilen. Wird der gesetzliche Verteilerschlüssel angewandt, greift nach § 16 Abs. 6 WEG folgende Sonderregelung: Ein Wohnungseigentümer, der einer Maßnahme nach § 22 Abs. 1 WEG nicht zugestimmt hat, ist nicht berechtigt, einen Anteil an Nutzungen, die auf einer solchen Maßnahme beruhen, zu beanspruchen; er ist nicht verpflichtet, Kosten, die durch eine solche Maßnahme verursacht sind, zu tragen.



Kostenverteilung bei Balkonverglasung Gerade die Abgrenzung von Gemeinschafts- und Sondereigentum im Gebrauch und bei den Kosten bietet häufig Anlass für Konflikte. Hierzu ein Beispiel: In der Teilungserklärung einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind die Balkone und Außenfenster dem jeweiligen Sondereigentum zugeordnet. In allen anderen Bereichen werden die Kosten ausschließlich nach dem gesetzlichen Verteilungsschlüssel, also den Miteigentumsanteilen, verteilt. Die Eigentümer beschließen ordnungsgemäß die Balkone zu verglasen. Die Kosten werden ausschließlich unter den Eigentümern aufgeteilt, die über einen Balkon verfügen. Die Zuordnung der Balkone und Außenseiten der Fenster zum Sondereigentum ist zwar unwirksam, weil sie konstruktive Elemente sind und damit nach § 5 Abs. 2 WEG zum Gemeinschaftseigentum gehören. Dennoch könnte eine solche Regelung in



einer Teilungserklärung zur Kostenverteilung wirksam sein. So hat es das Oberlandesgericht Hamm bereits am 22. August 1991 in einem Fall entschieden. Eine Kostenverteilung nach § 16 Abs. 4 WEG wäre in einem solchen Fall problematisch. Ordnungsgemäßer Verwaltung entspräche allenfalls noch die Umlage nach Einheiten, die über einen Balkon verfügen. Eine Kostenbelastung der Eigentümer, deren Wohneinheiten keinen Balkon haben, kommt nicht in Betracht, weil es sich einem BGH-Urteil vom 10. Juni 2010 (V ZR 164/09) zufolge um einen groben Verstoß gegen die Grundsätze des § 16 Abs. 4 WEG handeln würde. Auch eine Kostenverteilung einer Dachsanierung nach § 16 Abs. 4 WEG kommt nach einer Entscheidung des LG Hamburg (Urteil vom 25.05.2011 – 318 S 21/11) nicht in Betracht. Die Belastung eines Teils der Wohnungseigentümer mit den Kosten einer Instandsetzungsmaßnahme kommt in Betracht, wenn die belasteten Wohnungseigentümer vom Gemeinschaftseigentum einen eigennützigen Gebrauch machen oder machen können, der den von den Kosten freigestellten Wohnungseigentümern nicht oder so nicht möglich ist. Am Dach des Gebäudes haben grundsätzlich alle Wohnungseigentümer den gleichen Gebrauchsanteil, so dass § 16 Abs. 4 WEG unanwendbar ist.



Nicht nichtig, nur anfechtbar Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass aus der Beschlusskompetenz der Gemeinschaft, Gebrauch, Verwaltung,



Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums per Mehrheitsbeschluss zu regeln, nicht die Befugnis folgt, den Wohnungseigentümern darüber hinaus Kosten und Lasten aufzuerlegen (V ZR 193/09). Umgekehrt gilt nach §16 Abs. 4 WEG natürlich auch, dass ein einzelner Eigentümer Kosten für Maßnahmen, die nur ihm zugutekommen, nicht auf die Gemeinschaft umlegen kann. Doch Vorsicht: Ein solcher Beschluss wäre nicht nichtig, sondern nur anfechtbar, womit er nach Verstreichen der Anfechtungsfrist bestandskräftig würde.



Kostenbefreiung bei fehlender Zustimmung Häufigen Anlass zum Streiten bietet die Kostenbefreiung Einzelner, die sich aus § 16 Abs. 6 WEG ergibt. Unter Juristen war bisher umstritten, ob alle Eigentümer, die einer Maßnahme nicht zugestimmt haben, unabhängig von ihrer Zustimmungspflicht von den Kosten befreit sind. Das Landgericht München I hatte am 28. Februar 2011 entschieden, dass die Regelung nach § 16 Abs. 6 WEG nicht auf Wohnungseigentümer angewendet werden kann, die einer baulichen Veränderung nicht zugestimmt haben, obwohl ihre Zustimmung nach § 14 Nr. 1 WEG erforderlich gewesen wäre (1 S 19089/10). Dem Gericht zufolge konnte ein Beschluss zu baulichen Veränderungen überhaupt nur zustande kommen, wenn alle von der Maßnahme beeinträchtigten Eigentümer dem Antrag zugestimmt haben. Dann kann der Eigentümer die anteilige Beteiligung an den Kosten nur verhindern, wenn er den Beschluss rechtzeitig anfechte. 73



Das Oberlandesgericht München jedoch hatte dazu eine andere Meinung. Einem Beschluss (32 Wx 87/08) vom 11. Juli 2008 zufolge waren grundsätzlich alle Wohnungseigentümer von der Kostenlast befreit, die den baulichen Veränderungen nicht zugestimmt haben. Hierfür sprach auch der Wortlaut des § 16 Abs. 6 S. 1 WEG, der alleine die fehlende Zustimmung für die Befreiung voraussetzte. Inzwischen hat der BGH durch Urteil vom 11.11.2011 (V ZR 65/11) entschieden, dass ein Wohnungseigentümer, der einer baulichen Maßnahme gemäß § 22 Abs. 1 WEG nicht zustimmt, stets gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 Halbs. 2 WEG von den damit verbundenen Kosten befreit ist. Es kommt entgegen LG München I nicht darauf an, ob seine Zustimmung gemäß § 22 Abs. 1 i.V.m. § 14 Nr. 1 WEG erforderlich war oder nicht. Bereits entschieden ist, dass ein von den Herstellungskosten befreiter Eigentümer auch von den Folgekosten befreit ist (BGH), jedoch nicht von den Rückbaukosten (OLG Hamburg). Die Kostenbefreiung gilt auch ohne Grundbucheintrag für den Rechtsnachfolger.
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Energieeffizientes Sanieren lohnt sich wie noch nie



Mit voller Energie in die Effizienz Die KfW fördert die Energieeffizienz in Wohngebäuden mit verbilligten Zinssätzen und Zuschüssen des Bundes. Dabei gilt: Je niedriger der Energieverbrauch nach der Sanierung, desto günstiger die Fördermittel und desto höher die Zuschüsse. Gefördert werden die Sanierungsmaßnahmen selbst, Baunebenkosten, Beratung und energetische Baubegleitung:



Günstiger wird‘s nicht mehr Schon bei heutigen Energiepreisen sind die Baumaßnahmen zur Einsparung einer Kilowattstunde Strom billiger, als der entsprechende Verbrauch von Gas und Öl. Dass die Preise für konventionelle Energieträger mittel- und langfristig weiter steigen werden, ist unzweifelhaft. Über 41 Millionen Wohneinheiten gibt es in Deutschland. Die privaten Haushalte verbrauchen knapp 34 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Deutschland und sind dabei für etwa ein Viertel des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Durch eine umfassende Sanierung lässt sich der Heizwärmebedarf eines Hauses, das nicht nach aktuellen Energiestandards errichtet wurde, um über 70 Prozent reduzieren. Und das ist keine graue Theorie, sondern vielfach erprobte Praxis. Laut einer Erhebung aus dem Jahre 2010 verbrauchen unsanierte Häuser, die vor Mitte der 1960er Jahre erbaut wurden,



eine Energiemenge von etwa 160 kWh/ m2 jährlich. Etwa zehn Prozent dieser Gebäude benötigen dabei sogar mehr als 240 kWh/m2 im Jahr. Von Mitte der 60er bis Anfang der 90er Jahre ist die Bilanz mit einem Verbrauch von 140 kWh/m2 jährlich bereits spürbar besser. Jedoch liegen nach dieser Erhebung aber erst die Gebäude, die nach 1990 erbaut wurden, mit einem Verbrauch von etwa 100 kWh/m2 in einem Bereich, der nach heutigen Maßstäben noch als angemessen bezeichnet werden kann. Die Heizkosten, die von den Energiekosten der privaten Haushalte den größten Teil ausmachen, bieten also ein erhebliches Einsparpotenzial. Darum sind Investitionen in die Energieeffizienz über einen Zeitraum zwischen zehn und 20 Jahren hinweg zumindest kostenneutral. Unter Berücksichtigung steigender Energiepreise und längerer Zeiträume, über die Dach, Fenster, Fassade und Heizung die Energieeffizienz des Gebäudes gewährleisten, fällt die Rechnung deutlich aus. Besonders schnell amortisieren sich die Investitionen, wenn ohnehin eine Instandsetzung des Gebäudes erforderlich ist. Abgesehen von der Reduzierung der Energiekosten sprechen auch die Finanzierungsmöglichkeiten für eine energetische Sanierung. In Zeiten der Energiewende eröffnen Investitionen in die Energieeffizienz den Zugriff auf staatliche Fördermittel zu guten Konditionen.
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Energetische Sanierung und altersgerechtes Umbauen sollten zeitgleich erfolgen.



Während die KfW aber die energetische Sanierung besonders fördert, finanziert sie keine Sanierung, die nur der optischen Instandsetzung dient. Für die Beseitigung von Barrieren in Wohngebäuden und Wohnungen stellt die KfW Fördermittel zu vergleichbar günstigen Konditionen bereit wie für die energetische Sanierung. Das Programm „Altersgerecht Umbauen“ wird in diesem Leitfaden ebenfalls erläutert. Energetische Sanierung und altersgerechtes Umbauen sind sowohl in der Umsetzung als auch in der Beantragung von Fördermitteln kombinierbar. Um Synergien zu nutzen und die Beeinträchtigung der Hausbewohner zu minimieren, sollten sie daher möglichst zeitgleich erfolgen.
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Der Immobilienverwalter zwischen Anspruch und Realität Die Arbeit des Immobilienverwalters wird immer anspruchsvoller. Die Qualität seiner Leistung muss sich heute auch an der Frage messen lassen, ob er sich erfolgreich der großen Herausforderung unserer Zeit stellt: der Energiewende und dem demografischen Wandel. Die Energie kosten steigen, die Energieeinsparverordnung (EnEV) fordert konkrete Sanierungsmaßnahmen und ein schneller Wandel der Energielandschaft in Deutschland, sowohl was die Energieerzeugung angeht als auch was die Effizienz der Energienutzung betrifft, hat begonnen. Daher ist es in vielen Fällen sinnvoll, Sanierungen nicht nur den Rücklagen der Wohnungseigentümergemeinschaft entsprechend in mehreren kleineren Schritten hinterein-



Praxistipps: Acht Schritte zum Effizienzhaus – Sanierungsbedarf und Energiespar potenzial ermitteln – Auftrag der Eigentümer zur Konzept erstellung einholen – Sanierungskonzept mit Kostenplan erstellen lassen – Eigentümerbeschluss herbeiführen – Fördermittelanträge stellen – Danach erst Baubeginn – Nach Bauabschluss erreichte Effizienzklasse bescheinigen lassen – Zuschüsse für Baubegleitung und/oder erreichte Effizienzklasse anfordern



ander durchzuführen. Denn staatliche Fördermittel sind besonders günstig, wenn die Sanierung große Einspareffekte erzielt. Der Immobilienverwalter ist oft mit einer sehr komplexen Situation konfrontiert: Er muss den Bedarf an Sanierungsmaßnahmen einschätzen können oder wenigstens so viel technisches Verständnis mitbringen, dass er die Berechnungen externer Experten beurteilen kann. Auf dieser Grundlage gilt es zunächst, die technische Umsetzbarkeit einer energetischen Sanierung zu prüfen. Denn sie ist nicht nur ein technischer Vorgang, sondern auch ein Eingriff in die Lebenswelt der Hausbewohner. Darum muss der Verwalter auch dafür sorgen, dass die Eigentümer der Wohnungen sich mit dem Sanierungskonzept identifizieren können. Für die Eigentümer zählt dabei, dass die Sanierungskosten in einem gesunden Verhältnis zu den Energieeinsparungen stehen. Gleichzeitig ist die finanzielle Situation der Wohnungseigentümer oft



von großen Unterschieden gekennzeichnet. Für die Bewohner steht dagegen im Vordergrund, dass die Bauarbeiten ihre Wohnqualität so wenig und so kurz wie möglich beeinträchtigen. Die häufig anzutreffende gemischte Nutzung eines Wohngebäudes durch Mieter und Eigennutzer erfordert Fingerspitzengefühl, gute Argumente und menschliches Geschick.



Welche Gebäude werden gefördert? Die nachfolgend vorgestellten Programme beziehen sich auf Gebäude, die folgende Bedingungen erfüllen: • Es handelt sich um Wohngebäude: – Ferien- und Wochenendhäuser sind keine Wohnhäuser im Sinne dieser Förderung – Bei gemischter Nutzung eines Gebäudes werden die auf die Gewerbeflächen anfallenden Sanierungskosten aus der Förderung ausgenommen (Ausnahme Heizung oder Lüftungsanlage). Der Austausch einer Heizungs- und/oder Lüftungsanlage in einem gemischt genutzten Gebäude kann vollständig gefördert werden, wenn das Gebäude überwiegend (zu mehr als 50 Prozent) wohnwirtschaftlich genutzt wird – Nutzungsänderungen von beheizten Nichtwohnflächen in Wohnflächen (Umwidmung) ist möglich • Der Bauantrag oder die Bauanzeige wurde vor dem 01.01.1995 gestellt. • Denkmäler nach den Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer oder Ge77



bäude, die von der Kommune als „besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ eingestuft sind, unabhängig davon ob diese beheizt oder nicht beheizt sind, wenn diese aktuell oder zukünftig wohnwirtschaftlich genutzt werden (zum Beispiel Umwidmung zu neuen abgeschlossenen Wohneinheiten).



Überblick über die KfW-Programme zur energieeffizienten Sanierung:



Programm, Konditionen



Vorhaben



Energieeffizient Sanieren – Kredit für KfWEffizienzhaus (Programmnummer 151)



– Alle Sanierungsmaßnahmen, durch die ein Wohngebäude im Ergebnis nachweislich einen KfW-Effizienzhaus-Standard erfüllt



– Kredit von bis zu 75.000 Euro pro Wohneinheit – Antragstellung vor Baubeginn bzw. vor Kaufvertragsabschluss



Wenn ein Eigentümer ein Wohnhaus energetisch sanieren möchte, stehen ihm vier Förderprogramme zur Verfügung. Die einzelnen Programme werden im Anschluss an diesen Überblick detailliert erläutert.



– Energetische Sanierung eines Denkmals oder besonders erhaltenswerter Bausubstanz – Erwerb eines Wohngebäudes oder einer Wohnung direkt nach Sanierung zum KfW- Effizienzhaus



Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen (Programmnummer 152) – Kredit von bis zu 50.000 Euro pro Wohneinheit – Antragstellung vor Baubeginn bzw. vor Kaufvertragsabschluss
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– Einzelne Sanierungsmaßnahmen, die den Energieverbrauch des Wohngebäudes oder der einzelnen Wohnung senken, zum Beispiel Dämmung von Fassade, Dach, Keller- oder Geschossdecke; Heizungserneuerung; Fenstertausch; Lüftungseinbau – Erwerb eines Wohngebäudes oder einer Wohnung direkt nach energetischer Sanierung



Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss (Programmnummer 430) – Zuschuss pro Wohneinheit von bis zu 18.750 Euro je nach KfW-Effizienzhausstandard – bis 5.000 Euro bei Einzelmaßnahmen – Nur für natürliche Personen als Eigentümer von selbst genutzten/vermieteten Ein- und Zweifamilienhäusern (mit max. 2 Wohneinheiten), Eigentümer von selbst genutzten/vermieteten Eigentumswohnungen und Wohnungseigentümergemeinschaften



– Alle Sanierungsmaßnahmen, durch die ein Wohngebäude im Ergebnis nachweislich den Energiestandard „KfW-Effizienzhaus“ erfüllt oder – einzelne Sanierungsmaßnahmen, die den Energieverbrauch des Wohngebäudes bzw. der einzelnen Wohnung senken, zum Beispiel Dämmung von Fassade, Dach, Keller- oder Geschossdecke; Heizungserneuerung; Fenstertausch; Lüftungseinbau – Energetische Sanierung eines Denkmals oder besonders erhaltenswerter Bausubstanz



– Antragstellung vor Baubeginn. Beim Ersterwerb Antragstellung vor Abschluss des notariellen Kaufvertrags



– Erwerb eines Ein-/Zweifamilienhauses oder einer Wohnung direkt nach ener getischer Sanierung



Energieeffizient Sanieren – Baubegleitung (Programmnummer 431)



– Energetische Fachplanung und energetische Baubegleitung durch einen externen Sachverständigen



– Zuschuss von 50 Prozent der förderfähigen Kosten bis zu 4.000 Euro pro Antragsteller – Nur in Kombination mit Programm 151, 152 oder 430 oder mit einem von der KfW aus diesen Mitteln refinanzierten Programm eines Landesförderinstituts – Antragstellung spätestens 3 Monate nach Abschluss der energetischen Baubegleitung (Rechnungsdatum)
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Für jede energieeffiziente Sanierung die passende Finanzierung:



Programmübersicht nach Anliegen Die Ziffern in Klammern sind die jeweiligen Programmnummern. Geben Sie diese hinter die URL www.kfw.de ein und Sie gelangen sofort zu den Detailinformationen, z.B. www.kfw.de/151



Programmübersicht nach Anliegen Sanierung eines Wohngebäudes zum Energiestandard „KfW Effizienzhaus“ • Finanzierung über Kredit



Energieeffizient Sanieren – Kredit (151)



• Finanzierung aus Eigenmitteln oder mit Hausbankdarlehen



Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss (430)



Einzelne Sanierungsmaßnahmen, die den Energieverbrauch des Wohngebäudes oder der einzelnen Wohnung senken, zum Beispiel Dämmung von Fassade, Dach, Keller- oder Geschossdecke; Heizungserneuerung; Fenstertausch; Lüftungseinbau • Finanzierung über Kredit



Energieeffizient Sanieren – Kredit (152)



• Finanzierung aus Eigenmitteln oder mit Hausbankdarlehen



Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss (430)



Energetische Sanierung eines Denkmals oder besonders erhaltenswerter Bausubstanz zum Energiestandard „KfW-Effizienzhaus Denkmal“ • Finanzierung über Kredit



Energieeffizient Sanieren – Kredit (151)



• Finanzierung aus Eigenmitteln oder mit Hausbankdarlehen



Energieeffizient Sanieren – Investitions zuschuss (430)



Hinweis: Die Anforderungen an ein KfWEffizienzhaus Denkmal sind deutlich geringer. Mögliche Auflagen der Denkmalbehörden oder Kommunen werden berücksichtigt
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Energetische Sanierung eines Denkmals oder besonders erhaltenswerter Bausubstanz mit Einzelmaßnahmen • Finanzierung über Kredit



Energieeffizient Sanieren – Kredit (152)



• Finanzierung aus Eigenmitteln oder mit Hausbankdarlehen



Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss (430)



Hinweis: Die Anforderungen an einzelne Bauteile wie Fassadendämmung, Dachdämmung, Fenster sind für Bauteile mit Anforderungen der Denkmalschutz Behörde oder bei Gebäuden mit erhaltenswerter Bausubstanz deutlich geringer Ersterwerb einer durch einen Bauträger oder privaten Verkäufer sanierten Wohnimmobilie zum KfW-Effizienzhaus • Finanzierung über Kredit



Energieeffizient Sanieren – Kredit (151)



• Finanzierung aus Eigenmitteln oder mit Hausbankdarlehen



Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss (430)



Ersterwerb einer durch einen Bauträger oder privaten Verkäufer sanierten Wohnimmobilie mit Einzelmaßnahmen • Finanzierung über Kredit



Energieeffizient Sanieren – Kredit (152)



• Finanzierung aus Eigenmitteln oder mit Hausbankdarlehen



Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss (430)



Baubegleitung der Sanierung durch Sachverständige



Wer kann KfW-Fördermittel beantragen? Hier ist zu unterscheiden zwischen Darlehen und Zuschüssen. Während die Darlehen jedem Investor zur Verfügung stehen, sind die Zuschüsse nur Privatpersonen als Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern oder von Eigentumswohnungen vorbehalten.



Energieeffizient Sanieren – Baubegleitung – Investitionszuschuss (431)



Generell gilt, das Programm 151/152 ist offen für alle Träger energetischer Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden. Dazu zählen: • Eigentümer einer Wohnimmobilie können ebenso einen Antrag auf Förderung der Sanierung stellen wie Ersterwerber von saniertem Wohnraum. In beiden Fällen ist es unerheblich, ob die Immobilie nach Kauf selbst genutzt 81



oder vermietet wird. Zu Eigentümern bzw. Ersterwerbern zählen zum Beispiel Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen oder Eigentümer/Betreiber von Wohnheimen. Bei einem Kauf ist es wichtig, dass die energetische Sanierung durch den Verkäufer Bestandteil des Kaufvertrags ist und die dafür anfallenden Kosten im Kaufvertrag oder in einer Anlage dazu angegeben werden. Der Antrag auf eine Förderung durch die KfW ist vor Abschluss des notariellen Kaufvertrags zu stellen. • Auch Mieter einer Wohnimmobilie sind in der Kreditvariante des Produkts „Energieeffizient Sanieren“ antragsberechtigt, wenn der Vermieter der Sanierung zugestimmt hat. Vermieter, die sich scheuen, das Geld für die Sanierung auszugeben, müssen nur ihre Zustimmung zu Baumaßnahmen geben, die den Wert ihres Wohneigentums steigern. Der Mieter kann die Investitionskosten durch die Reduktion der Energiekosten kompensieren. • Schließlich können Energieanbieter, die als Contracting-Geber ein Wohnhaus mit Wärmeenergie versorgen, Fördermittel erhalten, um die Investition kostengünstig zu finanzieren. Alternativ zum Kreditprogramm können Wohnungseigentümer, Ein-/Zweifamilienhausbesitzer (max. 2 Wohneinheiten) und Ersterwerber von saniertem Wohnraum einen Zuschuss zu den energetischen Investitionskosten (Programm 430) beantragen, unabhängig davon, ob sie den Wohnraum selbst nutzen oder ver82



mieten. Antragsberechtigt sind hier aber nur Eigentümer oder Ersterwerber von Ein- und Zweifamilienhäusern oder von Eigentumswohnungen, nicht aber Wohnungsunternehmen oder Eigentümer/Betreiber von Wohnheimen. Den Zuschuss zur energetischen Fachplanung und Baubegleitung (431) kann jeder Investor beantragen, der für die energetische Sanierung Mittel der KfW aus dem Produkt „Energieeffizient Sanieren“ beantragt hat oder ein mit KfW-Mitteln refinanziertes Produkt eines Landesförderinstituts. Weitere Einschränkungen bezüglich der Antragsberechtigung gibt es hier nicht.



Die wichtigsten Ansatzpunkte energetischer Sanierungsmaßnahmen Die größten Wärmeverluste eines Hauses werden durch eine schlecht isolierende Wand und ein nicht gedämmtes Dach, undichte Fenster und eine ineffiziente Heizung verursacht. Dabei macht die Heizung durchschnittlich bis zu 35 Prozent aus, schlecht isolierende Fenster und Türen bis zu 25 Prozent. In vergleichbarer Höhe liegen auch die Wärmeverluste durch unzureichend gedämmte Wände, wie sie bis in die 70er Jahre hinein standardmäßig gebaut wurden. Die mangelnde Isolierung des Bodens des untersten Wohngeschosses schlägt noch mit bis zu 10 Prozent zu Buche und ist besonders für die dort wohnende Mietpartei mit entsprechend hohen Zusatzkosten verbunden.



Praxistipp: Energetische Sanierung lässt sich mit altersgerechtem Umbau gut kombinieren. Sowohl bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen selbst als auch bei der Beantragung der Förderprogramme.



Ziel Effizienzhaus – die KfW fördert das Ergebnis, unabhängig vom Weg dorthin Beim leistungsstarken Programm „Energieeffizient Sanieren-Kredit“ (Programmnummer 151) richtet sich die Höhe des staatlichen Tilgungszuschusses zu den Sanierungskosten nach den energetischen Kennwerten des Hauses nach der Sanierung. Berücksichtigt werden der Jahresprimärenergiebedarf, der aussagt, wie viel Energie im Haus verbraucht wird



und der Transmissionswärmeverlust, aus dem erkennbar ist, wie viel Wärme durch die Gebäudehülle verloren geht. Gleiches gilt auch für den Investitionszuschuss der Programmnummer 430. Welche Maßnahmen zur Erreichung eines der KfW-Effizienzhausstandards bei einem Haus erforderlich sind, ist individuell auf das jeweilige Objekt abzustimmen. Der Energieeffizienzexperte, der für die Qualität der energetischen Sanierung zeichnet, kann die dafür erforderlichen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Bauherrn festlegen. Um das energetische Niveau zu bestimmen, orientiert man sich an einem Neubau gemäß den Vorgaben der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV). Je kleiner die Zahl des Effizienzhauses, 83



desto besser das Energieniveau. An die einzelnen Bauteile gibt es von Seiten der KfW keine Vorgaben, sofern die energetischen Kennwerte (für den Jahresprimärenergiebedarf und den Transmissionswärmeverlust) eingehalten werden. Es gibt verschiedene energetische Sanierungsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Wohngebäudes beitragen, unter anderem: – Wärmedämmung der Außenwände und Dachflächen – Wärmedämmung der Decke von Keller und oberstem Geschoss – Erneuerung der Fenster und Außentüren von beheizten Räumen – Heizungsaustausch – Optimierung der Wärmeverteilung Welche Maßnahmen am besten geeignet sind, um die höchste Energieeinsparung zu erreichen, hängt jedoch von einer Einzelfallprüfung ab – genauso wie die Frage, welche Maßnahmen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft eine Mehrheit finden. Die KfW überlässt die Maßnahmengestaltung darum den Antragstellern, dem Immobilienverwalter und ihrem Energieberater. Das Ergebnis der Sanierung ist am Ende ausschlaggebend für die Höhe der Förderung durch die KfW. Je höher die Praxistipp: Der erste Schritt zum optimalen KostenNutzen-Verhältnis einer Sanierung ist die Beauftragung eines Energieberaters. Sein Honorar kann in die Darlehenssumme einfließen.
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Praxistipp: Was ist ein KfW-Effizienzhaus? Der Standard „Effizienzhaus“ wurde von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena), dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und der KfW entwickelt. Maßstab für die Effizienzklasse eines Gebäudes ist, wie viel Energie es nach der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) verbrauchen dürfte, wenn es in gleicher Form und Größe neu gebaut würde. Die Effizienzhausklasse bezeichnet den prozentualen Energieverbrauch des Hauses gemessen am Jahresprimärenergiebedarf des Referenzgebäudes. Je kleiner also die Zahl, desto höher die Effizienz. Daneben ist auch der Wert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes (H‘T) des Gebäudes relevant. Beim KfWEffizienzhaus 70 darf er z.B. höchstens 85 Prozent eines entsprechenden Referenzgebäudes betragen.



Energieeffizienz, die durch die Sanierung erreicht wird, desto höher der Investitionszuschuss bzw. desto höher der Tilgungszuschuss beim Darlehen. Die KfW unterscheidet bei der Förderung zwischen einer Sanierung zum KfW-Effizienzhaus und der energetischen Sanierung mit Einzelmaßnahmen. Den ersten Unterschied macht die maximale Förderhöhe: Hat die Sanierung zum Ziel, dass die Energieeffizienz des Hauses eine der definierten KfW-Effizienzhausklassen erreicht, dann kann die Sanierung über das Programm 151 mit einer Höhe von bis zu 75.000 Euro pro Wohneinheit gefördert werden. Je nach dem, welche Effizienzhausklasse der Energieberater dem Haus nach der Fertigstellung bescheinigt, ge-



währt die KfW dem Antragsteller einen Tilgungszuschuss zwischen 2,5 und 17,5 Prozent der zugesagten Fördermittel, maximal jedoch 13.125 Euro. Alternativ zum Kreditprogramm gibt es auch noch eine Zuschussvariante (Programmnummer 430). Die KfW fördert das Ergebnis Förderung auf Basis der Energiesparverordnung (EnEV):



Tilgungszuschuss zum Kredit Prozentualer Anteil vom Darlehensbetrag im Programm 151



Einzelmaßnahmen*



Nicht rückzahlbarer Zuschuss Prozentualer Anteil der förderfähigen Kosten / Höchstsumme pro Wohneinheit im Programm 430 10,0 Prozent / bis zu 5.000 Euro



KfW-Effizienzhaus Denkmal



2,5 Prozent / bis zu 1.875 Euro



10,0 Prozent / bis zu 7.500 Euro



KfW-Effizienzhaus 115



2,5 Prozent / bis zu 1.875 Euro



10,0 Prozent / bis zu 7.500 Euro



KfW-Effizienzhaus 100



5,0 Prozent / bis zu 3.750 Euro



12,5 Prozent / bis zu 9.375 Euro



KfW-Effizienzhaus 85



7,5 Prozent / bis zu 5.625 Euro



15,0 Prozent / bis zu 11.250 Euro



KfW-Effizienzhaus 70



12,5 Prozent / bis zu 9.375 Euro



20,0 Prozent / bis zu 15.000 Euro



KfW-Effizienzhaus 55



17,5 Prozent / bis zu 13.125 Euro



20,0 Prozent / bis zu 18.750 Euro



*förderfähige Kosten max. 50.000 Euro, Förderung in Programm 152.



85



Beispiel 1: Hohe Gesamt investition, Einzelanträge jedes Eigentümers, ein Drittel KfW-Fördermittel Ein Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1985 soll mit 35 Wohnungseinheiten energetisch saniert werden. Der Energieberater hat einen Maßnahmenplan erarbeitet, der das Haus auf den Standard KfW-Effizienzhaus 115 bringt. Die energetischen Sanierungskosten für das Maßnahmenpaket liegen bei 2,1 Millionen Euro. Jeder Eigentümer hat für seine Wohnung einen Anteil von 60.000 Euro beizutragen. Der Verwalter erstellt zusammen mit dem Energieberater einen Projektplan, aus dem das gesamte Maßnahmenpaket, die Gesamtkosten und die förderfähigen Sanierungskosten hervorgehen. In dem Plan ist auch ein Finanzierungsmodell enthalten, das abbildet, welcher Anteil der Kosten jeweils aus Rücklagen, Hausbankkrediten und KfW-Mitteln finanziert werden kann. Die Hälfte der Sanierungskosten wird durch Fördermittel finanziert, die 30.000 Euro pro Wohneinheit und insgesamt 1,05 Millionen Euro betragen.



„Nicht ohne meinen Berater“ Jedes Haus ist individuell. Eine bestimmte Maßnahme kann an verschiedenen Gebäuden zu unterschiedlich guten Ergebnissen führen. Darum schreibt die KfW in ihren Förderbedingungen die verbindliche Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen für Energieeffizienz vor. 86



Dieser kalkuliert dann vor der Antragstellung und vor Baubeginn, durch welche Maßnahmen zu welchen Plankosten welche Energieeinsparung und welcher KfW-Effizienzhaus-Standard erreicht werden kann. Diese Kalkulation ist Teil des Kreditantrages und wird gemeinsam unterschrieben. Der Energieberater plant auch zusammen mit dem Verwalter und der WEG die Durchführung der Sanierung. Nach Fertigstellung bestätigt er die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen gegenüber der KfW und das Erreichen des beantragten Sanierungsziels. Die Kosten für die energetische Planung und Baubegleitung, wie zum Beispiel Architekten- und Ingenieurleistungen oder Baustellenabsicherung, sind förderfähig, sofern sie sich auf energetische Maßnahmen beziehen. Die Kosten können in die Darlehenssumme einfließen (Kredit 151/152) oder in die förderfähigen Kosten für den Investitionszuschuss einfließen (Zuschuss 430). Für die energetische Fachplanung und Baubegleitung kann auch zusätzlich ein spezieller Zuschuss von 50 Prozent der Baubegleitungskosten beantragt werden, sofern diese Kosten nicht schon in den förderfähigen Kosten für die Kredit- (151) bzw. Zuschussförderung (430) einbezogen wurden. Dieses Programm 431 kann nur beantragt werden, wenn ein Eigentümer oder eine WEG auch eine Investitionsförderung aus den Programmen 151, 152 oder 430 oder ein von der KfW aus diesen Mitteln refinanziertes Programm eines Landesförderinstitutes in Anspruch nimmt.



Akademie



www.e-b-z.de



Für die Förderung einer energetischen Fachplanung und Baubegleitung im Programm 431 ist ab 1. Juni 2013 ein Sachverständiger aus der Expertenliste einzubinden. Eine komfortable Expertensuche ist online zu finden unter: www.energie-effizienz-experten.de Das Programm 151 ist auch für Denk mäler und besonders erhaltenswerte Bausubstanz anwendbar.



Zur Abwägung zwischen Gesamtsanierung und Einzelmaßnahmen Die Frage, ob eine WEG ein Wohnhaus in einem umfassenden Sanierungsvorhaben auf einen KfW-EffizienzhausStandard bringt oder Einzelmaßnahmen vorzieht, muss für jedes Haus individuell beantwortet werden. Die Entscheidung hängt zum Beispiel davon ab, • ob bestimmte Teile des Hauses dringend energetisch saniert werden müssen, während andere noch oder schon in gutem Zustand sind, oder ob eine Gesamtsanierung erforderlich bzw. energetisch sinnvoller ist 87



• ob die Eigentümer in der Lage sind, für eine umfassende Sanierung die nötigen Mittel aufzubringen oder Darlehen zu beantragen • wie homogen die Wohnungseigentümer in ihrer Vermögenssituation sind • wie stark sich die Meinungen der Eigentümer zur Notwendigkeit einer energetischen Sanierung unterscheiden • wie stark Baunebenkosten wie Ingenieurleistungen, Baustellenabsicherung oder andere Bauvorbereitungen bei den Gesamtkosten ins Gewicht fallen • ob es im Hinblick auf die Beeinträchtigung der Wohnqualität leichter durchsetzbar ist, in einer längeren Bauphase eine Komplettsanierung oder in mehreren kürzeren Bauphasen Einzelmaßnahmen durchzuführen.



Einzelmaßnahmen – es muss nicht immer der große Wurf sein Die umfassende energetische Sanierung eines Wohnhauses ist nicht immer sinnvoll. Viele Wohnungseigentümergemeinschaften bevorzugen es, die Sanierungsarbeiten in zeitlichen Abständen einzeln hintereinander durchzuführen, um sie aus ihren Rücklagen finanzieren zu können. Oft treffen auch unterschiedliche Interessen und Prioritäten von Mietern, Eigennutzern und Kapitalanlegern aufeinander, so dass eine umfassende Sanierung kei88



ne Mehrheit findet. In solchen Fällen sind Einzelmaßnahmen die sinnvollere und einfachere Variante der Sanierung. Die KfW unterstützt diese Vorhaben mit Zuschüssen oder Darlehen. Für die Darlehensvariante bietet die Förderbank das Programm „Energieeffizient SanierenKredit/ Einzelmaßnahmen“ (152). Für die Förderung über dieses Programm ist es nicht notwendig, einen KfW-Effizienzhaus-Standard zu erreichen. Die maximale Kredithöhe für Einzelmaßnahmen beträgt 50.000 Euro pro Wohneinheit. Diese Summe wird bei Wohnhäusern mit mehreren Wohneinheiten meist bei Weitem nicht ausgeschöpft. Solange der Höchstbetrag nicht ausgeschöpft ist, kann jeder Antragsteller immer wieder einen neuen Förderantrag für eine neue Sanierungsmaßnahme stellen, bis der Förderhöchstbetrag ausgeschöpft ist. Interessant wird diese Förderhöhe besonders, wenn eine WEG in mehreren Schritten eine umfassende Sanierung durchführen möchte, deren Gesamtsumme am Ende recht hoch ist. Auch für die Antragstellung der Förderung von Einzelmaßnahmen muss ein Sachverständiger hinzu gezogen werden. Er bestätigt, dass die geplanten Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Hauses geeignet sind und prüft, ob durch die Maßnahmen bereits ein KfW-Effizienzhaus-Standard erreicht wird – denn das bedeutet, dass das Programm 151 beantragt werden kann und damit der WEG ein Tilgungszuschuss gewährt werden kann.



Der Energieberater ermittelt, welche Heizungsanlage am besten geeignet ist.



Der Kredit kann für eine Laufzeit von bis zu 30 Jahren abgeschlossen werden. Außerplanmäßige Tilgungen, zum Beispiel aus neuerlichen Rücklagen, sind jederzeit während der ersten Zinsbindungsfrist kostenfrei möglich. Praxistipp: Stellt sich während der Bauphase heraus, dass die veranschlagten Sanierungskosten überschritten werden, kann der Darlehensbetrag aufgestockt werden, sofern der Förderhöchstbetrag noch nicht ausgeschöpft wurde. Der Antrag auf Aufstockung kann bei der Hausbank gestellt werden, solange die Schlussrechnung noch nicht vorliegt.



Beispiel 2: Eine neue Heizung mit Hilfe von Programm 152 Die aus 20 Wohneinheiten bestehende Wohnungseigentümergemeinschaft eines Mehrfamilienhauses in Leipzig möchte die Heizkosten reduzieren. Die Heizungsanlage, die kurz nach der Wende eingebaut wurde, arbeitet für heutige Maßstäbe viel zu ineffizient. Darum soll ein neuer Gas-Brennwertkessel her. Der Verwalter hat einen zertifizierten qualifizierten Energieberater damit beauftragt zu ermitteln, welche Heizungsanlage am besten geeignet und welche Dimensionierung optimal ist. Der Berater schlägt einen Gas-Brennwertkessel vor, dessen Anschaffung und 89



E inbau 70.000 Euro kostet. An Baunebenkosten fallen weitere 12.000 Euro an. Die WEG bringt Eigenmittel in Höhe von 18.000 Euro ein und nimmt einen KfW-Kredit von 64.000 Euro in Anspruch.



Auch Einzelmaßnahmen erfordern Expertenrat Praxistipp: Werden die Fenster erneuert, die Fassade aber nicht gedämmt, muss Expertenrat her: Der kälteste Punkt und damit der Ort, an dem Tauwasser entsteht, ist dann nicht mehr das Fenster, sondern die Wand. Schimmelgefahr droht.



Für die Beantragung der Programme 151 und 430 sind Experten gefordert, weil sie bescheinigen müssen, welcher KfW-Effizienzhaus-Standard durch die Sanierung erreicht wird. Davon hängt ab, ob eines der Programme bewilligt wird und wie hoch im Nachgang der Tilgungszuschuss ist. Bei einer Sanierung durch Einzelmaßnahmen bestätigt der Sachverständige, dass die Maßnahmen angemessen sind. Das Verständnis von Angemessenheit bezieht sich dabei nicht allein auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis, sondern die Eignung der Maßnahme für das Gebäude (z.B. energetische Qualität der neuen Fenster muss zur vorhandenen Außenwand passen, Dimensionierung der neuen Heizungsanlage muss zum bestehenden Gebäude passen). Darüber hinaus reduziert der Experte die Gefahr, dass Einzelmaßnahmen zu Bauschäden 90



führen können, die der Laie nicht vermuten würde: Wenn beispielsweise einzelne Eigentümer ihre Fenster erneuern, weil sich für die Dämmung der Fassade keine Mehrheit findet, wandert der kälteste Punkt und damit der Ort, an dem Tauwasser entsteht, vom Fenster zur Wand. Dadurch entsteht eine erhöhte Schimmelgefahr. Ein weiteres Beispiel: Moderne, effiziente Heiztechnik erreicht nur dann das angestrebte Einsparziel, wenn sie richtig dimensioniert wird. Aufgabe von Experten ist es dann, über eine optimale Dimensionierung ein wirtschaftliches Arbeiten der Heizung sicher zu stellen. Deshalb ist auch ein hydraulischer Abgleich für die Effizienz der Heizung wichtig. Da die energetische Sanierung früher oder später fast immer die Dämmung von Dach und Fassade und die Erneuerung der Fenster einschließt, muss die Berechnung der Heizleistung auch auf andere, eventuell zeitversetzt durchgeführte Sanierungsschritte abgestimmt werden. Bei der Dämmung von Dach, Wänden und Keller ist die Qualität der Bauarbeiten entscheidend: In erster Linie darf kein Wasser in das Dämmmaterial eindringen. Dafür ist das sorgfältige Arbeiten der Stöße, Anschlüsse und Ecken von elementarer Bedeutung. Hier kann ein Experte die Qualität der Baudurchführung überprüfen und dafür Sorge tragen, dass Mängel beseitigt werden. Die KfW akzeptiert Sachverständige, die in der Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) gelistet sind sowie Sachverständige, die nach § 21 der EnEV 2014 zur Ausstellung von Energie-



ausweisen berechtigt sind. Für die Baubegleitung durch einen Sachverständigen akzeptiert die KfW seit dem 1. Juni 2013 für neu eingehende Anträge nur noch die Sachverständigen aus der Expertenliste. Unter der Internetadresse www.energie-effizienz-experten.de steht eine komfortable Suche nach qualifizierten Sachverständigen zur Verfügung, die Energieberatung, energetische Fachplanung und Baubegleitung anbieten. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert zudem die Energieberatung in Wohngebäuden vor Ort mit dem Programm „Vor-Ort-Beratung“. Nähere Informationen stellt das BAFA auf www.bafa.de unter dem Link Energie/Energiesparberatung bereit.



Ersterwerb von saniertem Wohnraum (Programme 151, 152) Praxistipp: Bei allen KfW-Förderprogrammen (außer 431, Baubegleitung) stellt der Käufer den Antrag auf Förderung vor Beginn des Vorhabens. Beim Ersterwerb gilt als Vorhabenbeginn der Abschluss des Kaufvertrages.



Große Sanierungsmaßnahmen können oft dazu führen, dass einzelne Eigentümer diese Vorhaben nicht mittragen wollen oder können und stattdessen einen Verkauf ihrer Wohneinheit in Erwägung ziehen. Ein schneller Wiederverkauf der Wohnung kann den vorher nicht eingebrachten Sanierungskostenanteil für die Wohnung bald wieder einspielen. Dabei lockt nicht nur das frisch renovierte Haus potenzielle Käufer an. Attraktiv ist auch die zinsgünstige Finanzierung über die KfW-Programme 151, 152, für die folgende Fördervoraussetzungen gelten: • die Sanierungsmaßnahmen und ihre Kosten sind im Kaufvertrag oder einer separaten Bestätigung des Verkäufers einzeln aufgeführt • die Wohneinheit wird spätestens 12 Monate nach der Sanierung zum ersten Mal veräußert • der Förderantrag wird vor dem Kauf bei der Hausbank gestellt Wird der Kauf einer sanierten Immobilie oder Wohneinheit über ein KfW-Programm finanziert, so muss der Käufer sich an das Verschlechterungsverbot nach §11 Abs. 1 EnEV 2009 halten. Der Verkäufer hat die Pflicht, ihn darauf hinzuweisen.
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Besonderheiten der Programme bei Ersterwerb von Wohnraum nach Sanierung KfW-Effizienzhaus – Programm 151



– Die zum Verkauf stehende Wohneinheit erfüllt KfW-Effizienzhaus-Standard. – sehr günstige Zinskonditionen – Darlehenssumme bis zu 75.000 Euro pro Wohneinheit / Tilgungszuschuss je nach Effizienzhausklasse bis zu 13.125 Euro.



Energieeffizient Sanieren-Einzelmaßnahmen – Programm 152



– die Sanierungsmaßnahmen müssen den technischen Mindesanforderungen entsprechen. Sie sind durch Fachunternehmen des Bauhandwerks durchzuführen, bei Eigenleistungen sind Materialkosten förderfähig, wenn die fachgerechte Durchführung vom Energieberater bestätigt wird. – sehr günstige Zinskonditionen, derzeit 1 Prozent – Darlehenssumme bis zu 50.000 Euro pro Wohneinheit



Zuschuss oder Kredit? Praxistipp: Auch wenn der Zuschuss erst nach Fertigstellung ausgezahlt wird, der Antrag auf Förderung muss vor Beginn der Bauarbeiten gestellt werden.



Aus verschiedenen Gründen möchten oder können WEG oder Wohnungseigentümer kein KfW-Darlehen für die energetische Sanierung beantragen. In diesem Fall können sie vor Beginn der Maßnahmen einen Zuschuss beantragen. Einen Teil der aus eigenen Mitteln finanzierten Investitionskosten erhalten sie dann nach Fertigstellung über das KfWZuschussprogramm 430 zurück. Für Einzelmaßnahmen beträgt der Zuschuss 10 Prozent der förderfähigen 92



 anierungskosten bis zu einem maximaS len Höchstbetrag von 5.000 Euro. Wird für ein Denkmal der KfW-EffizienzhausDenkmal-Standard erreicht oder eine andere KfW-Effizienzhausklasse, liegt der Zuschuss zwischen 10 und 25 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal jedoch 18.750 Euro. (siehe Tabelle „Die KfW fördert das Ergebnis“ Seite 85). Praxistipp: Wenn die WEG ihr Haus saniert, kann der Zuschussantrag nur durch den Verwalter gestellt werden, nicht von jedem Einzelnen. Möchten einige Eigentümer lieber ein KfW-Darlehen, können sie dies bei ihrer Hausbank beantragen. Nur wenn einzelne Eigentümer allein an ihrer Wohnung Maßnahmen durchführen möchten, können sie dafür eigenständig einen Zuschuss beantragen.



Bei der Zuschussvariante werden die Mittel für die Sanierung zunächst aus Eigenkapital oder Hausbankdarlehen aufgebracht. Voraussetzung für die Auszahlung des Zuschusses ist ein Verwendungsnachweis, den der Antragsteller und sein Energieberater zusammen unterschreiben. Bis spätestens 36 Monate nach Zusage kann der Verwendungsnachweis eingereicht werden.



Das Hausbank-Dilemma der WEG Die Erfahrungen vieler Verwalter zeigen: Wenn die einzelnen Eigentümer einer Gemeinschaft über ihre Hausbanken KfW-Kredite zur anteiligen Finanzierung einer energetischen Sanierung beantragen, bekommen sie häufig eine Absage. Der Grund liegt zumeist darin, dass den Hausbanken die Provisionen aus den Kreditsummen, die im Allgemeinen zwischen 3.000 und 15.000 Euro pro Wohneinheit liegen, vermutlich zu gering sind für den organisatorischen Aufwand, den Sie dafür betreiben müssen. Auf der anderen Seite kann die KfW den Hausbanken nicht für kleine Kreditsummen höhere Provisionen zahlen, um deren Bereitschaft zur Durchleitung zu fördern. Denn die aus Steuern finanzierten Programmgelder sollen nicht an die Banken gehen, sondern direkt dem vom Bund geförderten Zweck der energetischen Sanierung zufließen. Auch ist die Absicherung des Kredites häufig ein Problem. Das Gemeinschaftseigentum verfügt über kein eigenes Grundbuchblatt und kann daher auch nicht zur Eintragung einer Grundschuld oder Hypo-



thek verwendet werden. Auf der anderen Seite können natürlich die Eigentümer ihre Grundbücher zur Verfügung stellen. Doch hierzu müsste jeder einzelne Wohnungseigentümer der Gemeinschaft einzeln zustimmen. Kein Eigentümer kann dazu verpflichtet werden, auch wenn der Mehrheitsbeschluss einer Wohnungseigentümergemeinschaft bestandskräftig und der Eigentümer verpflichtet ist, die Kosten mit zu tragen. In der Praxis wird sich hierfür auch kaum ein Eigentümer finden. Praktikabel ist allein der Weg, dass die ganze Gemeinschaft bei der Hausbank einen Kreditantrag über die gesamte Investitionssumme stellt. Jedoch zeigt sich hier eine weitere Schwierigkeit: Die Hausbank scheut sich häufig davor, einen hohen Kredit an eine WEG durchzuleiten, weil eine Eigentümergemeinschaft zu Die goldrichtige Entscheidung: Heizungsmodernisierung.



Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit: Modernisierung mit Solar für bis zu 300 Wohneinheiten. www.junkers.com
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wenig Sicherheiten bieten kann. Eine Eigentümergemeinschaft kann nur verschiedene „weiche“ Sicherheiten bieten wie z. B. den Verwalter, seine Verwalterbestellungsdauer, die Kontoführung der Anlagekonten, die Höhe der noch vorhandenen Rücklage, evtl. nicht vorhandene Wohngeldausfälle der letzten Jahre, eine Berücksichtigung im Wirtschaftsplan der WEG und die Instandhaltungsplanung für die kommenden Jahre. Um also bei Zahlungsausfällen ihre Rechte geltend zu machen, hätte die Hausbank gegenüber einer WEG nicht den grundbuchlich verbrieften Vorrang. Gemessen an den sonst üblichen Besicherungen wäre das ein „Blankokredit“. Allerdings hält das Wohnungseigentumsgesetz einen Schutzmechanismus für Gläubiger bereit. In § 10 Absatz 8 Wohnungseigentumsgesetz heißt es: „Jeder Wohnungseigentümer haftet einem Gläubiger nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils für Verbindlichkeiten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, die während seiner Zugehörigkeit zur Gemeinschaft entstanden oder während dieses Zeitraums entstanden sind.“ Nach diesem Paragraphen ist das Ausfallrisiko für die Bank jedoch sehr gering. Auch wenn es insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung energetischer Modernisierungsmaßnahmen und Erfüllung gesetzlicher Auflagen wie etwa der Brandsicherung im Einzelfall nahe liegt, zur Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen einen längerfristigen Kredit für die Gemeinschaft aufzunehmen, steht die immer noch herrschende Meinung einer Kreditaufnahme äußerst kritisch gegen94



über. Zwar hat das AG Ettlingen (AG Ettlingen, Urteil v. 23.4.2010, 4 C 17/09) ausdrücklich die Ordnungsmäßigkeit eines Beschlusses über die Aufnahme eines KfW-Darlehens bejaht. Ob sich diese Auffassung allerdings durchsetzen wird, kann nicht prognostiziert werden. Engagierte Immobilienverwalter schaffen es dennoch immer wieder in individuellen Verhandlungen mit der Hausbank einen KfW-Kredit für eine gesamte WEG abzuschließen. In einem Fall aus Aachen, der hier im Leitfaden porträtiert ist (siehe Seite 109), unterschrieben 75 Prozent der Eigentümer den Darlehensantrag persönlich. So konnte der Verwalter die Hausbank davon überzeugen, ein Darlehen von vier Millionen Euro ohne Grundbuchsicherheit durchzuleiten. Lassen sich keine KfW-Darlehen in Anspruch nehmen, so kann die WEG die energetische Sanierung aus Rücklagen oder Kleinkrediten finanzieren und direkt bei der KfW einen Zuschuss beantragen. Das Programm 430 ermöglicht dies. Praxistipp: Einzelne Landesförderbanken übernehmen inzwischen die Funktion von Hausbanken, um Wohnungseigentümergemeinschaften die KfW-Darlehensanträge zu erleichtern. Die Vorteile sind: Wesentlich vereinfachte Bonitätsprüfung und Verzicht auf grundpfandrechtliche Sicherung. Es lohnt sich daher immer, vor der Finanzierung die regionalen bzw. landesweiten Angebote zu prüfen. Die Entwicklung in diesem Bereich ist derzeit sehr dynamisch und weitere Angebote sind zu erwarten. Weitere Informationen ab Seite 51.



Die Bank, die Ihre Sprache spricht.
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einfache Beantragung durch den Verwalter keine Einzelprüfung der Wohnungseigentümer keine Stellung von Sicherheiten notwendig
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Der Weg zu KfW-Fördermitteln



Wie Wohnungseigentümer gemeinschaften einen Förderantrag stellen



Innerhalb der kommenden 20 Jahre muss etwa jedes zweite Wohnhaus in Deutschland saniert werden. Angesichts dieses großen Sanierungsbedarfs im Wohnbestand sind neue Ideen und viel Beharrlichkeit gefragt. Die Förderlandschaft entwickelt sich sehr dynamisch und regional unterschiedlich. Im Folgenden ist dargestellt, wie Wohnungseigentümergemeinschaften Fördermittel erfolgreich beantragen können.



Generell wird der Antrag auf ein KfWDarlehen bei der Hausbank eingereicht. Der Antrag auf einen KfW-Zuschuss hingegen wird direkt bei der KfW eingereicht. Handelt es sich um ein Darlehen, so hängt es vom Beschluss der WEG und von den Verhandlungen mit der Hausbank ab, ob der Verwalter einen Kredit für die gesamte WEG beantragt oder jeder Eigentümer einzeln. Einen Zuschuss kann der Verwalter stets im Namen der WEG direkt bei der KfW beantragen.
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Einer für alle oder jeder für sich? Verwalter stellt den Kreditantrag im Namen der WEG Vorteile o Der Verwalter ist Herr des Verfahrens und kann es selbst steuern. o Die Hausbank ist wegen der höheren Provision für das Durchleiten eines großen Kredites am Zustandekommen interessiert. o Stellt sich heraus, dass die energetische Sanierung teurer wird als gedacht, ist nur ein einziger Fördermittelantrag für die gesamte WEG aufzustocken.



Nachteile o Der Verwalter hat mehr Aufwand. o Die Hausbank kann sich gegen die Kreditbewilligung sperren, weil sie eine hohe Kreditsumme ohne Besicherung des Grundbuchs bewilligen muss.



Jeder Eigentümer stellt den Kreditantrag selbst Vorteile o Jeder Eigentümer kann den Kredit über sein Grundbuch besichern und bietet dadurch der Bank eine ausreichende Sicherheit. o Der Verwalter muss keine Verhandlungen mit Banken führen, sondern nur darauf warten, dass die Eigentümer das Geld eingezahlt haben.



Antragstellung von WEGs für die KfW-Programme 151 und 152 Eine Wohnungseigentümergemeinschaft hat zwei Herangehensweisen, ein KfWFördermitteldarlehen zu beantragen:
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Nachteile o Kurz zuvor erworbenes Wohneigentum ist oft noch sehr hoch beliehen, so dass ein zusätzlicher Kredit nicht unbedingt gewährt wird. o Da die Fördermittel vor Baubeginn beantragt werden müssen, hängt der Prozess stark von der aktiven Mitarbeit aller Eigentümer ab. o Stellt sich heraus, dass die energetische Sanierung teurer wird als gedacht, muss jeder Wohnungseigentümer, der die Differenz nicht aus Eigenmitteln hinzuzahlen kann, seinen Förderantrag aufstocken. Dies ist jedoch nicht möglich im Zuschussprogramm 430 im Falle einer Finanzierung aus Eigenmitteln.



1. Der Verwalter stellt den Antrag im Namen der WEG für alle Eigentümer gemeinsam oder 2. jeder Eigentümer stellt den Antrag für sich, seinem Miteigentumsanteil entsprechend.



Welchen Weg der Verwalter mit seiner WEG geht, hängt insbesondere von der Kredithöhe, aber auch von den Verhandlungen mit der Hausbank ab. Im Folgenden sind einige Tendenzen für das Verhalten von Hausbanken bei der Durchleitung von KfW-Darlehen aufgeführt. Natürlich kann das Verhalten jeder einzelnen Bank abweichen: Niedrige Kreditsumme – Antrag über die WEG hat größere Chancen • Hausbanken leiten nicht gern kleine Kreditsummen durch, da ihnen die prozentual kalkulierten Provisionen zu gering sind. Ist der Gesamtumfang des Kredites relativ gering, empfiehlt sich den Antragsweg über die WEG zu versuchen. • Das Risiko der Hausbank, wenn sie einen Kredit an eine WEG ohne Besicherung des Grundbuches durchreicht, ist bei einer kleineren Summe nicht allzu groß. • Es liegt im Ermessen der Hausbank bis zu welcher Summe sie einen einzelnen WEG-Kredit genehmigt. Erfahrene Verwalter nennen die Summe von 500.000 Euro als Obergrenze. • In Einzelfällen gelingt es Verwaltern bei einer Hausbank ein hohes KfWDarlehen für eine WEG zu vereinbaren. Im Beispiel in Aachen haben 75 Prozent der Eigentümer persönlich den Antrag unterschrieben, damit die Bank ihn akzeptierte. Das war jedoch mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden.



Hohe Kreditsumme – Antrag jedes einzelnen Eigentümers meist gewünscht • Ist die Kreditsumme sehr hoch, dann scheuen sich Hausbanken im Allgemeinen, ein Darlehen an eine WEG zu vergeben, wenn sie nicht über eine Gesamtgrundschuld im Grundbuch versichert ist oder andere Sicherheiten bieten kann. Zudem ist der Verwaltungsaufwand sehr hoch. • Gleichzeitig lohnt es sich aber für Hausbanken, die einzelnen Teilanträge zu bearbeiten, wenn sich die Gesamtinvestitionssumme nicht in zu viele sehr kleine Summen aufsplittert. • Da die Banken durch die Besicherung des Darlehens im Grundbuch jedes einzelnen Wohnungseigentümers freie Hand haben, können sie das KfWDarlehen mit ihren eigenen Finanzierungsprodukten kombinieren, die ihnen einen höheren Gewinn bringen. Dadurch leiten sie dann auch verstärkt KfW-Darlehen durch. Praxistipp: Während in den Darlehensprogrammen 151 und 152 natürliche und juristische Personen, also Unternehmen, den Antrag stellen können, dürfen das Zuschussprogramm 430 nur Privatpersonen und WEG in Anspruch nehmen. Gebäudeanteile im Eigentum juristischer Personen werden aus der Fördersumme anteilig heraus gerechnet.



97



Antragstellung von WEG für das KfW-Zuschuss-Programm 430 WEG saniert gemeinsam: Verwalter stellt den Antrag im Namen der WEG Für gemeinschaftliche Sanierungsmaßnahmen innerhalb einer WEG kann allein der Immobilienverwalter einen Zuschussantrag im Namen der WEG stellen: Gefördert werden ausschließlich natürliche Personen. Unternehmen und juristische Personen, die einen Miteigentumsanteil selbst nutzen oder vermieten, sind nicht förderfähig. Diese müssen vom Verwalter herausgerechnet werden. Grundlage für die Berechnung des KfW-Zuschusses ist die Gesamtsumme der förderfähigen Investitionskosten. Ergänzend zum Zuschussantrag sind folgende Unterlagen einzureichen: • beidseitige Kopie des Personalausweises des Immobilienverwalters bzw. der zeichnungsberechtigten Person bei juristischen Personen inklusive Handelsregisterauszug • Vollmacht • Liste der antragstellenden Wohnungseigentümer, einschließlich der Angaben über Miteigentumsanteile, Wohnungsnummern und Anschriften der Wohnungseigentümer • bei vermietetem Wohneigentum: die vom Vermieter unterschriebene „Deminimis- Erklärung“
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Vorsicht ist bei der Vereinnahmung der Zuschüsse geboten, wenn nicht alle Eigentümer zuschussberechtigt sind (z.B. Gewerbeeinheiten). Beschlüsse müssen auf diesen Fall entsprechend angepasst werden. Eigentümer saniert Sondereigentum: einzelner Eigentümer stellt Antrag Ein Wohnungseigentümer kann einen Zuschuss für sich allein nur beantragen, wenn es ausschließlich einzelne energetische Maßnahmen in seinem Sondereigentum, bzw. in seiner Wohnung betrifft, beispielsweise den Austausch von Fenstern oder der Gastherme. Betreffen die Kosten ausschließlich den einzelnen Eigentümer, zum Beispiel bei Maßnahmen am Sondereigentum, können die vollständigen förderfähigen Kosten geltend gemacht werden. Dabei ist zu beachten, dass der Mindestzuschussbetrag von 300 Euro für jeden Einzelantrag erreicht werden muss. Ergänzend zum Zuschussantrag sind folgende Unterlagen einzureichen: • beidseitige Kopie des Personalausweises des Wohnungseigentümers • bei vermieteten Wohneinheiten, die im Antrag enthaltene, vom Wohnungseigentümer unterschriebene „De-minimis-Erklärung“



Antragstellung von WEG für das KfW-Programm 431



gen informiert sein und den Verwalter wie auch die WEG beraten.



Erhält eine WEG eine Förderung über die Programme „Energieeffizient Sanieren – KfW-Effizienzhaus (151), „Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen“ (152) oder „Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss“ (430), so kann sie auch den Zuschuss für die Baubegleitung des geförderten Projektes beantragen.



Begleitung durch einen Experten ist sinnvoll und wird gefördert



Bei gemeinschaftlichen Sanierungsmaßnahmen erfolgt die Antragstellung für die Baubegleitung ebenfalls gemeinschaftlich durch den Verwalter der WEG oder eine andere bevollmächtigte Person. Der Förderzuschuss beträgt immer 50 Prozent des Rechnungsbetrages für die Baubegleitung, maximal aber 4.000 Euro. Wurde die energetische Sanierungsmaßnahme allein von einem Wohnungseigentümer durchgeführt, dann kann dieser auch allein einen Antrag zur Förderung der Baubegleitung stellen. Dabei ist zu beachten, dass Zuschussbeträge unter 300 Euro nicht ausgezahlt werden. Hier gilt das gleiche Verfahren wie bei der Antragstellung für 430. Bei einer großen WEG mit vielen Eigentümern führt die Antragstellung aus 431 von jedem Einzelnen meist dazu, dass der Zuschuss nicht gewährt wird, da der Mindestbetrag pro Antrag von 300 Euro nicht erreicht wird. Es lohnt sich daher immer, kurz vor Sanierungsbeginn die aktuell besten Möglichkeiten neu zu eruieren. Auch hier sei wieder auf die wichtige Rolle der Energieberater verwiesen. Sie sollten stets über die aktuellen Entwicklun-



Damit eine Sanierung nach professionellen Standards durchgeführt wird und optimale Ergebnisse für alle Beteiligten erzielt, ist es ratsam, Experten mit der Baubegleitung zu betrauen. Die individuelle Beratung und Begleitung senkt das Risiko und die Baukosten für die Eigentümer, minimiert die Beeinträchtigungen für die Bewohner und optimiert alle Prozesse. Damit stärkt eine gute Baubegleitung auch die Position des Verwalters. Praxistipp: Für eine bestimmte Sanierungsmaßnahme kann ein Antragsteller entweder ein KfWFörderdarlehen (151 oder 152) oder einen KfW-Zuschuss (430) in Anspruch nehmen. Kombinieren lassen sich Darlehen und Baubegleitungszuschuss.



Die KfW fördert eine energetische Fachplanung und Baubegleitung durch einen Zuschuss, der nach Beendigung direkt auf das Konto des Antragstellers gezahlt wird. Den Antrag können alle Träger der Investitionsmaßnahme stellen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet dafür das Programm „Vor-Ort- Beratung“ an. Das KfW-Zuschussprogramm „Baubegleitung“ (Programmnummer 431) hat drei Besonderheiten: 1. Der Zuschuss muss in Verbindung mit anderen KfW-Fördermitteln beantragt 99



werden. Dabei ist es unerheblich, ob ein Darlehen oder Zuschuss beantragt wurde. 2. Während alle anderen Fördermittel vor Baubeginn beantragt werden müssen, ist dieses Programm das einzige, bei dem erst nach Beendigung der Baubegleitung ein Antrag gestellt werden kann. Der Antrag muss spätestens drei Monate nach Datum der Rechnungsstellung für die energetische Baubegleitung bei der KfW eingehen. 3. Mit 50 Prozent der förderfähigen Kosten ist der Zuschussanteil besonders hoch. Pro Vorhaben wird ein Zuschuss von maximal 4.000 Euro gewährt. Bei einer WEG gilt das Gesamtvorhaben als ein Vorhaben, auch wenn die einzelnen Eigentümer einen Antrag stellen. Kombination der Fördermittel untereinander Die Förderprogramme des Bundes und der Länder sind teilweise miteinander kombinierbar. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass jede Maßnahme nur einmal gefördert werden kann. Und: Ist die Kombination von Fördermitteln möglich, dann darf die Summe der Fördermittel nicht die Summe der Maßnahmenkosten übersteigen. Allerdings können die Baumaßnahmen selbst durch ein Programm und ergänzend dazu die Beratung, das Konzept und die Baubegleitung durch ein weiteres Programm gefördert werden. Die KfW lässt die Kombination der KfWFörderprogramme mit anderen öffentli100



chen Zuschüssen und Zulagen zu, wie zum Beispiel mit Programmen der Landesbanken oder des BAFA. Um die optimale Kombination herauszufinden, sollte der Verwalter sich darüber informieren, welche KfW-Programme sich mit denen des BAFA, der jeweiligen Landesbank und anderer regionaler Träger kombinieren lassen. Zuschusshöhe bei Kombination mit anderen Fördermitteln Der KfW-Investitionszuschuss (430) lässt sich mit anderen Zuschüssen kombinieren. Hier gilt die 10-Prozent-Regel. Die Summe der Zuschüsse, die von anderen Förderinstituten gewährt werden, darf 10 Prozent der förderfähigen Sanierungskosten nicht übersteigen. Erreicht zum Beispiel eine WEG mit 10 Wohneinheiten und Investitionskosten von 750.000 Euro mit der Sanierung ihres Wohnhauses den Standard „KfWEffizienzhaus 70“, für den die KfW 20 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal aber 15.000 Euro pro Wohneinheit zahlt, erhält die WEG einen Zuschuss in Höhe von 150.000 Euro. In diesem Fall dürfen weitere Zuschüsse den Betrag von 15.000 Euro nicht überschreiten. Betragen die Zuschüsse von Dritten mehr als 10 Prozent der Investitionskosten, wird der Zuschuss der KfW anteilig gekürzt. Eine Ausnahme bilden Baudenkmäler, deren Sanierung an strengere Bedingungen geknüpft ist. Bei diesen ist ein höherer Anteil zulässig, sofern die Summe der öffentlichen Förderzusagen die förderfähigen Aufwendungen nicht übersteigt. Wenn



der Verwalter zur Begleitung der Sanierungsarbeiten einen Experten beauftragt, so kann er über das KfW-Programm 431 „Baubegleitung“ einen zusätzlichen Zuschuss von 50 Prozent der förderfähigen Kosten beantragen. Die Maximalfördersumme beträgt hierbei 4.000 Euro. Altersgerechter Umbau und energetische Sanierung sind kombinierbar Praxistipp: Alle Programme zur Steigerung der Energieeffizienz von Wohnungen und Wohngebäuden sind mit dem Programm „Altersgerecht Umbauen“ zur Beseitigung von Wohnbarrieren kombinierbar. Es ist empfehlenswert, die Umbauten zeitgleich durchzuführen.



Die KfW fördert die Beseitigung von Barrieren in Wohngebäuden und Wohnungen zu vergleichbaren Konditionen wie bei der energetischen Sanierung. Fördermittel für die beiden verschiedenen Formen der Modernisierung sind kombinierbar. Sollen ohnehin Arbeiten in den beiden Bereichen durchgeführt werden, ist es sinnvoll, sie zeitlich abzustimmen, um Synergien zu nutzen und die Beeinträchtigung der Hausbewohner zu minimieren. Wichtig ist dabei, dass jede einzelne Maßnahme nur durch ein Programm gefördert werden kann und die gesamte Förderung aus den verschiedenen Programmen nicht die Gesamtinvestitionssumme überschreiten darf. Auch bei der Kombination von Fördermitteln kann der Berater wichtige Hilfe



stellungen leisten, um so eine optimale Förderung für das Projekt zu ermitteln. Beispiel energetische Sanierung und altersgerechter Umbau Ein Wohnhaus mit zwölf Wohneinheiten, das 1976 erbaut wurde, soll energetisch saniert werden. Dabei sollen die Außenwände gedämmt und die Fenster getauscht werden. Der Austausch der Fenster dient jedoch nicht allein energetischen Zielen, sondern auch altersgerechten Wünschen, da die Bewohner überwiegend ältere Menschen sind. Da die Hebel der vorhandenen Fenster zu hoch angebracht sind, um sie von einem Rollstuhl aus erreichen zu können, werden die Fenster mit barrierefreien Fenstern ausgetauscht, die auch aus einer sitzenden Position heraus eine bequeme Hand-
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habung gewährleisten. Zudem sollen bei dieser Gelegenheit auch die Wege zum Gebäude und zu den Außenanlagen barrierefrei gestaltet werden. Da viele der Bewohner keine hohen Kreditbeträge über lange Laufzeiten aufnehmen möchten, rät ihnen der Energieberater, die Maßnahmen aus unterschiedlichen Förderprogrammen zu finanzieren. So beschließen sie eine Sanierung der Fassade über die vorhandenen Rücklagen zu finanzieren. Zusätzlich beantragen sie Zuschüsse über das KfWProgramm 430. Die Wege und eine Rampe zum Eingang dagegen finanzieren sie über das Programm 159 „Altersgerecht Umbauen“. So bleibt die Kredithöhe pro Wohneinheit verhältnismäßig niedrig.



Beispiel für altersgerechten Umbau Ein Mehrfamilienhaus im Chemnitz mit elf Wohneinheiten soll zum Standard „Altersgerechtes Haus“ umgebaut werden. Geplant ist, die Wege zum Wohnhaus ohne Stufen zu gestalten und Stellplätze zu verbreitern. Im Eingangsbereich wird eine breitere, nach außen öffnende Haustür installiert, die durch ein beleuchtetes Vordach wettergeschützt ist. In allen elf Wohnungen werden Durchgänge verbreitert, die Küche durch das Entfernen einer nicht tragenden Wand vergrößert, die Dusche bodengleich gestaltet sowie Halte- und Stützsysteme installiert. Der komplette Umbau kostet 615.000 Euro. Der Verwalter vereinbart mit der Hausbank einen einzigen KfW-Kredit für die gesamte WEG und finanziert darüber 550.000 Euro. 65.000 Euro zahlt die WEG aus ihren Rücklagen.



Kostenaufstellung des altersgerechten Hauses in Chemnitz: Wege zu Gebäuden & Wohnumfeldmaßnahmen Eingangsbereich & Wohnungszugang Anpassung der Raumgeometrie Maßnahmen in Sanitärräumen Bedienelemente, Stütz- & Haltesysteme 



85.000 EUR 30.000 EUR 360.000 EUR 105.000 EUR 35.000 EUR



Gesamtkosten der Sanierung



615.000 EUR



KfW-Förderkredit Eigenmittel



550.000 EUR 65.000 EUR
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Sanierungsfahrplan für Wohnungseigentümergemeinschaften



Schritt für Schritt zur energetischen Sanierung Wenn ohnehin Instandsetzungsarbeiten an der Gebäudehülle notwendig sind, lohnt es sich, über zusätzliche energetische Maßnahmen nachzudenken. Oft wird das Nötigste umgesetzt, jedoch sind die Maßnahmen dann nicht so effektiv, wie sie sein könnten. Einzelmaßnahmen haben ihre Berechtigung, allerdings sollten sie in ein langfristiges Sanierungskonzept eingebettet sein.



lienverwalters ist der des Gebäudeenergieberaters nicht geschützt. Entsprechend groß ist die Bandbreite der Leistungsfähigkeit. Ein guter Energieberater bedarf einer fundierten Ausbildung. Nur dann ist er berechtigt, Anträge für die verschiedenen Förderprogramme von Bund, Ländern und Gemeinden zur Energieeffizienz in Wohngebäuden zu stellen.



Einzelmaßnahmen ohne ein übergreifendes Sanierungskonzept verhindern häufig optimale Lösungen. Wer zum Beispiel die Fenster austauscht, ohne den Anschluss für eine spätere Fassadendämmung zu berücksichtigen, verursacht doppelten Aufwand und höhere Kosten. Es empfiehlt sich daher, einen qualifizierten Gebäudeenergieberater bereits im Vorfeld hinzuzuziehen. Nicht jeder Architekt verfügt über diese Qualifikation. Nur ein ausreichend qualifizierter Energieberater darf Förderanträge bei der KfW einreichen.



Was ist eine Energieberatung?



Wie findet man einen guten Energieberater? Der Energieberater muss qualifiziert und unabhängig sein. Oft sind zwar Mitarbeiter von Unternehmen als Energieberater qualifiziert, jedoch beraten sie auch im Sinne ihrer Unternehmen und deren Produkte. Ähnlich wie der Beruf des Immobi-



Welche Leistungen eine Energieberatung umfasst, ist nicht genau definiert. Entsprechend müssen die Inhalte vorher zwischen den Parteien festgelegt werden. Das Ziel einer solchen Beratung ist ein Sanierungsfahrplan. Dieser Plan kann auch eine Reihe von Einzelmaßnahmen enthalten, die über mehrere Jahre hinweg umgesetzt werden, wenn die finanzielle Lage einer Praxistipp: Gebäudeenergieberater – es geht nicht ohne Ein Energieberater ist bei energetischen Modernisierungen genauso wichtig wie ein Architekt oder Bauleiter. Nur ein qualifizierter Gebäudeenergieberater kann die Erreichung der KfW-Standards sichern und damit die Fördergelder beantragen. Die KfW empfiehlt Sachverständige von der Expertenliste der dena unter www.energie-effizienz-experten.de.
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Eigentümergemeinschaft nichts anderes zulässt. Bei einer guten Energieberatung untersucht der Berater zunächst das Gebäude und dokumentiert den Zustand. Anschließend berechnet er auf Basis der ermittelten Werte, Gebäudedaten und mithilfe einer Spezial-Software detailliert den energetischen Zustand. Daraus leiten sich dann mögliche Sanierungsmaßnahmen ab. Bei einer Vor-Ort-Beratung, deren Inhalt vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) festgelegt worden ist, wird darüber hinaus berechnet, wie rentabel die einzelnen Modernisierungen sind und aufgeführt, welche Förderprogramme es gibt. Mit diesen Angaben kann der Verwalter für das Gebäude einen langfristigen Sanierungsplan erstellen, der die Bedürfnisse und die finanziellen Möglichkeiten der Eigentümergemeinschaft berücksichtigt. Das BAFA fördert eine Energieberatung im Rahmen des Programms Vor-Ort-Beratung mit bis zu 50 Prozent der Kosten. Das macht sie für Eigentümergemeinschaften sehr interessant. Mit einer Vor-Ort-Beratung kann der Verwalter kostengünstig einen Sanierungsfahrplan erstellen lassen. Bei der Umsetzung der Sanierung können Energieberater weitere Aufgaben übernehmen. Diese müssen aber separat beauftragt und vergütet werden. Der Energieberater findet die passenden Förderprogramme von KfW, BAFA, Land, Kommune oder anderen Förderträgern heraus und beantragt die Zuschüsse noch vor Beginn der Maßnahmen. Zudem können Energieberater die Baubegleitung übernehmen und so die Qualität der Baumaßnahmen umfassend kontrollieren. 104



Praxistipp: Die Vor-Ort-Beratung Die Fördermittel gibt es für eine Energieberatung in vorwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden, deren Bauantrag vor 1995 eingereicht wurde. Die Vor-OrtBeratung wird wie folgt bezuschusst: • 400 Euro für ein Ein- oder Zweifamilienhaus • 500 Euro für Wohnhaus mit mindestens drei Einheiten • 25 Euro pro Thermografie, maximal 100 Euro Der gesamte Förderbetrag für die Vor-OrtBeratung darf 50 Prozent der Bruttokosten der Energieberatung nicht übersteigen. Den Antrag stellt der qualifizierte Energieberater vor Beginn der Maßnahme beim BAFA.



Weitere Fachleute hinzuziehen Sobald die Sanierung umfangreicher wird und mehrere Maßnahmen umfasst, empfiehlt es sich, einen Architekten mit der Umsetzung zu beauftragen. Er erstellt ein detailliertes Gesamtkonzept, macht eine Kostenaufstellung, koordiniert die Gewerke, überwacht den Baufortschritt und macht Gestaltungsvorschläge. Der Architekt zieht, falls nötig, auch weitere Fachleute hinzu: Tragwerksplaner werden benötigt, wenn Durchbrüche gemacht, Anbauten geplant oder die Statik von Bauteilen überprüft werden muss. Bauphysiker werden hinzugezogen, wenn ein unter Denkmalschutz stehendes Haus saniert werden soll. Vermesser werden gebraucht, wenn Anbauten im amtlichen Lageplan erfasst werden müssen. Und schließlich kommen Fachingenieure für die technische



Gebäudeausrüstung hinzu, wenn komplexe Heizungs- und Lüftungsanlagen geplant sind.



Eigentümer mit einbeziehen und gewinnen Für Verwalter ist es wichtig, die Eigentümer in den Sanierungsprozess mit einzubeziehen. Von der ersten Planung bis zur Ausführung kann es je nach Größe der Gemeinschaft und Umfang der Sanierung durchaus zehn Jahre dauern. Deshalb sollte jeder einzelne Schritt sauber in den Beschlüssen und durch frühzeitiges Informieren der Eigentümer dokumentiert werden. Bevor es an die Umsetzung der Baumaßnahmen geht, ist es ratsam, die Eigentümer noch stärker zu beteiligen: Ein gewählter Bauausschuss, der sich regelmäßig trifft, bezieht die Eigentümer von Anfang an ein und verhindert so Konflikte zwischen Eigentümern und Verwalter.



Aufpassen bei der Wohnungsnutzung Wenn KfW-Fördermittel beantragt werden, ist darauf zu achten, dass nur Wohnungen gefördert werden. In gemischt genutzten Objekten müssen deshalb die Kosten zum Beispiel für eine Wärmedämmung anteilsmäßig für die Gewerbeeinheiten ermittelt und heraus gerechnet werden. Auch Einheiten, die zwar baurechtlich als Wohnungen eingetragen sind, jedoch nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, fallen aus der KfW-Förderung heraus. Für gewerblich oder freiberuflich genutzte Wohnungen ist eine Förderung aus diesem Pro-



gramm nicht vorgesehen. Daher muss der Verwalter ganz genau darauf achten, wie die Einheiten genutzt werden. Wenn eine geförderte Wohnung während der ersten Zinsbindungsfrist zu Nichtwohnzwecken genutzt wird, muss der Kredit unmittelbar anteilig zurückgezahlt werden.



Ausführungsplanung und Leistungsbeschreibung Stehen Art, Umfang, Zeitraum und Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen fest, kommt die Detailplanung. Hier wird zum Beispiel festgelegt, in welchen Bauabschnitten welche Maßnahmen umgesetzt werden. Außerdem werden Materialien, Qualitäten und Optik bestimmt. Je detaillierter die Ausführungsplanung ist, desto besser greifen die unterschiedlichen Gewerke ineinander. Deshalb wird jedes Geschoss, jedes Bauteil und jeder Anschluss genau und falls erforderlich zeichnerisch erfasst, damit alle Handwerker das geplante Ergebnis kennen. Nur so können die Gewerke gut auf einander abgestimmt werden. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn sich die Baumaßnahmen über mehrere Jahre hinziehen. Die Ausführungsplanung sollte daher fertig gestellt werden, bevor der erste Auftrag vergeben wird, denn spätere Planänderungen sind meist mit zusätzlichen Kosten verbunden. In der Leistungsbeschreibung des Planers spiegelt sich die gesamte Ausführungsplanung wider. Darin werden alle Mengen erfasst sowie festgelegte Materialien, die Ausführung und die Qualität aufgelistet. Außerdem enthält die Liste alle wichtigen Angaben zur Baustelle für die ausführen105



den Unternehmen, wie Zufahrtsmöglichkeiten, das Vorhandensein von Wasser und Strom, mögliche Lagerflächen für das Material und ob ein Gerüst vorhanden ist. Je umfangreicher die Modernisierungsmaßnahmen sind, desto wichtiger wird die genaue Leistungsbeschreibung. Bei kleineren Maßnahmen können die Angebote direkt eingeholt werden. Meist variieren sie deutlich. Das liegt auch daran, dass nicht jedes Unternehmen in der Lage ist, alle Leistungen zu erbringen. Deshalb empfiehlt sich bei umfangreichen Sanierungen die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Planer. Er vergleicht die Angebote und erstellt einen übersichtlichen Preisspiegel. So wird deutlich, wer im Vergleich das beste Angebot abgegeben hat und ob der kalkulierte Kostenrahmen Bestand hat.



BGB oder VOB Teil B Wenn die Entscheidung für eine ausführende Firma gefallen ist, kann der Werkvertrag geschlossen werden. Das kann auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) oder nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB Teil B) erfolgen. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Wird keine Grundlage vereinbart, gilt automatisch das BGB. Dann richten sich die Gewährleistung und die Mängelbeseitigung nach den Paragrafen 631 ff. BGB. Beim gesetzlichen Baurecht kann die Verjährung für Gewährleistungsmängel nur durch das Einleiten eines Beweisverfahrens vor Gericht oder durch Klageerhebung gestoppt werden. Bei der VOB/B reicht die bloße Mängelanzeige bereits aus, um den Lauf der Verjährung zu unterbrechen. 106



In jedem Fall müssen die Baumaßnahmen nach Paragraf 45 Landesbauordnung (LBO) von einem Bauleiter begleitet werden. Dieser sorgt dafür, dass die Arbeiten ohne Mängel erledigt werden. Zudem erstellt er einen Bauzeitenplan, in dem Liefer-, Montage- und Trocknungszeiten für alle beteiligten Gewerke enthalten sind. Während der Bauzeit wird der Plan laufend aktualisiert. Es empfiehlt sich darüber hinaus, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Bauüberwachung zu beauftragen. Diese prüfen, ob die geleisteten Arbeiten mängelfrei durchgeführt und die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten wurden. Der Bauüberwacher führt das Bautagebuch und sorgt so für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik. Zudem übernimmt er die Rechnungsprüfung. Diese Tätigkeit wird genauso wie die Bauleitung nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) abgerechnet. Eine novellierte HOAI 2013 wurde im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 37 vom 16.7.2013 veröffentlicht und trat am 17.7.2013 in Kraft. Die KfW bezuschusst übrigens eine gesonderte Baubegleitung für die energetische Sanierung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Maßnahmen auch so greifen, wie sie berechnet wurden. Darüber hinaus führt der Baubegleiter noch auf der Baustelle die jeweiligen Qualitätskontrollen durch. Auch die Beauftragung eines Fachanwaltes zur Ausarbeitung der Bauverträge ist zu empfehlen.



Die Abnahme



Nachweise und Erklärungen



Mit der Abnahme bestimmter Leistungen bestätigt der Auftraggeber, dass die Vereinbarung laut Werkvertrag erfüllt ist. Deshalb müssen bei ihr alle Mängel dokumentiert werden. Werden Fehler bei der Umsetzung festgestellt, muss die Baufirma nachbessern. Mit der mängelfreien Abnahme wird zum einen der vereinbarte Werklohn fällig und zum anderen beginnt die Frist für die Gewährleistung. Zu diesem Zeitpunkt ändert sich auch die Beweislast. Während des Baus muss die ausführende Firma beweisen, dass kein Mangel vorliegt. Mit erfolgter Abnahme liegt diese bei dem Bauherrn. Es empfiehlt sich, Rechnungen erst dann zu begleichen, wenn die Leistungen mängelfrei erbracht worden sind. Vorher hat der Bauherr ein Zurückbehaltungsrecht. Auch muss die Rechnung nachvollziehbar und prüffähig sein.



Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen muss der Verwalter prüfen, ob alle nötigen Nachweise vorhanden sind. Bei größeren energetischen Maßnahmen müssen beispielsweise die beauftragten Unternehmen eine Unternehmererklärung abgeben, mit der sie die Einhaltung der EnEV bescheinigen. Diese Erklärung muss unverzüglich beim Baurechtsamt eingereicht werden. Nach großen Sanierungsmaßnahmen muss dort auch ein bedarfsorientierter Energieausweis eingereicht werden. Je nach Bundesland sind weitere Nachweise nötig. Über Art und Umfang der jeweiligen Nachweise informieren der Energieberater und der Baubegleiter. Wenn KfW- oder andere Förderungen beantragt wurden, ist der Verwalter nach Abschluss der Sanierung dazu verpflichtet, die Verwendung der Gelder bei dem finanzierenden Institut oder der KfW nachzuweisen. Die Bestätigung nach Durchführung für einen Kredit ist spätestens neun Monate nach dem letzten Abruf beim finanzierenden Institut einzureichen. Der Verwendungsnachweis für den Zuschuss muss nach Ende der Baumaßnahmen eingereicht werden, spätestens jedoch 36 Monate nachdem die Förderung bewilligt wurde. Wenn eine neue Heizungsanlage eingebaut wurde oder der Heizwärmebedarf durch die Dämmung der Gebäudehülle um mehr als ein Viertel reduziert wurde, muss der Sachverständige zudem auf der Bestätigung nach Durchführung oder dem Verwendungsnachweis dokumentieren, dass ein hydraulischer Abgleich vorgenommen wurde. Die Dokumentation ist vom Antragsteller aufzubewahren.



Der Verwalter sollte außerdem darauf achten, dass jede der beauftragten Firmen beim Finanzamt eine Freistellungsbescheinigung beantragt hat.



KfW bezuschusst energetische Baubegleitung Die KfW bezuschusst eine gesonderte Baubegleitung für energetische Sanierungsmaßnahmen. Damit ist sichergestellt, dass die aufwendigen Baumaßnahmen für Energieeffizienz auch so greifen, wie sie berechnet wurden. Den Antrag dazu stellt der Bauherr bis zu drei Monate nach Abschluss der Baumaßnahme.
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D D I V– DIe StImme Der I m m o b I l I e n V e r wa l t e r In DeutSchlanD Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e.V. ist der Berufsverband der Immobilienverwalter in Deutschland. Mit seinen zehn Landesverbänden und über 1.700 Mitgliedsunternehmen spricht der Spitzenverband mit einer Stimme für die professionellen Immobilienverwalter in Deutschland. Als Branchenverband fordert der DDIV adäquate politische Rahmenbedingungen, die Anerkennung eines verbindlichen Berufsbildes, einheitliche Aus- und Weiterbildungskriterien sowie die Professionalisierung des Tätigkeitsfeldes. Diese Belange vertritt der DDIV gegenüber Politik, Wirtschaft, Öffentlichkeit und Medien. Für seine Mitglieder ist der DDIV zentrale Anlaufstelle bei gesetzlichen, technischen, kaufmännischen und berufspolitischen Themen und Entwicklungen. Zusammen mit den Landesverbänden stellt der DDIV umfassende Hilfen und Ratgeber zu praktischen Verwalterthemen zur Verfügung und bietet eine Vielzahl von Fortbildungen sowie ein belastbares Netzwerk innerhalb der Immobilienwirtschaft – ein echter Mehrwert für Immobilienverwaltungen. Der DDIV vertritt ausschließlich hauptberufliche Immobilienverwaltungen, die mit der Anzahl ihrer betreuten Wohneinheiten eine gesicherte wirtschaftliche Existenz vorweisen können. Die Mitgliedsunternehmen erkennen eine strenge Berufsordnung an. Sie verpflichten sich zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung, der regelmäßigen Teilnahme an Weiterbildungen sowie zu Qualität, Sorgfalt und Transparenz in der alltäglichen Berufsausübung. Der DDIV steht für eine starke Gemeinschaft der Immobilienverwaltung in Deutschland und weiß sich ausschließlich den Interessen von Immobilienverwaltern verpflichtet. Das macht ihn unverwechselbar, glaubwürdig und zu einem kompetenten Ansprechpartner. Die Arbeit des DDIV überzeugt jede Woche zahlreiche Immobilienverwaltungen: Jeden zweiten Werktag entscheidet sich ein Unternehmen neu, Mitglied in einem der DDIV-Landesverbände zu werden! Werden auch Sie Teil einer starken Gemeinschaft!



Sichern Sie sich die Mitgliedschaft als Qualitätsnachweis am Markt! www.ddiv.de 108



Der DDIV steht für:



1.700 hauptberufliche Mitgliedsunternehmen



30.000 qualifizierte Beschäftigte



2,3 mio verwaltete Einheiten



euro 4,1 mrd jährliche Investitionskosten



270 mrd euro Gesamtwert verwalteter Einheiten



BERICHTE AUS DER PRAXIS Finanzierung einer Eigentümergemeinschaft ohne Grundschuld



Geduld zahlt sich aus Wie man eine große Wohnungseigentümergemeinschaft in nur einem Jahr saniert und dafür knapp vier Millionen Euro ohne Grundschuld finanziert, das zeigt das nachfolgende Beispiel der Immobilienverwaltung Dr. Vossen & Partner aus Aachen. Das Mitgliedsunternehmen des Verbandes nordrhein-westfälischer Immobilienverwalter verwaltet eine Aachener Mehrhausanlage aus dem Jahre 1967. Sie besteht aus 25 Häuserblocks in zwei Straßenzügen mit insgesamt 232 Wohnund 10 Gewerbeeinheiten. Der Komplex ist in die Jahre gekommen und verursacht erhebliche Heizkosten. Es gibt viele Wärmebrücken und dadurch bedingte Kondensat-Schäden. Immer häufiger beschwerten sich Eigentümer und Mieter über mangelnden Schallschutz sowie schlecht schließende Fenster und Türfenster. Darüber hinaus weisen viele der auskragenden Betonplatten Schäden auf und auch die Brüstungen sind teilweise nicht mehr verkehrssicher. Hinzu kommen mehrere Schäden durch Schlagregen. Durch die vielen nicht behandelten Langzeitschäden sind die Verkehrswerte der Wohn- und Gewerbeeinheiten erheblich gesunken. Die Eigentümergemeinschaft ist nicht in der Lage, eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle, komplett moder-



nisierende Instandhaltung aus Rücklagen und Eigenmitteln zu finanzieren. Also hat der Verwalter einiges zu tun: Die dringend anstehenden Instandsetzungsund Modernisierungsmaßnahmen müssen finanziert und realisiert werden, ohne die teils betagten Eigentümer finanziell oder ihre Grundbücher als Sicherheit zu belasten. Die energetische Modernisierung soll nach dem Standard KfW-Effizienzhaus 115 erfolgen. Damit wird der Energiebedarf nur 15 Prozent über dem eines Neubaus liegen. Ziel ist eine Amortisierung nach nur zehn Jahren. Zu erwartende Kostensteigerungen für Brennstoffe, die „Sowieso-Kosten“ für nötige Instandsetzungen und mögliche Mieterhöhungen wegen der Modernisierungen sind dabei berücksichtigt worden. Und schließlich sollen alle Baumaßnahmen in weniger als einem Jahr abgeschlossen werden, um die Mieter nicht weiter zu belasten.



Odyssee zur finanzierenden Bank Alles in allem braucht die Eigentümergemeinschaft dafür knapp vier Millionen Euro. Die Suche nach einer regionalen Bank, über die das Projekt abgewickelt werden kann, gleicht einer wahren Odyssee. Ohnehin sind nur wenige Banken bereit, eine Wohnungseigentümergemein109



schaft als Kreditnehmer zu akzeptieren, das gilt insbesondere, wenn KfW-Kredite durchgeleitet werden sollen. Denn dann werden in der Regel komplizierte Grundbuchsicherheiten verlangt, wie dies zuvor beschrieben wurde. Der Verwalter vereinbarte mit der Bank, die Grundbücher der Eigentümer nicht zu belasten. Das Geldinstitut gab sich nach langen Verhandlungen mit dem guten und zeitnahen Reporting des Verwalters zufrieden. Damit hat das Verwaltungsunternehmen im Jahr 2010 absolutes Neuland betreten. Bis dahin hatte sich noch nie eine Bank auf ein solches Prozedere eingelassen.



Die Finanzierung im Einzelnen Entsprechend intensiv waren die Verhandlungen mit der Bank, bis man sich auf die Konditionen einigen konnte. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme erfolgte über die Bank. Der Darlehensnehmer ist die Wohnungseigentümergemeinschaft – eine gesamtschuldnerische Haftung der einzelnen Eigentümer ist ausgeschlossen. Auch Grundbucheintragungen zur Absicherung des Kredits gab es nicht. Eine Forderung der Bank war, dass mindestens 75 Prozent der stimmberechtigten Eigentümer und 75 Prozent der Miteigentumsanteile der Maßnahme zustimmen mussten. Ein Teil der Finanzierung (900.000 Euro) wurde durch Verpfänden der bestehenden Instandhaltungsrücklage in gleicher Höhe abgesichert. Zudem gab es eine Zinskoppelung mit dem verpfändeten Guthaben. 110



Die weitere Finanzierung über 2.850.000 Euro erfolgte über die KfW (Energieeffizient Sanieren-Kredit/ KfW-Effizienzhaus, Programmnummer 151). Das Darlehen wurde zu 100 Prozent ausgezahlt, der Zins bei 1,75 Prozent festgeschrieben. Mit 75 Prozent der jährlichen Ansparung zur Instandhaltungsrücklage wurde der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) sichergestellt. Die durchleitende Bank erhob nach zähen Verhandlungen mit dem Verwalter eine einmalige Strukturierungsgebühr in Höhe von 65.000 Euro. Etwa 10 Prozent der Gesamtkosten konnte der Verwalter für seine Gemeinschaft noch sparen: Die KfW gewährte ihr einen Investitions- und Tilgungszuschuss von 334.038,50 Euro und der örtliche Energieversorger hat sich mit weiteren 51.408 Euro an der Modernisierung beteiligt, weil die Wohnanlage bereits seit Jahren an das Fernwärmenetz angeschlossen ist. Im März 2011 sind alle Beteiligten zufrieden. Nach nur elf Monaten sind die Modernisierungsarbeiten abgeschlossen. Unabhängig von der Darlehenstilgung wird sich die Maßnahme nach etwa zehn Jahren amortisiert haben. Allerdings ist ein solches Projekt aufwendig: Das Verwaltungsunternehmen hat die Maßnahmen von langer Hand vorbereitet. Der Lohn für das fast zehn Jahre währende Projekt sind eine Wohn- und Gewerbesiedlung, die heute besser dasteht als im Jahr ihrer Erstellung und eine Gemeinschaft, die ihrem Verwalter zu Recht ihr Vertrauen geschenkt hat. Ein langer Atem zahlt sich also aus.



Die Finanzierungspakete im Vergleich KfW-Programm Energieeffizient Sanieren-Kredit/ Einzelmaßnahmen (152)



KfW-Programm Energieeffizient Sanieren-Kredit/ KfW-EffizienzhausStandard 115 (151)



KfW-Programm Energieeffizient Sanieren-Kredit/ KfW-EffizienzhausStandard 100 (151)



KfW-Darlehen



2.850.000 Euro



2.850.000 Euro



2.850.000 Euro



Zins (10 Jahre fest)



2,8 %



1,75 %



1,75 %



Tilgung



5,859 %



6,319 %



6,319 %



Annuität



8,659 %



8,069 %



8,069 %



Belastung p.a.



246.776 Euro



229.972 Euro



229.972 Euro



Tilgungszuschuss KfW



0,00 %



7,5 %



12,5 %



Darlehen Bank



900.000 Euro



900.000 Euro



900.000 Euro



Zins



0,8 %



0,8 %



0,8 %



Belastung p.a.



7.200 Euro



7.200 Euro



7.200 Euro



Strukturierungsgebühr einmalig



65.000 Euro



65.000 Euro



65.000 Euro



* Stand Oktober 2012; derzeit gelten neue Zins- und Tilgungssätze. Informationen zu den aktuellen Konditionen sind stets unter www.kfw.de zu finden.



Die Verwaltung Dr. Vossen & Partner wurde für die Umsetzung dieses Projektes mit dem 2. Platz beim Wettbewerb „Immobilienverwalter des Jahres 2011“ ausgezeichnet.
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Der Wirtschaftsplan bei 1,75 % Alle Angaben in Euro



2009



2010 ohne



2010 mit



2011 ohne 2011 mit



Heizkosten



–155.000



–163.000



–163.000



–173.000



–173.000



Instandsetzungen



–40.000



–60.000



–10.000



–80.000



–10.000



Zuführung Rücklage



–205.343



–205.343



–107.493



–205.343



–79.057



Architekt/Gutachten



0



0



–50.000



0



0



Darlehenstilgung



0



0



0



0



–181.282



Darlehenszinsen



0



0



–32.850



0



–55.890



Abschlussgebühr



0



0



–65.000



0



Sonstige Posten



–397.907



–400.979



–400.979



–404.408



–408.408



Gesamt



–798.250



–829.322



–829.322



–862.751



–903.637



Belastung je MEA* aus Maßnahmen p.a.



0



4,04



Bei 37,05 MEA* p.a.



0



10,25



Bei 57,05 MEA* p.a.



0



19,44



*Miteigentumsanteil
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Energetische Sanierung in einer der ältesten WEG Deutschlands



Ein Stück Geschichte vorbildlich saniert Die umfassende Sanierung einer Wohnungseigentümergemeinschaft gleicht einer Mammutaufgabe. Der Verwalter muss unterschiedlichste Interessen zusammen bringen, klare Beschlüsse fassen lassen, die Finanzierung klären, die Arbeiten kritisch begleiten und zudem die Kosten im Blick behalten. Andrea Hewig ist dieses Kunststück mit einer der ältesten Wohnungseigentümergemeinschaften Deutschlands gelungen. Damit zeigt die im VDIV Baden-Württemberg organisierte Verwalterin eindrucksvoll, was gute Immobilienverwaltung ausmacht. Und ganz nebenbei wurde ihr Stuttgarter Verwaltungsunternehmen dafür mit dem Renovierer-Award ausgezeichnet.



Erste Voruntersuchungen 2005



Die Gemeinschaft Straifstraße 2 bis 4 in Stuttgart ist so alt wie die Bundesrepublik Deutschland und damit ein Stück Zeitgeschichte. Im Jahr 1984 wurden die Gebäude erstmals saniert. 35 Jahre nach der Errichtung war dies wegen des allgemeinen Zustands des Gebäudes erforderlich. Damals wurde das Augenmerk ausschließlich auf die Instandsetzung gelegt. Energetische Verbesserungen hatte man damals noch nicht im Blick. Erst ab dem Jahr 2000 drangen die Themen energetische Sanierung und Verbesserung der Wohnqualität stärker ins allgemeine Bewusstsein, so auch bei den Eigentümern der Straifstraße.



Mehrere Themen wurden dann diskutiert und beschlossen. Die Außenwände sowie die oberste und unterste Geschossdecke sollten gedämmt und dem Gebäude ein zeitgemäßes Erscheinungsbild gegeben werden. Um den Wohnwert zu verbessern, planten die Eigentümer, neben dem Austausch der Fenster, die Balkone zu vergrößern. Schließlich wurde das Augenmerk Ende der 40er Jahre nicht so wie heute auf den Freisitz gelegt. Damals war in erster Linie neuer Wohnraum wichtig. Bei der Beheizung der Gebäude wurde über den Einbau einer solarunterstützten Zentralheizung mit Warmwasserversorgung diskutiert.



Im Jahre 2005 war es dann soweit. Die Verwalterin Andrea Hewig von der Stuttgarter Hausverwaltung Manfred Hewig & Andrea Hewig oHG brachte das Thema energetische Sanierung auf die Tagesordnung. Ein entsprechender Beschluss wurde daraufhin gefasst. Der Architekt war schnell gefunden, denn das Büro HansMartin Mader hatte seinen Sitz in einem ehemaligen Nahversorgungsladen direkt im Objekt. Auf der Eigentümerversammlung wurde eine umfassende Voruntersuchung mit allen Möglichkeiten der energetischen Verbesserung sowie optischen Veränderungen und wertverbessernden Maßnahmen präsentiert.
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Das fand jedoch keine Zustimmung, weil mittlerweile in fast allen Wohnungen die ursprünglichen Einzelöfen durch moderne Gasbrennwert-Etagenheizungen ersetzt worden waren.



rücksichtigung einer geplanten Energieeinsparung in Höhe von rund 20 Prozent stieg die monatliche Belastung für die meisten Wohnungseigentümer je nach Wohnungsgröße nur gering.



Als Bonbon für sanierungswillige Eigentümer vergibt die Stadt Stuttgart ein kommunales Zuschussprogramm, in dessen Genuss auch die Gemeinschaft Straifstraße kommen wollte. Sie beschloss daher, das Energieberatungszentrum Stuttgart vorab eine sogenannte Energiediagnose erstellen zu lassen. Sobald diese vorlag, waren die Rahmenbedingungen für die Zuschüsse der Stadt klar definiert. Die Mittel in Höhe von fast 42.000 Euro konnten damit in den Finanzierungsplan aufgenommen werden.



Nach Abwägung aller Interessen ging es in den kommenden Jahren in die konkrete Beschlussfassung. Die Eckdaten: Zwischen Gewerbe (Erdgeschoss) und Wohnungen (1. bis 3. Obergeschoss) gab es eine grundsätzliche Kostentrennung (Wärmedämmverbundsystem: ¾ auf die Wohnungen und ¼ auf die Gewerbeeinheiten). Die Aufwendungen für die Balkonsanierung und -vergrößerung wurden auf die betreffenden Eigentümer nach ihrer Anzahl verteilt. Dies lag daran, dass nicht alle Wohnungen einen Balkon erhielten und andere hingegen sogar zwei bekamen. Die Kosten für die Fassade, den Fensteraustausch und die etwaigen neuen Eingangstüren in der Gewerbeetage wurden von den Eigentümern der Gewerbeeinheiten getragen.



Schwierige Kostenaufteilung Eine Besonderheit sind die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Da diese, wie zuvor beschrieben, nicht bezuschusst werden, musste sich die Eigentümergemeinschaft mit deren Finanzierung beziehungsweise der Verteilung der Zuschüsse gesondert befassen. Nachdem der Finanzierungsplan aufgestellt war, ergab sich unter Einbeziehung der bereits angesammelten Rücklage und der Zuschüsse eine Unterdeckung in Höhe von rund 200.000 Euro. Um diese Finanzierungslücke zu schließen, beschloss die Gemeinschaft eine Sonderumlage, welche von den meisten Eigentümern mittels eines KfW-Kredits aus dem Programm Energieeffizient Sanieren aufgebracht wurde. Die Zinssätze lagen zwischen niedrigen 1,5 und 2 Prozent. Unter Be114



Die Zuschüsse der Stadt sind nur bei den Wohnungen angerechnet worden. Die Kosten für die Dämmung der obersten und untersten Geschossdecke wurden gemeinschaftlich nach Miteigentumsanteilen getragen. Die Sanierung umfasste folgende Einzelmaßnahmen: • Wärmedämm-Verbundsystem mindestens 14 Zentimeter stark, nach Vorgaben der derzeit geltenden EnEV • Dämmen des Dachbodens • Neue Bühnenverschläge in Holz/Metall, alternativ Vollholz inklusive einer Vorrichtung für Vorhängeschlösser



• Dämmen der Balkone und Aufbringen einer Polimerbetonplatte sowie eine erweiterte Auskragung um 50 Zentimeter inklusive neuer Geländer und Vorrichtungen für Balkonkästen • Neue Klingel- und Briefkastenanlage sowie Eingangstüren • Fenstersimse in Alu-System, alternativ Granit • Streichen der unteren Dachansichten • Bautechnisch nötige Folgegewerke Weiter sollte geprüft werden, ob die Installation von Heizleitungen zum Einbau einer Gasetagenheizung auf den Außenwänden möglich ist. Dieser Beschluss wurde von den Eigentümern nach Abwägung aller Interessen und Rahmenbedingungen einstimmig gefasst. Darüber hinaus wurde ein Bauausschuss gewählt, der sich regelmäßig (zeitweise wöchentlich) traf, um Details zu besprechen und festzulegen. Das sollte sich als sehr hilfreich erweisen.



Primärenergiebedarf sinkt erheblich Die Bauphase wurde durch die üblichen Schwierigkeiten eines Baus oder einer Sanierung begleitet und es gab erheblichen Bedarf an Abstimmungsdetails. Aber dank einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Eigentümern, Architekt und Verwaltung, in der auch individuelle Interessen dem gemeinschaftlichen Ziel untergeordnet wurden, konnte die Sanierung zu einem für alle Beteiligten vollen Erfolg umgesetzt werden. Der Primärenergiebedarf der Gebäude konnte von 252 auf 98 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr reduziert werden. Als individueller Gestaltungshöhepunkt und als Symbol für eine gelungene Sanierung stellte der Künstler Horst Kuhnert eine Skulptur als Dauerleihgabe zur Verfügung, die nun als fester Bestandteil des Objektes vor dem Objekt aufgestellt wurde.



Das Gebäude in der Stuttgarter Straifstraße vor und nach der Sanierungsmaßnahme.



115



Ein erfolgreiches Projekt: In der neu und zeitgemäß gestalteten Gartenanlage feierte die Eigentümergemeinschaft den Abschluss der gelungenen Sanierungsmaßnahmen. Der Zusammenhalt innerhalb der WEG ist durch den gemeinschaftlichen Einsatz gestiegen. Ein Umstand, der sicherlich auch dazu beigetragen hat, sind die Kosten der Maßnahmen, die exakt eingehalten wurden. Es kam zu keinen finanziellen Nachforderungen und die Kaufpreise der Wohnungen im Objekt haben sich deutlich erhöht.
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Das Objekt Die Gemeinschaft Straifstraße 2 bis 4 in Stuttgart wurde im Jahr 1949 als eines von insgesamt neun Gebäuden errichtet, noch vor Entstehen des Wohnungseigentumsgesetzes, das erst im Jahr 1951 in Kraft trat. Das Gebiet wurde mit vielen kleinen Läden für die Nahversorgung geplant und ausgeführt. Für die Gemeinschaften musste daher eine Übergangslösung gefunden werden, wie die Wohnungen bis zur Einführung des Gesetzes trotzdem verkauft und den einzelnen Eigentümern zugeordnet werden konnten. Dies konnte mit Hilfe einer Genossenschaft gelöst werden, dem sogenannten Wohnverein Degerloch West. In den darauffolgenden Jahren erfolgte die Überführung der Gemeinschaften in klassische Wohnungseigentümergemeinschaften gemäß WEG.



Die sozialverträgliche Sanierung einer Großwohnanlage



Vorausschauendes Planen ist unerlässlich



Bei umfangreichen Sanierungen ist vorausschauendes Planen und Handeln unerlässlich.



Die 1972 in der Nähe von Köln gebaute Wohnanlage stellte die FOCUS Immobilienverwaltung schon seit Übernahme am 1. Januar 2008 vor eine große Herausforderung. Die Großwohnanlage besteht aus 325 Wohneinheiten und fünf Gewerbeeinheiten verteilt auf neun Häuser, wovon zwei Hochhäuser sind. Lediglich 95 Wohnungen werden von den Eigentümern selbst genutzt, viele andere sind Kapitalanleger und haben ihre Wohnung nur als Steuersparmodell erworben. Seit Erwerb nahmen die Eigentümer hohe Verluste hin, da die Wohnun-



gen überteuert gekauft wurden. Bei den Eigennutzern handelt es sich vorwiegend um untere bis mittlere Einkommensstrukturen mit nur geringen Rücklagen. Die Wohnanlage ist rechtlich eine Gesamtgemeinschaft, aufgeteilt auf neun Untergemeinschaften, deren Kosten hausweise zugeordnet (soweit möglich) und verteilt werden. Je Haus gibt es zwei Instandhaltungsrückstellungen: eine allgemeine IR und eine SonderRL Fassade = insgesamt 18 sowie eine allgemeine Instandhaltungsrückstellung. Die Rücklagen der Gemeinschaft beliefen sich vor der Sanierung auf insgesamt ca. 900.000 Euro. 117



Hinzu kam die veraltete Beschaffenheit des Objekts: Erstellung in Betonschottenbauweise, Fassade verkleidet mit asbesthaltigen Faserzementplatten. Die Nordseite hatte keine Balkone, die Südseite aber fast ausschließlich Fensterflächen mit umlaufenden Balkonen aus einer Beton-Glas-Stahlkonstruktion. Die Fenster waren aus Aluminium ohne thermische Trennung. Zudem habe es in der Wohnanlage eine Gasheizung mit Warmwasseraufbereitung gegeben.



Bestandsaufnahme Sanierungsbedarf Nach Verwaltungsübernahme beschäftigte sich die FOCUS Immobilienverwaltung zunächst mit einer vollumfänglichen Bestandsaufnahme des Sanierungsbedarfs des Wohnparks: Nordfassade und Giebel: • Starke Feuchtigkeitseintritte, erhebliche Schimmelbildung • Undichte Fenster, z.T. nicht reparabel, erheblicher Wärmeverlust • Fenster und Türen der Fluchttreppenhäuser/Treppenhäuser nicht mehr reparabel, erheblicher Wärmeverlust • Heruntergekommenes äußeres Erscheinungsbild Sanierungsplan: • Austausch der Fenster in Kunststofffenster mit Schallschutz, Einbau von Rollläden im EG • Abriss der Fassadenverkleidung, Neuaufbau einer Fassade mit Dämmung und Putzschicht
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• farbliche Neugestaltung aller Flächen der Nordfassade • Austausch aller Fenster und Türen der Flure und Treppenhäuser • Anschluss der Dächer • Dämmung der Sockelflächen Kosten: 2,3 Mio. Euro Südfassade: • undichte Fenster, z.T. nicht reparabel, erheblicher Wärmeverlust • Fassade z.T. undicht, keine Schimmelbildung, kleine Flächen • Balkone stark sanierungsbedürftig, Abläufe undicht, Balkonbrüstungen mit Beton- und Glasschäden, z.T. statische Probleme durch Korrosion Sanierungsplan: • Austausch aller Fenster durch Kunststofffenster • Austausch der Metallfensteranlagen in den Gewerbe-Ladenflächen • Abriss der Balkonbrüstungen und Anbau neuer Geländer • Erneuerung der Abdichtung der Balkone und Instandsetzung der Balkonentwässerung • Abriss der Fassadenverkleidung, Neuaufbau einer Fassade mit Dämmung und Putzschicht • farbliche Neugestaltung aller Flächen der Südfassade • Anschluss der Dächer • Dämmung der Sockelflächen Kosten: 5,5 Mio. Euro Dächer: • Zum Teil undicht, die Wärmedämmung entsprach nicht aktuellen Anforderungen



Sanierungsplan: • Abriss des Dachaufbaus, Neuaufbau nach heutigen Standards Kosten: 800.000 Euro Heizung: • Zwei Heizzentralen mit je 2 Kesselanlagen, Gas befeuert, Baujahre 1978 bis 1990 • Warmwasseraufbereitung Sanierungsplan: • Errichtung von Blockheizkraftwerken • Optimierung der Wärmeverteilung Kosten: ca. 400.000 Euro Entwässerung: • Bau eines Kanals zur dauerhaften Entwässerung des Baukörpers Kosten: 350.000 Euro



Gesamter festgestellter Sanierungsbedarf: 9,35 Millionen Euro



Sozial und wirtschaftlich verträgliche Aufteilung des Sanierungsbedarfs Bei der Erstellung eines Sanierungsplans unter Berücksichtigung sowieso anfallender Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Erstellung eines Finanzierungskonzepts unter Berücksichtigung von Fördermöglichkeiten mussten insbesondere die heterogenen Einkommensverhältnisse der Eigentümer, welche teilweise sehr gering waren, die teilweise fehlende Kreditwürdigkeit älterer Eigentümer und die Überbeanspruchung finanzieller Möglichkeiten in vergangenen Jahren Beachtung
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www.lichtblick.de/ddivaktuell
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finden. Die Verwaltung und die Eigentümer hatten dennoch den Anspruch an die Konzeption, dass alle Eigentümer die Sanierung tragen und wirtschaftlich verkraften können. Als Ziel wurde eine Kombination bereits anstehender Instandsetzungsmaßnahmen mit dem Anspruch einer energetischen Sanierung der Wohnanlage – soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar – unter Berücksichtigung der finanziellen Belastbarkeit aller Eigentümer formuliert. Die Umsetzung begann bereits im Jahr 2008 mit der Beauftragung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) aus Architekten, Ingenieuren, Statikern und Energieberatern für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes durch die Eigentümergemeinschaften, deren Kosten auf ca. 100 Euro netto je Einheit angesetzt wurde. Anzumerken ist, dass sich die Kosten der Planung bis heute auf 120.000 Euro belaufen, die KFWBank allerdings nur einen Förderungsbetrag von maximal 4.000 Euro vorsieht. Ein verschwindend geringer Beitrag bei einer Baumaßnahme von mehreren Millionen Euro. 2009 stellte die ARGE das erarbeitete Nachhaltigkeitskonzept vor. Zusätzlich wurde ein Fachanwalt für Baurecht mit der Begleitung der Baumaßnahme betraut. Bei dem Ablauf der Gesamtsanierung schlug man innovative Wege ein: Anstatt die übliche horizontale Teilung in Bauabschnitte vorzunehmen – also beispielsweise erst die Dächer in allen Häusern, danach die Fenster im ganzen Objekt – kam eine vertikale Einteilung zur 120



Anwendung. Zuerst sollte die Sanierung der gesamten Nordfassade inkl. Giebel und Austausch der Fenster erfolgen, anschließend die Erneuerung der Heizungsanlage und zum Schluss die Sanierung der Südfassade, inkl. Brüstungserneuerung. Zu beachten ist hierbei, dass sich nur 110 Wohnungen in der Nordfassade befinden und somit als erstes unmittelbar von der Sanierung profitierten, während die anderen 220 Einheiten erst bei Sanierung der Südfassade eingebunden waren. Als Begründung führte die ARGE aus, dass eine horizontale Teilung nicht praktikabel sei, da die Anschlusspunkte zwischen z.B. zuerst sanierten Fassaden und den Jahre später eingebauten Fenstern nicht mehr funktionieren würde und es während der Sanierung aller Einzelmaßnahmen zu neuen Problemen käme. Allerdings gab es nicht ausreichend finanzielle Mittel, um Fenster, Fassade und Dächer des gesamten Objektes parallel zu sanieren. Gleichzeitig übernahm die Verwaltung die Ausarbeitung des Finanzierungskonzeptes unter Berücksichtigung, dass die Untergemeinschaften über divergierende Rückstellungen verfügten. Hier wurden mehrere Alternativen unter Prüfung und Einbindung von Fördermitteln betrachtet: Ein Darlehen für die Eigentümergemeinschaft als Verband war nicht möglich (Absage von allen Banken), Einzeldarlehen waren ebenso nicht möglich, da zu viele Eigentümer keine Darlehen erhalten würden. Und nicht zuletzt hätte eine einmalige Sonderumlage (ca. 25.000 Euro Sonderumlage je Einheit im Schnitt) zur Insolvenz von Eigentümern geführt und wurde daher verworfen. Dies führte zur



Die nächsten Schritte der energetischen Sanierung der Wohnanlage erfolgen bis 2017.



Erkenntnis, dass das Ziel einer energetischen Sanierung auf einen 10-Jahreszeitraum verteilt und geplant werden musste. Für die Sanierung der Nordfassade wurde folglich eine jährliche Sonderumlage in Höhe von 350.000 Euro ab 1. Januar 2010 ratierlich auf alle Monate verteilt, erstmals begrenzt auf drei Jahre, zusätzlich zur allgemeinen Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung in Höhe von rund 200.000 Euro jährlich. Im Jahr 2010 erging dann ein Beschluss zur Sanierung der Nordfassade inkl. Fenster, Dachanschluss, Treppenhausfenster- und Türanlagen sowie einer Sockeldämmung für 2,2 Millionen Euro, finanziert aus den Instandhaltungsrückstellungen der einzelnen Häuser. Die Besonderheit war hierbei, dass ein Haus, welches nicht über ausreichende Mittel



in der Instandhaltungsrücklage verfügte, über eine Zwischenfinanzierung aus den Rückstellungen der anderen Häuser „über Wasser“ gehalten werden konnte. Weiterhin wurde von der WEG die Bewilligung eines Zuschusses von der KfW über 5 Prozent der Bausumme beantragt. Die Maßnahme „Sanierung Nordfassade“ wurde in drei Bauabschnitte in 2010, 2011, 2012 unterteilt und sofort wurde mit dem ersten Bauabschnitt begonnen, welcher in 2011 zum Abschluss kam. Umgehend folgte die Sanierung des zweiten Bauabschnitts. In 2012 kam dieser ebenfalls zum Abschluss und der dritte und letzte Abschnitt begann und wurde fertig gestellt. Abschließend wurde der Nachweis des Abschlusses der Baumaßnahme erbracht – Anforderung des KfWZuschusses in Höhe von 95.000 Euro. 121



In der darauf folgenden Eigentümerversammlung wurden dann die Weichen für das weitere Vorgehen gestellt: • Ratierliche Sonderumlage von 350.000 Euro jährlich wird für die nächsten 3 Jahre zusätzlich zur allgemeinen Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung von 200.000 Euro jährlich fortgesetzt. • Bau eines Abwasserkanals zur Entwässerung des Grundstücks in Höhe von 350.000 Euro, Finanzierung der Kosten aus der Instandhaltungsrückstellung. • Die Heizungszentralen wurden vorgezogen in 2013 erneuert. Die Optimierung der Wärmeverteilung soll in 2014 beginnen. • Sanierung inkl. energetischer Ertüchtigung des Daches eines Hauses, Kosten 95.000 Euro, Finanzierung aus der Instandhaltungsrückstellung. • 2012 planmäßige Fertigstellung der Sanierung der Nordfassade, die Kosten der Sanierung wurden wie erwartet eingehalten, der Zuschuss der KFW in Höhe von 95.000 Euro wurde planmäßig gewährt. • 2013 Beschluss der Gemeinschaft in 2014 die energetische Sanierung der Südfassade inklusive Wärmedämmung und Erneuerung der Fenster zu planen und auszuschreiben.
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Ausblick • 2015 Beschlussfassung über die energetische Sanierung der Südfassade, Festlegung der Bauabschnitte und Beschluss über die Finanzierung • 2016 Beginn der energetische Sanierung der Südfassade



Fazit Bisher konnte das Ziel einer energetischen Sanierung der Wohnanlage unter der Voraussetzung wirtschaftlicher Tragbarkeit für jeden Eigentümer durch eine effiziente und vorausschauende Planung der Verwaltung einerseits und andererseits durch das Verständnis und Zurückstellen eigener Ansprüche der Eigentümer, die erst in einigen Jahren mit der Sanierung ihrer Wohnung rechnen können, erfolgreich umgesetzt werden.



Erfolgreiche Sanierung einer Eigentümergemeinschaft in Freiburg



339 Wohnungen auf einen Streich



Die Fassadensanierung an 339 Wohnungen an der Alban-Stolz-Straße in Freiburg wurde 2012 realisiert.



Der 2012 modernisierte Komplex „Alban-Stolz-Straße 16 – 30“ in FreiburgZähringen mit 339 Wohneinheiten kann als Blaupause für die energetische Sanierung von Anlagen in Eigentümergemeinschaften angesehen werden: Planung, Durchführung und Finanzierung verliefen zielgerichtet, aufeinander abgestimmt und im Sinne aller Beteiligten. Für das gute Gelingen sorgte in erster Linie die weitsichtige Planung und Koordination aller Maßnahmen durch die Gisinger Hausverwaltung, die die Liegenschaft betreut. Wichtig war zudem das wegweisende Förderkonzept der baden-württembergischen Landesregierung, mit dem es möglich wurde, günsti-



ge Finanzierungsformen für Eigentümergemeinschaften zu nutzen. Wie Wohnanlagen von Genossenschaften oder freien Trägern sind die Gebäude von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) dem Zahn der Zeit ausgesetzt – und viele entsprechen heute nicht mehr dem aktuellen energetischen Standard. Dabei gilt für diese Anlagen dasselbe, wie für alle anderen Gebäude: Eine energetische Sanierung senkt die Heizkosten, verbessert das Wohnklima, erhält oder steigert den Immobilienwert und sorgt für eine attraktive(re) Optik. Die Sanierung großer Anlagen geht zudem einher mit langfristiger Quartiers-Entwicklung – das 123



ist mit der Optimierung eines Einfamilienhauses nie zu schaffen. Die Nebeneffekte für Klima (geringere Schadstoff-Emissionen durch weniger Heizenergie-Verbrauch) und Beschäftigung (arbeitsintensive Investitionen) sind politisch gewollt und verstärken die positive Grundeinstellung zum Sanieren. Dass die energetische Sanierung von WEG-Gebäuden dennoch hinterherhinkt, liegt zum Teil an der Struktur von Eigentümergemeinschaften und dem Abstimmungsprozedere, das für eine Investition erforderlich ist. Ein weiterer Grund war bislang, dass eine Sanierung für die Gemeinschaften schwierig zu finanzieren war. So ist über einen langen Zeitraum ein Sanierungsstau bei WEG-Anlagen aufgelaufen. Diese machen einen wesentlichen Anteil des deutschen Wohnungsbestandes aus – in Baden-Württemberg liegen beispielsweise über ein Drittel aller Wohnungen in der Hand von Eigentümergemeinschafen. Um diesen Stau aufzulösen, müssen zunächst zwei Bedingungen erfüllt sein: Es bedarf optimaler politischer Rahmenbedingungen und eines engagierten Teams. Mit der Sanierung der Wohnanlage „Alban-Stolz-Straße“ in Freiburg – 339 Wohneinheiten in Privateigentum – hat die Hausverwaltung gezeigt, dass sich auch sehr große Komplexe umfassend sanieren lassen. Ausschlaggebend für den Erfolg waren vier Parameter: neutrale Beratung, kontinuierliche Information, attraktive Finanzierung und vorbildliches Projekt-Management.
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Stets gut informiert: Energieberater als Begleiter Ohne die inhaltliche Begleitung durch Partner und neutrale Energieberater hätte die Hausverwaltung die Menschen in der Alban-Stolz-Straße nicht so schnell und umfassend überzeugen können, da ist sich die Hausverwaltung sicher. Ein Energieberater und ein Bauingenieur waren für die sorgfältige Planung der Sanierung, die umfangreiche Ausschreibung der Leistungen und als Bauleiter in das Projekt eingebunden. Im Bau-Alltag zahlte sich vor allem die wöchentliche Sprechstunde aus, in der der betreuende Bauingenieur den Bewohnern für Fragen zur Verfügung stand. Die Argumente der Ingenieure fanden nicht nur Zustimmung, weil der Rat von ausgewiesenen Fachleuten kam, sondern weil die Sanierungsvorschläge neutral entwickelt wurden. Das kam bei den Eigentümern gut an und führte zu hoher Akzeptanz. Die Fachleute präsentierten auf Eigentümerversammlungen die Möglichkeiten, die durch die Baumaßnahmen erreicht werden konnten und beantworteten die Fragen der Investoren. So konnten Sorgen vor Fehlinvestitionen ausgeräumt werden – ebenso wie überzogene Erwartungen oder Wünsche, die zum Teil mit der Sanierung verbunden waren.



Günstig finanziert: KfW-Kredite (endlich auch) für WEG Die vielleicht höchste Hürde bei dem Plan, eine Anlage in Eigentümergemeinschaft zu sanieren, liegt in der Finanzierung. Schließlich sind die Möglichkeiten der Eigentümer sehr unterschiedlich, ge-



Quartiersaufwertung: Anstelle der alten Waschbeton-Platten präsentiert sich die Wohnanlage jetzt in hellen, freundlichen Weiß- und Ocker-Tönen. Durch die Dämmung der Fassade mit StoTherm Mineral sank der U-Wert der Wand von 0,84 auf 0,20 W/m²K.



nauso wie die Bereitschaft, in das Eigentum zu investieren. Je mehr Eigentümer eine Gemeinschaft bilden, desto schwieriger wird es. Noch entscheidender: Günstige Finanzierungsmodelle waren bis vor kurzem für Eigentümergemeinschaften nicht zu bekommen: weil klare Vorgaben der Bankenaufsicht fehlen, konnten zum Beispiel die guten KfW-Programme kaum genutzt werden. Zum Gelingen der Freiburger Sanierung hat daher zu einem wesentlichen Teil ein neues Finanzierungs-Programm des Landes Baden-Württemberg beigetragen. Kern-Element ist das Angebot, die vorhandenen KfW-Kredite über die landeseigene L-Bank an Wohnungseigentümergemeinschaften durchzureichen. Das Land



reicht hierzu Bürgschaften an die L-Bank aus, damit diese die Darlehen an Eigentümergemeinschaften vergeben kann. In Freiburg erhielten die Eigentümer auch zu diesem Thema ausführliche Informationen. Wie bei der bautechnischen Beratung, wurde die Hausverwaltung bei der Empfehlung zur Finanzierung von Fachleuten ohne eigenes wirtschaftliches Interesse unterstützt. KfW und L-Bank unterstützten das Projekt mit viel Einsatz. Alle Fragen zu Förderbedingungen oder technischen Details wurden kompetent, unkompliziert und schnell beantwortet. Neben Eigentümern, Verwaltung und Banken gibt es noch einen Gewinner: Auch das Land ist mit der Entwicklung 125



Mit roten Akzenten an den Hauseingängen ist der große Baukörper nun auch farblich gut gegliedert.



des Programms hoch zufrieden. Im Jahr 2013 ging die Landesregierung noch einen Schritt weiter und senkte den Zins nochmals auf den nun denkbar günstigsten Satz von 0,0 Prozent. Geplant ist, die speziell für Wohneigentumsgemeinschaften entwickelten Förderinstrumente zu verstetigen beziehungsweise auszubauen. Mittlerweile haben Politiker anderer Bundesländer erkannt, dass mit diesem Ansatz ein immenses Sanierungs-Potenzial erschlossen werden kann – hier sind die oben genannten positiven Nebeneffekte die Haupttreiber: Sinkende Schadstoff-Emissionen, die beim Erreichen des CO2-Ziels helfen sowie verstärkte Nachfrage nach Arbeit. Unter anderem planen Rheinland-Pfalz und Hessen, Modelle nach dem Baden-Württembergischen Vorbild aufzubauen.



Projekt-Management: Von der Idee bis zur Bauabnahme Mehr als 4.500 Wohnungen betreut die Hausverwaltung – aber selbst für eine große Verwaltung ist ein Projekt wie die Alban-Stolz-Straße eine Herausforderung. Nach dem Start begannen unter126



schiedlichste Planungsläufe: Informationsveranstaltungen über Finanzierung und Nutzen der energetischen Sanierung, eine akribische Planung der Baumaßnahmen. Dafür arbeitete die Hausverwaltung eng mit Projektplanern der Industrie und Handwerkern zusammen. Am Ende zählt eine technisch und handwerklich einwandfreie Leistung. Sonst ist alle Vorarbeit Makulatur. Eine Sanierung nach Schema F schied von vornherein aus: Nur ein maßgeschneidertes Konzept stellt sicher, dass die Baumaßnahmen dauerhaft funktionieren. Das gilt für eine Totalsanierung wie für jedes einzelne Gewerk: Bei der Fassadensanierung war insbesondere die Planung der Details wichtig, die in enger Abstimmung mit dem Systemgeber erfolgte. Das Gebäude-Ensemble ist zwischen sieben und 14 Stockwerken hoch, steht zum Teil versetzt zueinander und das Gros der Wohnungen ist mit Balkon ausgestattet. Daher waren viele Kanten und Ecken fachgerecht zu planen. Weil



Gemeinsam erfolgreich: Die Sanierung der 339 Wohnungen in Freiburg wurde mit einem Programm der landeseigenen L-Bank finanziert. Über das Projekt informierte sich der badenwürttembergische Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid (rechts) vor Ort. Hier erläutert Kristina Reinel von StoDesign (Mitte) dem Minister und Gisinger-Geschäftsführer Frank Spittler das Gestaltungskonzept.
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die Außenhaut den größten architektonischen Einfluss auf die Sanierung nimmt, muss auch das Farbkonzept zur Anlage passen. Hier wurde es gleich mitgeliefert: Das Spiel von Ockergelb und Weiß gibt dem ehemals mit Waschbeton verkleideten Komplex ein freundliches, modernes Gesicht, rote Farbakzente an Eingängen und Treppenhäusern helfen, die große Anlage zu gliedern. Außerdem kamen für die vielschichtigen Baumaßnamen nur erfahrene Handwerksbetriebe infrage. Der Freiburger Künstler Michael Bögle, selbst zeitweilig Bewohner der AlbanStolz-Straße, sieht in der Anlage eine kleine Welt für sich. Das drückt er in seinem Kunstwerk „ALBAN-STOLZ-STR-SECHSZEHNBISDREISSIG“ aus. Ebenso lässt sich in der Darstellung eine Margerite erkennen, bei der jeder Bewohner ein „Blatt“ der Blüte ist. Das Bild wurde jetzt in kleiner Auflage als Kunstdruck vervielfältigt und wurde den Eigentümern als kleines Danke-



Kunstwerk von Michael Bögle.
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schön für das gute Miteinander bei einer Eigentümerversammlung überreicht.



Ohne Kommunikation geht es nicht In einer Anlage, in der mehrere hundert Menschen leben und bei einer Sanierung „bei laufendem Betrieb“ spielt außerdem eine stets erreichbare Bauleitung eine wichtige Rolle. Die Fragen der Bewohner ergeben sich zum Teil erst während der Bauarbeiten und sie müssen zügig und kompetent beantwortet werden, damit die Akzeptanz für die Sanierung erhalten bleibt. Jeder Investor hat sein eigenes Profil und will ernst genommen werden. In Freiburg lief die Sanierung außerdem so gut, weil auch der Verwaltungsbeirat in jeder Phase kooperativ mitgearbeitet hat und auch die Bewohner positiv mit den Baumaßnahmen umgingen. Die Hausverwaltung blickt nach der erfolgreichen Sanierung weiter in die Zukunft: Viele ältere Menschen denken darüber nach, ihre Wohnung barrierefrei umzubauen. Es bietet sich in diesen Fällen an, zu prüfen, ob sich diese Umbaumaßnahmen an eine Sanierung andocken lassen. Auch hierfür stehen spezielle Förderprogramme der KfW zur Verfügung, die sich im Idealfall kombinieren lassen. Auch auf der Ebene der Beratung wird in Baden-Württemberg weiter gedacht. Mit den Energieagenturen stehen zum Beispiel neutrale Partner bereit, die sowohl die Verwaltungen als auch die Eigentümer zielgruppenspezifisch informieren. Erste Partnerschaften – zum Beispiel mit der Energieagentur Regio Freiburg – wurden bereits eingegangen.



Einbindung der Mieter bei energetischen Sanierungsmaßnahmen



Offene Kommunikation ist das A und O



Die frühzeitige Einbindung der Bewohner erleichterte die Sanierung.



Der zukunftsweisende Umbau eines Wohnquartiers in Eckernförde-Wilhelms thal zeigt, wie eine umfangreiche energetische Sanierung durch gezielte und geplante Kommunikation sowie die Einbindung der Mieterschaft erfolgreich geplant und zur Zufriedenheit aller Bewohner ausgeführt werden kann. Die Mietwohnanlage in EckernfördeWilhelmsthal wurde in den 1960er Jahren für junge Familien erbaut. Sie umfasste 365 Wohneinheiten, die vorwiegend aus 3-Zimmerwohnungen mit rund 70 m² Wohnfläche bestanden. Bei den rund 1.400 Bewohnern handelte es sich größtenteils um ältere Bewohner,



ehemalige Soldaten der Bundesmarine und ihre Angehörigen. In den 90er Jahren verloren die Wohnungen zunehmend an Attraktivität und die Eigentümerin, die FRANK-Gruppe, entwickelte Pläne, um die Wirtschaftlichkeit der Wohnanlage nachhaltig zu stärken. Durch eine umfassende Quartiersentwicklung sollte eine neue, attraktive Identität geschaffen werden. Dazu sollte die Wohnanlage dem Leitbild eines klimafreundlichen und generationenübergreifenden Wohnquartiers folgen. In 2005 begannen die Arbeiten zur Quartiersentwicklung. Primär wurden umfassende energetische Maßnahmen 129



Bewohner und Verwaltung trafen sich regelmäßig und entwickelten gemeinsame Ideen.



in Verbindung mit einer Fassadenerneuerung durchgeführt. Erklärtes Ziel war der Neubaustandard: 8.500 m² Kellerdecken, 12.500 m² Außenwände und 4.400 m² Geschossdecken wurden gedämmt, 150.000 Dachziegel und 1.400 Fenster erneuert und Gas- und Pelletheizungen (Pilotprojekt im Wohnungsbau) sowie Solarthermie für die Warmwasserbereitung installiert. Alle bestehenden Wohneinheiten wurden modernisiert, 24 davon in seniorengerechte Wohnungen umgewandelt. Ebenso änderte sich der Wohnungsmix von 3- auf 2- und 4-Zimmerwohnungen. Im Ergebnis wurden eine Primärenergieeinsparung von 94.709.263 Kilowattstunden pro Jahr sowie eine CO2-Einsparung von 3.957 Tonnen pro Jahr erreicht. 130



Neben der technischen Umsetzung der Sanierung erfolgten Maßnahmen, die das Ziel hatten, den Lebensraum der Bewohner ansprechend und attraktiv zu gestalten und die Mietergemeinschaft zu stärken. Das Wohnfeldmanagement sah dabei ein generationenübergreifendes



Mietertreff Dat Holthuus.



und umweltfreundliches Konzept vor. Zur besseren Kommunikation unter den Bewohnern wurde dazu inmitten der Anlage ein zentraler Treffpunkt für alle Mieter errichtet. „Dat Holthuus“ dient seitdem als Generationentreffpunkt, in dem regelmäßige Aktivitäten von Senioren-Skat-Abenden über Dart-Turniere bis hin zu Bastelnachmittagen mit Kindern stattfinden. In der gesamten Anlage wurden außerdem Notrufmöglichkeiten installiert, was das Sicherheitsgefühl älterer und behinderter Bewohner erheblich stärkt. Zur besseren Nahversorgung findet außerdem ein Wochenmarkt auf dem Gelände statt. Die Erdgeschosswohnungen erhielten durch die Schaffung von Mietergärten eine zusätzliche Aufwertung. Ebenso wurden weitere Parkmöglichkeiten und Fahrradund Fußwege errichtet sowie der Baumbestand erhalten. Um die Menschen in ihr Wohnumfeld einzubeziehen, wurde der Teich im Zentrum der Wohnanlage gemeinsam mit den Mietern gestaltet. Auch Umweltschutzaktivitäten wie Baumpatenschaften, Neuanpflanzungen und Nistkästen rundeten das ökologische Profil der Wohnanlage ab. Der Erfolg all dieser Maßnahmen ist vor allem der aktiven Einbindung der Bewoh-



Teiche in der Wohnanlage.



ner in den Sanierungsprozess und die Quartiersentwicklung zu verdanken: Die Mieter wurden im Rahmen der energetischen Sanierung in drei verschiedenen Phasen eingebunden: Vor der Sanierung galt es, die Bewohner aufzuklären und zu motivieren, während der Sanierung zu involvieren und über den Verlauf zu informieren und nach Abschluss der Arbeiten den Erfolg innerhalb und auch außerhalb der Anlage weiter zu kommunizieren. Dadurch konnte das Bewusstsein der Mieter für die Aufwertung der Wohnanlage nachhaltig gefördert werden. In der ersten Phase der Einbindung ging es vor allem darum, die Kernbotschaften und einen Aktionsplan mit allen Beteiligten zu entwickeln. Dazu führten die Mitarbeiter der FRANK-Gruppe mit allen betroffenen Gruppen zahlreiche persönliche Gespräche. Die Mieter wurden dabei über die technischen Vorhaben, Bauzeiten, energetischen Einsparungen, die zu erwartenden Belastungen, die Mietminderungsansprüche und viele weitere Themen im Detail informiert. Um die Akzeptanz der Mieterschaft für die geplanten Maßnahmen zu erhöhen, wurden die Bewohner intensiv in die Planung miteingebunden, indem ihnen auch ein Mitspracherecht bei den Wohnungsmodernisierungen eingeräumt wurde. Nach einer umfangreichen Informationsveranstaltung, bei der die Bewohner Fragen stellen und Befürchtungen äußern konnten, wurden die Sanierungsund Modernisierungsarbeiten schließlich schriftlich angekündigt. Die Information und Einbeziehung der Mieter auch während der Bauphase war genauso wichtig. In regelmäßigen 131



Treffen mit interessierten Mietern und in Sprechstunden konnten Probleme erörtert und Lösungen gefunden werden. Ebenso erwies sich die Einrichtung eines Kummerkastens und eines Bautagebuchs als ein wirksames Kommunikationsmittel. Nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen erfolgte in der Wohnanlage eine Abschlussfeier mit allen Bewohnern und beteiligten Planern und Beratern. Dabei wurden die Verbesserungen aufgezeigt und Einsparungen analysiert. Der Erfolg der Sanierung war entscheidend, um ein neues positives Wohngefühl nachhaltig im Bewusstsein der Mieter zu verankern. Das Zusammengehörigkeitsgefühl und der Erfolg der Sanierung wurden zudem durch die Teilnahme an mehreren Wett-
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bewerben gestärkt: Das Projekt erzielte 2008 den ersten Platz beim Klimapakt in Schleswig-Holstein und 2009 den zweiten Platz beim Innovationswettbewerb Schleswig-Holstein. Außerdem wurde die FRANK-Gruppe mit diesem Projekt zum Verwalter des Jahres des DDIV gewählt. Die Wohnanlage Eckernförde-Wilhems thal hat ihr Ziel der Quartiersentwicklung mehr als erfüllt. Es handelt sich heute dank der Modernisierungsmaßnahmen um eine städtebaulich anspruchsvolle Wohnanlage, die 2012 eine Leerstandsquote von lediglich 0,4 Prozent verzeichnete. Dass es sich um einen zukunftsgerechten Wohnungsmix handelt, der attraktiv für Mieter ist, zeigt sich anhand der vollen Warteliste mit Mietinteressenten.



Bausparen als attraktive Lösung für energetische WEG-Sanierung



Kurze Sparzeit und maximale Flexibilität



Kölner WEG spart für Sanierung mithilfe eines Bausparvertrages.



Im folgenden Praxisbeispiel plant die Focus Immobilienverwaltung eine umfangreiche energetische Sanierung eines Objektes in Köln mit 60 Einheiten mithilfe eines Bausparvertrages. Die fünf Häuser mit jeweils 12 Wohnungen wurden 1968 errichtet und weisen eine sehr gemischte Eigentümerstruktur auf. Das Ziel der Wohnungseigentümergemeinschaft ist eine umfängliche energetische Sanierung der Gebäude. Dabei sollen auch die bestehenden Balkone durch neue Stahlvorsatzbalkone ersetzt und in der Fläche deutlich erweitert werden. Als ersten Schritt zur Umsetzung und Finanzierung des Projektes wurde die Zuführung



zur Rückstellung auf 90.000 Euro im Jahr erhöht, wodurch eine zweckgebundene Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 450.000 Euro angesammelt werden konnte. Im Jahr 2012 beauftragte die WEG einen Architekten, der die Gesamtkosten für eine umfassende energetische Sanierung ermittelte. Die geschätzten Kosten liegen demnach bei über 1,6 Millionen Euro. Da die Sanierungsmaßnahmen nicht mit der vorhandenen Instandhaltungsrückstellung finanziert werden können und eine Sonderumlage in der benötigten Höhe für die Eigentümer auf einen Schlag nicht tragbar ist, entschloss sich die Gemeinschaft für den Abschluss eines Bausparvertrages. 133



Auf der Eigentümerversammlung in 2013 beschloss die WEG den Abschluss eines Bausparvertrages in Höhe von 1,7 Millionen Euro und die Überführung der zweckgebundenen Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 450.000 Euro in diesen Bausparvertrag. Des Weiteren beschloss die Gemeinschaft, einen Teil der jährlichen Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 70.000 Euro ab 2014 direkt in den Bausparvertrag einzuzahlen. Ende 2017 besteht damit ein zuteilungsreifer Bausparvertrag mit einem Volumen von 800.000 Euro. Für die Aufbringung des notwendigen Restbetrags in Höhe von 900.000 Euro für die geplanten Sanierungsmaßnahmen erhält jeder dann im Grundbuch eingetragene Eigentümer das Recht, den Restbetrag zu seinem Anteil an der Sanierung durch einen Bausparvertrag zu finanzieren. Ein Jahr vor Sanierungsbeginn wird der genaue Restfinanzierungsbedarf ermittelt. Zudem wird bei den Eigentümern abgefragt, welcher Eigentümer nach Zuteilungsreife beabsichtigt, ein Darlehen in Anspruch zu nehmen. Jeder Einzeleigentümer kann sich bis etwas sechs Monate vor Abschluss des Einzelbausparvertrags entscheiden, welche Laufzeit er für die Darlehensrückzahlung für sich in Anspruch nehmen möchte. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Eigentümer den Bausparvertrag mit der für ihn optimalen Laufzeit abschließen kann. Zusätzlich behält jeder Einzeleigentümer die Wahl, ob er die noch notwendige Sonderumlage zur Finanzierung des Restbetrages selbst zahlt oder über einen eigenen Bausparvertrag finanzieren will. 134



Die bisherige Zuführung zur Rückstellung (Jahresbeitrag zum Bausparvertrag) in Höhe von 70.000 Euro kann ab der Darlehensphase reduziert werden oder ganz wegfallen. Der Wohnungseigentümer hat seinen Anteil folglich frei und kann damit z. B. den Einzelbausparvertrag bedienen. Zur Sicherheit der Wohnungseigentümergemeinschaft werden Darlehensbeträge aus den abgeschlossenen Einzelbausparverträgen direkt auf das Konto der WEG zur Deckung der Sonderumlage ausgezahlt. In 2018 hat die WEG dann 800.000 Euro aus dem Bausparvertrag der WEG zur Verfügung sowie 900.000 Euro, die sich aus Eigenmitteln oder Einzelbausparverträgen der Eigentümer zusammensetzen. Somit kann die vollumfassende energetische Sanierung der Gebäude ab 2018 erfolgen und zügig durchgeführt werden. Für das Bausparmodell konnten für diese WEG lediglich drei Bausparkassen Angebote abgeben. Ausschlaggebende Punkte für die Entscheidung der WEG für einen Bausparvertrag waren letztlich die große Flexibilität der Einzeleigentümer zum Zeitpunkt des Abschlusses der Einzelbausparverträge sowie die Sicherheit, dass sich nicht die Eigentümergemeinschaft durch die Sanierungsmaßnahme verschuldet, sondern jeder Sondereigentümer, soweit er dies wünscht, selber als Darlehensnehmer eintritt.



KfW-Fördermittel für Immobilienverwalter Interview mit Dr. Burkhard Touché, Abteilungsdirektor Vertrieb bei der KfW



Dr. Touché, warum haben der DDIV und die KfW diese Broschüre gemeinsam erstellt? Für die KfW ist die Energiewende und insbesondere die energetische Sanierung des Immobilienbestandes eine zentrale Förderaufgabe. Von den rund 41 Millionen Wohnungen in Deutschland gelten 24 Millionen als energetisch sanierungsbedürftig. Dies schließt auch eine Vielzahl der insgesamt 9,3 Millionen Eigentumswohnungen mit ein. Grund genug, gemeinsam mit dem DDIV die Immobilienverwalter besser über die Möglichkeiten der KfW-Finanzierung zu informieren. Sind denn die Immobilienverwalter nicht bereits gut über die Fördermöglichkeiten informiert? Seit rund vier Jahren arbeiten KfW und DDIV eng zusammen. Während dieser Zeit haben wir auch eine gemeinsame Umfrage durchgeführt. Demnach kannten fast zwei Drittel der Immobilienverwalter die KfW-Programme kaum und hielten sie für kompliziert. 90 Prozent wollten zudem



deutlich mehr über die Programme erfahren. Insbesondere die Finanzierung von Wohneigentümergemeinschaften gilt als schwierig. Deshalb haben wir mit dieser Broschüre, aber auch mit einer speziellen Einheit in der KfW und mit unseren Informationen im Internet unter „Meine KfW“ für Immobilienverwalter einen deutlichen Schwerpunkt gesetzt. www.kfw.de/immobilienverwalter Was bieten Sie den Wohnungseigentümern und Immobilienverwaltern konkret? Wir bieten den Wohnungseigentümern verschiedene Möglichkeiten von nicht rückzahlbaren Zuschüssen, sehr günstigen Darlehen, derzeit ab 1 Prozent Zinsen mit Tilgungszuschüssen und zusätzlich Zuschüsse für eine Baubegleitung für die energetische Sanierung. Hinzu kommen ähnlich günstige Kredite für einen altersgerechten Umbau, die auch mit den Darlehen und Zuschüssen zur energetischen Sanierung kombinierbar sind. Wenn eine WEG z.B. die Maßnahmen aus Rücklagen oder Bankkrediten zahlt, dann kann 135



sie von der KfW einen Zuschuss bekommen. Wenn sie über die Hausbank ein KFW-Darlehen beantragt, dann kann die WEG die gesamten förderfähigen Kosten darüber decken. Nun muss der Verwalter sich zunächst einen Eindruck darüber verschaffen, was zu tun ist. Was raten Sie ihm? Für die energetische Sanierung von wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Immobilien haben wir „Fahrpläne“ entwickelt, die Schritt für Schritt den Weg von der Erstberatung bis zum Abschluss der Sanierung beschreiben. Diese Schritte und alle relevanten Informationen zur Antragstellung sind im Internet unter www.energiesparen.kfw.de oder zum Ausdruck auf der KfW Homepage unter „Meine KfW“ zu finden. Angesichts der erhöhten Anforderungen an eine nachhaltige energetische Sanierung und den damit verbundenen hohen Kosten raten wir immer, zunächst einen Energieberater ins Boot zu holen. Solche Energieberater in der Region sind zum Beispiel unter www.energie-effizienz-experten.de leicht zu finden. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gewährt gegebenenfalls einen Zuschuss für eine Vor-Ort-Beratung. Und die KfW zahlt für eine Baubegleitung durch einen solchen Energieberater einen Baubegleitungszuschuss in Höhe von 50 Prozent der dafür anfallenden Kosten bis maximal 4.000 Euro. Viele Immobilienverwalter schreckt die Kompliziertheit der Programme ab. Au136



ßerdem halten sie diese Maßnahmen häufig für nicht wirtschaftlich. Unsere Programme sind in den letzten Jahren deutlich einfacher geworden. Der Energieberater kann zudem im Internet der KfW alle technischen Planungen vorab durchrechnen. Wenn die Ampel auf „grün“ steht, reicht der Hausbank die ausgedruckte Bestätigung, die mit dem Kreditantrag eingereicht wird, völlig aus. Tilgungsrechner und Programmfinder auf unseren Internetseiten erleichtern ebenfalls erste Schritte sehr. Und unter unserer kostenlosen Servicenummer 0800 539 9002 kann man sich jederzeit kompetent beraten lassen. Wie verschiedene Studien zeigen, lohnen sich energetische Sanierungen insbesondere bei größeren Immobilien und wenn ohnehin Sanierungsmaßnahmen durchzuführen sind. Bei Inanspruchnahme von KfW-Fördermitteln rechnet sich die energetische Sanierung bei doppelt so vielen Immobilien, wie ohne Förderung, die Amortisationszeiten liegen zwischen 9 bis 16 Jahren. Wir raten allen Immobilienbesitzern, die derzeit extrem günstigen und langfristigen Fördermöglichkeiten jetzt zu nutzen. Nun haben es gerade Wohnungseigentümergemeinschaften aber nicht immer leicht mit der Hausbank … … sondern im Vergleich zu einzelnen Hauseigentümern und Wohnungsunternehmen deutlich schwerer, wenn sie KfW-Fördermittel beantragen möchten. Dessen sind wir uns wohl bewusst. Darum sanieren sie auch deutlich weniger. Das



hängt allerdings auch häufig mit den Abstimmungsprozessen der Eigentümergemeinschaften zusammen. Für Wohnungseigentümer bieten wir deshalb speziell unsere KfW-Zuschussprogramme an, die direkt bei uns beantragt werden. Aber auch Kreditinstitute sind deutlich offener, wenn man gut vorbereitet zu ihnen kommt. Zudem bieten erste Landesförderinstitute bereits spezielle Programme für Wohnungseigentümer an, um ihnen den Weg zu unseren Krediten zu bahnen. Sie haben den altersgerechten Umbau erwähnt. Was für eine Rolle spielt dieses Thema für die KfW? Eine sehr große Rolle! Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Die meisten von ihnen wollen zu Hause alt werden. Und das ist auch gut so, weil eine breite Unterbringung in Alters- und Pflegeeinrichtungen kaum bezahlbar ist. Die KfW bietet daher besonders günstige Konditionen im Programm „Altersgerechtes Umbauen“ an. Leider wird dieses Thema aber häufig missverstanden und zu sehr auf das Alter reduziert. Heutzutage gibt es beispielsweise hochmoderne und elegante Sanitäreinrichtungen, wie bodengleiche Duschen, die in diesem Programm gefördert werden können. Auch Fahrstühle, der Abbau von Schwellen oder neue, großzügige Türund Grundrissgestaltungen, bis hin zum Ausbau von Einliegerwohnungen für die Eltern, sind finanzierbar. Altersgerechtigkeit gilt auch für junge Familien. Immobilienbesitzer sollten sich dieses, seit April 2012 deutlich vereinfachte Programm, daher genau anschauen.



Letzte Frage: Was dürfen wir in der nächsten Zeit von der KfW noch erwarten. In jedem Fall werden wir auch weiterhin sehr gern mit dem DDIV, seinen Mitgliedern und allen anderen Vertretern der Wohnungswirtschaft sowie Architekten und Bauplanern zusammenarbeiten. Und das müssen wir auch. Das wirtschaftliche Einsparpotential im Immobilienbestand ist gewaltig und eine gesellschaftliche Langzeitaufgabe, für die wir aus Bundesmitteln bis 2014 immerhin 4,5 Milliarden Euro bekommen. Wir möchten alle Vertreter der Wohnungswirtschaft ermuntern, gemeinsam mit uns den energetischen Umbau in Deutschland mitzugestalten und sich dieser spannenden Herausforderung zu stellen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Touché. Die KfW bietet seit Oktober 2012 auf ihrem Internetportal eine eigene Seite für Immobi lienverwalter an: unter www.kfw.de/immobilienverwalter finden Immobilienverwalter speziell für sie zusammengestellte Informationen rund um die KfW-Förderung.
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Glossar 3-Liter-Haus Energiestandard, der sich am Heizwärmebedarf eines Wohnhauses orientiert. Pro Jahr werden für Beheizung und Lüftung eines Hauses einschließlich Hilfsenergie nicht mehr als 34 Kilowattstunden Primärenergie je Quadratmeter Gebäudenutzfläche benötigt. Im Jahr entspricht das etwa 3 Liter Heizöl pro Quadratmeter. Abgasverlust Wärme, die mit den Abgasen über den Schornstein in die Atmosphäre entweicht. Der Schornsteinfeger attestiert jährlich, ob die Verbrennungsqualität und der Abgasverlust den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Er prüft, ob der Brenner vorschriftsmäßig funktioniert und ob die Anlage die bestimmten Sicherheitsstandards erfüllt. Aufwandszahl Beschreibt die energetische Effizienz des gesamten Anlagensystems. Die Aufwandszahl stellt das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen (eingesetzter Brennstoff zu abgegebener Wärmeleistung) dar. Je kleiner die Zahl, desto effizienter ist die Anlage. A/V-Verhältnis Bauphysikalische Kenngröße für die Kompaktheit eines Gebäudes. Sie wird als Quotient aus der Wärme übertragenden Hüllfläche und dem beheizten Gebäudevolumen berechnet.
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Behaglichkeit Beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Raumklimazustand und dem Wohlbefinden der sich darin aufhaltenden Personen. Zu den Hauptfaktoren für die Behaglichkeit gehören Luft- und Oberflächentemperatur und Luftfeuchte, Luftbewegung, Luftqualität, Beleuchtung und Akustik. Betonkerntemperierung Die Bauwerksmasse von Betonbauteilen wird zur Temperierung eines Raums genutzt. Dazu werden meist Wasser führende Rohre in Bauteilen integriert. Die Wärme übertragende Fläche ermöglicht es, die relativ geringen Temperaturunterschiede natürlicher Wärmequellen effektiv zu nutzen. Blockheizkraftwerk (BHKW) Es erzeugt gleichzeitig elektrischen Strom und Wärme. Die Abwärme der Stromerzeugung wird lokal als Wärme genutzt. Dadurch erreicht die eingesetzte Primärenergie einen hohen Nutzungsgrad. Der Strom kann entweder im Gebäude verbraucht oder zu einem festen Vergütungssatz ins Netz des Energieversorgers eingespeist werden. Blower-Door-Test Misst die Luftdichtheit von Gebäuden. Bei geschlossenen Fenstern und Außentüren wird mit einem Ventilator ein konstanter Differenzdruck zwischen Innen und Außen erzeugt. So wird die Luftwechselzahl (n50) ermittelt. Mit der Methode können



Glossar die Bauqualität geprüft und gezielt Ursachen für Bauschäden identifiziert werden. Brennwertkessel Heizkessel für Warmwasserheizungen, der den Energieinhalt (Brennwert) des eingesetzten Brennstoffs nahezu vollständig umsetzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Öl- oder Gaskesseln nutzen Brennwertkessel auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas. Brennwertgeräte gibt es für die Energieträger Gas, Öl und Pellets. Bruttowärmeertrag Am Eintritt in den Speicher abgegebene Wärmeenergie. Innerhalb eines Solarthermie-Systems zirkuliert die Solarflüssigkeit zwischen Kollektor und Solar speicher. Die in den Speicher abgegebene Wärmeenergie wird in kWh/(m² a) angegeben und als Bruttowärmeertrag bezeichnet. Contracting Anlagen- oder Energieliefer-Contracting: Der Contractor errichtet und betreibt die Energieanlage auf eigenes Risiko und Kosten auf der Basis von langfristigen Energielieferverträgen mit seinen Kunden. Die Anlagen sind im Besitz des Contractors, der dem Auftraggeber Wärme liefert. Mit der Mietrechtsnovelle können die Kosten warmmietenneutral auf den Mieter umgelegt werden.



COP (coefficient of performance) / Leistungszahl Coefficient of performance ist die wichtigste Kennzahl zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit einer Wärmepumpe. Sie beschreibt das Verhältnis der abgegebenen Wärmeleistung zur aufgenommenen elektrischen Energie. DIN V 18599 Normenreihe, die ein Berechnungsverfahren für die energetische Bewertung von Gebäuden definiert. In die Rechnung fließen Nutz-, End- und Primärenergiebedarf für Heizen und Warmwasserbereiten, Kühlung und Beleuchtung ein. Mit Inkrafttreten der EnEV 2009 wurde das Bilanzierungsverfahren für Wohngebäude eingeführt, welches alternativ zu den bestehenden Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 für die energetische Bilanzierung herangezogen werden kann. Endenergiebedarf Energiemenge, um eine definierte Rauminnentemperatur und das Erwärmen des Warmwassers in einem Gebäude in einem bestimmten Zeitraum sicherzustellen, zum Beispiel den Jahresendenergiebedarf. Emission/Immission Einbringen von Schadstoffen, Lärm, Licht und ähnlichem in ein System. Die ausstoßenden Objekte werden als Emittenten bezeichnet. Eine Heizung emittiert zum Beispiel Kohlenstoffdioxid. In der Physik 139



Glossar ist der Begriff Emission allgemein üblich, der Begriff Immission findet hauptsächlich in Umwelttechnik und Umweltrecht Verwendung. Energiebedarf Die Menge Energie, die ein Gebäude unter definierten Bedingungen in einem bestimmten Zeitraum benötigt. Der Energiebedarf ist eine kalkulierte Größe, die nach einem definierten Verfahren, zum Beispiel DIN V 18599, berechnet wird. Aufgrund von Einflüssen wie Wetter, Nutzerverhalten oder Anlagenbetrieb kann der tatsächliche Energieverbrauch deutlich davon abweichen. Der Jahresheizenergiebedarf gibt somit an, wie viel Energie für die Beheizung eines Gebäudes in einem Jahr aufgewendet werden muss. Energieeinsparverordnung (EnEV) Als Teil des deutschen Wirtschaftsverwaltungsrechts werden in der EnEV bautechnische Standardanforderungen zum effizienten Betriebsenergieverbrauch von Gebäuden vorgeschrieben. Sie gilt für Wohngebäude, Bürogebäude und beheizte Industriegebäude. Energiekennwert Der auf eine Fläche und einen Zeitraum berechnete oder gemessene Energieaufwand. Energieverbrauch Die (gemessene) Menge Energie, die in einem bestimmten Zeitraum verbraucht 140



wurde. Der Energieverbrauch schließt das reale Klima und das Nutzerverhalten mit ein. Um die unterschiedlichen Wettereinflüsse zu neutralisieren, kann eine normierte Klimabereinigung vorgenommen werden. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Deutsches Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien. Das EEG regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz und garantiert deren Erzeugern feste Einspeisevergütungen. g-Wert Gesamtenergiedurchlassgrad, der bei Fenstern den Energiedurchlass von außen nach innen angibt. Ein hoher g-Wert bedeutet im Winter höhere Wärmegewinne, kann jedoch im Sommer zu einer Überhitzung der Räume führen. Dann ist ein Sonnenschutz notwendig. Gebäudeleittechnik (GLT) Damit werden alle Geräte, Programme und Verbindungen zur zentralen automatischen Steuerung, Regelung und Überwachung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) bezeichnet. Geothermie Regenerative Energie, die in der Erde gespeicherte Wärmeenergie zum Beheizen oder Kühlen nutzt. Geothermie wird meist in Kombination mit einer Wärmepumpe genutzt.



Glossar Kerndämmung Wärmedämmung zwischen zwei Mauerwerksschalen. Mit dem Einblasverfahren kann eine Kerndämmung bei der energetischen Sanierung eines Bestandsgebäudes auch nachträglich eingebracht werden. Nullenergiehaus Bezeichnet ein Gebäude, dessen energetische Jahresbilanz rechnerisch null ist. Die dafür benötigte Energie wird meist durch Solaranlagen im Gebäude erzeugt. Passivhaus Ein Gebäude, das ohne separates Heizbeziehungsweise Klimatisierungssystem auskommt. Das Passivhaus muss die Grenzwerte beim Heizwärmebedarf von weniger als 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/(m²a) und beim Primärenergiebedarf einschließlich Warmwasser und Haushaltsstrom von unter 120 kWh/(m²a) einhalten. Das kann nur durch massives Dämmen von Wänden, Fenstern und Türen, einer weitgehend wärme brückenfreie Gebäudehülle und einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung gelingen. Photovoltaik Umwandlung von solarer Strahlungsenergie in elektrischen Strom. Die Energiewandlung erfolgt in Solarzellen, die zu Solarmodulen zusammengefasst werden. Über das EEG werden die Vergütungssätze für das Einspeisen von Solarstrom festgelegt.



Primärenergie Energie in ihren natürlichen Formen, wie Stein- und Braunkohle, Erdöl, Erdgas und erneuerbare Energiequellen. Meist muss Primärenergie zunächst in Kohlebau, Raffinerien oder (Heiz-) Kraftwerken in Sekundärenergie umgewandelt werden (Koks, Briketts, Strom, Fernwärme, Heizöl). Die Energie am Verbrauchsort ist die Endenergie, die in Nutzenergie (Heizund Prozesswärme, Licht, u.a.) umgewandelt wird. Transmissionswärmeverlust Wärmestrom durch die Gebäudehülle von innen nach außen je Grad Kelvin Temperaturdifferenz. Der Transmissionswärmeverlust liefert einen wichtigen Hinweis auf die Qualität des Wärmeschutzes am Gebäude. Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung der Gebäudehülle. Wärmedämmverbundsystem (WDVS) System zum außenseitigen Dämmen von Gebäudeaußenwänden. Der Dämmstoff wird in Form von Platten oder Lamellen mit Klebstoff beziehungsweise Dübeln auf der Wand befestigt und verputzt. Meist werden Blöcke aus expandiertem Polystyrol (EPS) verbaut. Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene Temperaturen anliegen. Der U-Wert gibt die Leistung (Energiemenge pro Zeiteinheit) an, die 141



Glossar durch eine Fläche von 1 Quadratmeter fließt, wenn sich die Lufttemperaturen auf beiden Seiten um 1 Kelvin unterscheiden. Die Maßeinheit ist daher W/(m2•K) (Watt pro Quadratmeter und Kelvin). Je höher der Wärmedurchgangskoeffizient, desto schlechter ist die Dämmeigenschaft des Stoffs.



Wärmerückgewinnung (WRG) Bezeichnet das Verwenden von thermischer Energie aus der Abluft eines Lüftungssystems, die sonst ungenutzt ins Freie abgegeben würde. Über einen Wärmetauscher wird der Energieinhalt der Abluft verwendet, um die Zuluft zu temperieren.



Wärmepumpe Entzieht dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Außenluft Wärme und gibt sie an ein Heizungssystem ab. Für den Betrieb muss elektrische Energie eingesetzt werden. Das Verhältnis von genutzter Wärmeenergie zu aufgewendeter elektrischer Leistung ist die Leistungszahl (siehe COP).



Bildnachweis: Titel: Bernd Kröger – Fotolia.com Seiten 13, 29, 31, 69: dreamstime Seiten 19, 95, 117, 121: KfW-Bildarchiv – Fotoagentur: photothek.net Seite 23: KfW-Bildarchiv –Fotograf: Frank Homann Seite 33: sasel77 – Fotolia.com Seite 37: DDIV – Fotograf: Oliver Mertens Seiten 51, 65, 75, 76: KfW-Bildarchiv – Fotograf: Thomas Klewar Seiten 129, 131: Frank Gruppe 142



143



Lehnen Sie sich zurück – wir machen das schon! Vertrauen Sie EKB! Wir sind Premiumpartner des DDIV.



Ihre Vorteile [Auszug]



Premiumpartner vom



 Senkung Ihrer Betriebs-, Verwaltungs- und Prozesskosten  Bei Wunsch ein Kreditor  Harmonisierung der Vertragslaufzeiten  Stichtagsbezogene Jahresabrechnung  



Beispielsweise zum Ende des Kalenderjahres EKB garantiert die Zusendung der Jahresabrechnung innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Zählerstände



 Ausdehnung der Abschlagsintervalle (nachschüssige Zahlung der Abschläge)  Übernahme des Ausschreibungsmanagements  Nachhaltiges Controlling der Energielieferverträge



www.ekb-online.de



STROM GAS



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Kompendium Energetische Sanierung - DDIV 

Astrid Schultheis, Frank Spittler, RA Stephan Volpp, Dr. Klaus Vossen, Holger Zychski sowie allen weiteren UnterstÃ¼tzern und Anzeigenkunden. Diese Publikation entstand mit ...... ten (WEG) dem Zahn der Zeit ausgesetzt. â€“ und viele entsprechen heut










 


[image: alt]





Energetische Sanierung durch ... - DDIV 

15.10.2015 - Unter dem Motto â€žEnergetische Sa- nierung in WohnungseigentÃ¼mergemeinschaftenâ€œ wollen wir verschiedene Facetten beleuchten und.










 


[image: alt]





Energetische Sanierung durch ... - DDIV 

15.10.2015 - WohnungseigentÃ¼mergemeinschaften: Bestandsaufnahme und Ausblick. Verband der Immobilienverwalter. Schleswig-Holstein/Hamburg/.










 


[image: alt]





Energetische Sanierung - DIW Berlin 

24.08.2011 - 7 Modellrechnungen fÃ¼r Baujahr 1975 und Kosten im Jahr 2020 (2007). Â© DIW Berlin 2011 ...... als der deutsche Energieausweis, obwohl in England .... Als wÃ¤re all das nicht schon Krise genug, gibt es in der Euro- zone auch ...










 


[image: alt]





Energetische Sanierung - DIW Berlin 

24.08.2011 - eScriptum GmbH & Co KG, Berlin. Druck. USE gGmbH, Berlin ...... triebe, ihr Personal auf Schulungen zu senden. Das ist ..... Institute for Systems and Innovation Research (ISI)/Institut for Ecological. Economy Research ...










 


[image: alt]





Gemeinsam die energetische Sanierung des ... - Nabu 

erneuerbaren Energien im Gebäudesektor erheblich gesteigert werden. ... das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) als ordnungsrechtliche ...










 


[image: alt]





SANIERUNG 

Sie haben die ersten Semester Ihres Studiums der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften. (FH/UniversitÃ¤t) mit Ã¼berdurchschnittlichem Erfolg absolviert.










 


[image: alt]





Vorgehensweise Sanierung 












 


[image: alt]





41. Fachgespräch - DDIV 

29.10.2015 - en, Bau- und Bauträgerverträge abschließen und überwachen und sich in ... haftpflichtversicherung in Form einer Vermögensschadenhaftpflicht- ..... wie von Teilen des WEG im Beck'schen Online-Großkommentar.










 


[image: alt]





Sanierung Steildach 

Bei allen Punkten steht Ihnen Ihr persÃ¶nlicher MeinDach-Ansprechpartner gerne zur Seite. MeinDach GmbH. Frankfurter LandstraÃŸe 2 â€“ 4. 61440 Oberursel/ ...










 


[image: alt]





Sanierung Flachdach 

MeinDach GmbH. Frankfurter LandstraÃŸe 2 â€“ 4. 61440 Oberursel/Taunus. Tel.: +49 (0)6104 93 71 00. MeinDach.de. Sanierung Flachdach. Meine Checkliste.










 


[image: alt]





kompendium arbeitsmedizinkompendium 

Here is the access Download Page of KOMPENDIUM ARBEITSMEDIZINKOMPENDIUM. ARBEITSMEDIZIN MIT AUSGEWAHLTEN PRUFUNGSFRAGEN AUS, ...










 


[image: alt]





Sanierung mit GeschmÃ¤ckle 

21.10.2013 - Schlecker hatten Richter die Presse an den. GlÃ¤ubigerversammlungen teilnehmen ... IVG, dem Callcenter-Betreiber Walter Ser- vices oder dem ...










 


[image: alt]





Übersichtspapier - Energetische Stadtsanierung 

Verstetigung Fernwärme konsequent erneuern Sanierungsmanagement als Kompetenzteam Breite Kooperation für „Klimagaarden“ Zukunftsfähigkeit sichern ...










 


[image: alt]





kompendium der allgemeinen pdf 

Are you looking for kompendium der allgemeinen PDF?. If you are ... The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are ...










 


[image: alt]





baukosten 2018 instandsetzung sanierung 

BAUKOSTEN 2018 INSTANDSETZUNG SANIERUNG MODERNISIERUNG UMNUTZUNG BD 1 ALTBAU PDF. DATABASE ID XS3 - Are you looking for ebook ...










 


[image: alt]





Sanierung mit GeschmÃ¤ckle 

21.10.2013 - Mit dem Fernseh- hersteller Loewe, dem Immobilienriesen. IVG, dem Callcenter-Betreiber Walter Ser- vices oder dem Windparkbetreiber Wind-.










 


[image: alt]





bergingenieure 1992 kompendium der 

Are you looking for bergingenieure 1992 kompendium der bergbautechnologie einkaufsfuhrer fur den PDF?. If you are areader who likes to download ...










 


[image: alt]





kompendium der einzelhandelsimmobilie ein 

KOMPENDIUM DER EINZELHANDELSIMMOBILIE EIN PRAXIS UND RECHTSHANDBUCH PDF DATABASE. ID 1JHT - Are you looking for ebook Kompendium ...










 


[image: alt]





kompendium sozialraumorientierung geschichte ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Kompendium. Sozialraumorientierung Geschichte Theoretische Grundlagen Methoden Und. Kritische Positionen. You can get










 


[image: alt]





Das Gpg4win-Kompendium 

23.06.2017 - Gpg4win selbst und die in Gpg4win enthaltenen Programme sind Freie Software. Die HandbÃ¼cher ... Gpg4win ist VerschlÃ¼sselung nunmehr nicht mehr nur fÃ¼r KÃ¶nige, sondern fÃ¼r jedermann frei und .... Stellen Sie sich vor, Sie stellen ein










 


[image: alt]





Das energetische Profil von Shotokan-Karate-Kata 

Basale Stoffwechselrate (Grundumsatz). CLa. Blutlaktatkonzentration. CLapeak-Kata. HÃ¶chste Blutlaktatkonzentration nach der Kata. CLapre-Kata.










 


[image: alt]





Das Gpg4win-Kompendium 

23.06.2017 - Kursiv werden vereinzelt auch einzelne Wörter im Text gesetzt, wenn deren .... Die deutsche Wikipedia beantwortet diese Frage so: ...... cken auf die entsprechende Zeile in der Liste der Schlüssel) und klicken ..... OpenPGP-Schlüsselserv










 


[image: alt]





kompendium sozialraumorientierung geschichte ... AWS 

This Kompendium Sozialraumorientierung Geschichte Theoretische Grundlagen Methoden Und Kritische. Positionen Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provid










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














